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l. Ortsſtraßen , Baufluchten .
1 . Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Anlage der
Ortsſtraßen und die Feſtſtellung der Baufluchten

betreffend .
( Reg . ⸗Bl. S. 286 ) in der durch die Geſetze vom 3. März 1880 (Geſ . ⸗und V. ⸗O. ⸗Bl . S. 47 ) und 26. Juni 1890 ( Geſ . ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl . S. 489 )bewirkten Faſſung .

Art . 1. Die Verpflichtung zur Herſtellung und Unter⸗
haltung der Ortsſtraßen und öffentlichen Plätze liegt der Ge⸗
meinde ob .

Soweit jedoch dieſelben Beſtandtheile einer Landſtraßebilden , ſind hinſichtlich dieſer Verpflichtung die Beſtimmungendes Straßengeſetzes maßgebend.
Art . 2. ( Abſ . 1 in der Faſſung vom 26 Juni 1890 )Behufs der Anlegung neuer Ortsſtraßen ſind Pläne in einer

dem vorausſichtlichen Bedürfniſſe entſprechenden Weiſe feſt⸗
zuſtellen .

Hierbei , ſowie bei Erweiterung , Verlegung der Orts⸗
ſtraßen und der allgemeinen Beſtimmung der Straßenhöhe ,ſowie der Bauflucht an einer Ortsſtraße , tritt folgendes Ver⸗
fahren ein :

J. Die näheren Beſtimmungen über die neue Anlage wer⸗
den zunächſt vom Gemeinderathe feſtgeſtellt , durch ausge⸗
ſteckte Pfähle und Profile auf den Grundſtücken ſelbſt
und durch Aufnahme eines geometriſchen Planes an⸗
ſchaulich gemacht , in welchem die Straßenlinie ,
Straßenhöhe , die Baufluchten , ſowie die benach⸗
barten Grundſtücke der Lage und Größe ihres
Areals nach und unter Angabe der Namen ihrer
Eigenthümer eingetragen ſein müſſen.

2. Das Bezirksamt läßt nach Erhebung eines techniſchen
Gutachtens den vom Gemeinderath übergebenen Plan
zur Einſicht der Betheiligten durch wenigſtens vierzehn
Tage im Rathhauſe niederlegen , indem es zugleich
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eine angemeſſene Friſt feſtſetzt , binnen welcher Ein⸗

wendungen gegen die beabſichtigte Anlage bei Aus⸗

ſchlußvermeiden geltend zu machen ſind .

3. Dieſe Verfügung iſt in der für die Verkündigung be⸗

zirkspolizeilicher Vorſchriften angeordneten Weiſe zur

allgemeinen und durch mündliche Eröffnung oder ſchrift⸗
liche Einhändigung zur beſonderen Kenntniß der im

Großherzogthum an bekannten Orten anweſenden Be⸗

theiligten zu bringen .
4. Erforderlichen Falls hält das Bezirksamt mit Bei⸗

ziehung des Gemeinderaths , der Betheiligten und

Sachverſtändigen eine Tagfahrt zur Einnahme eines

Augenſcheins und zur Erörterung des Plans , ſowie
der etwa dagegen erhobenen Einwendungen ab .

5. Nach beendigter Vorverhandlung beſchließt der Bezirks⸗
rath über die Feſtſtellung des Planes .

6. Sobald der Plan endgiltig feſtgeſtellt iſt , wird er in
der für ortspolizeiliche Vorſchriften beſtimmten Art be⸗
kannt gemacht und zur Einſicht auf dem Rathhauſe
14 Tage öffentlich aufgelegt .

Art . 3. Endgiltig feſtgeſtellte Pläne bleiben in Kraft ,
ſo nde ſie nicht nach Maßgabe obiger Vorſchriften geändert
werden .

Art . 4. Die zur Anlegung oder Erweiterung von Orts⸗
ſtraßen oder Plätzen erforderliche Fläche iſt von der Ge⸗
meinde zu erwerben , und zu dieſem Behufe nach Feſtſtellung
des Bauplanes nöthigenfalls eine Entſcheidung des Staats⸗
miniſteriums zu erwirken , durch welche Diejenigen , deren Eigen⸗
thum nach dem Plane zu der Anlage verwendet werden ſoll ,
für verbunden erklärt werden , auf Verlangen der Gemeinde
das nöthige im Plane bezeichnete Gelände gegen Entſchädig⸗
ung abzutreten .

Art . 5. ( Faſſung v. 26 . Juni 1890 ) . Der Gemeinde⸗
rath kann , abgeſehen von den Fällen des nachfolgenden Ar —
tikels , die Abtretung der zur Anlegung oder Erweiterung
von Ortsſtraßen oder Plätzen erforderlichen Fläche zu jedem
ihm geeigneten Zeitpunkte , ſelbſt wenn die Ausführung des
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Ortsſtraßen , Baufluchten . 5

Planes noch nicht in Angriff genommen werden ſollte , von
dem einzelnen Grundbeſitzer verlangen .

Art . 6. Caſſung vom 26 . Juni 1890 . ) Der Eigen⸗
thümer eines zur Herſtellung oder Erweiterung einer Orts⸗
ſtraße oder eines öffentlichen Platzes nach dem feſtgeſtellten
Bauplan nöthigen Grundſtücks kann , ſofern das Grundſtück
unbebaut iſt , die ſofortige Uebernahme durch die Gemeinde
verlangen ,

wenn das Grundſtück zur Zeit der Feſtſtellung des
Planes nach dem letzteren in ſeinem ganzen Umfang
abzutreten iſt , oder wenn und inſoweit es zu dieſer
Zeit in Folge ſeiner Lage an einer bereits beſtehenden
Ortsſtraße zur Bebauung geeignet iſt , oder wenn das⸗
ſelbe für einen öffentlichen Platz beſtimmt und das
Gelände für die den Platz umgebenden Straßen von
der Gemeinde erworben iſt .

Hinſichtlich eines überbauten Grundſtücks kann das Ver⸗
langen nach ſofortiger Uebernahme durch die Gemeinde von
dem Eigenthümer geſtellt werden , wenn der Um⸗, Aus⸗ oder
Wiederaufbau des Gebäudes deßhalb verſagt wird , weil die
Grundfläche deſſelben ganz oder zum Theil zur Herſtellung
oder Erweiterung einer Straße oder eines Platzes nöthig iſt .

Ueber die Verbindlichkeit der Gemeinde zur Uebernahme
des Eigenthums entſcheidet der Bezirksrath als Verwaltungs⸗
behörde .

Auf die Klage des Eigenthümers wegen Beſtimmung
der Entſchädigung findet das Geſetz vom 28 . Auguſt 1835 ,
die Zwangsabtretung betreffend , ebenfalls entſprechende An⸗
wendung .

Art . 7. ( Faſſung vom 26 . Juni 1890 . ) Den Bau⸗
unternehmern gegenüber hat die Feſtſtellung des Bauplanes
die Wirkung , daß für die aufzuführenden Bauten die feſt⸗
geſetzte Straßenhöhe und für die nach der Ortsſtraße ge⸗
richtete Seite eines Gebäudes , ſoweit ſie über die Straßen⸗
fläche hervorragt , die feſtgeſtellte Bauflucht maßgebend iſt .

Eine Abweichung iſt nur mit Genehmigung der Bau —
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polizeibehörde 1) nach vorgängiger Vernehmung des Gemeinde⸗

raths zuläſſig .
Art . 8. ( Faſſung vom 26 . Juni 1890 . ) Die Ver⸗

pflichtung der Gemeinde zur Herſtellung einer planmäßig
feſtgeſtellten Ortsſtraße wird jedenfalls dann wirkſam , wenn
und ſoweit an einer ſolchen Ortsſtraße mindeſtens auf einer
Seite neue und ältere Gebäude in weſentlich regelmäßiger
Folge an die Gebäude beſtehender Straßen ſich anreihen .

Sobald die ſofortige Ausführung einer ſolchen Ge⸗

bäudereihe hinlänglich geſichert iſt , hat die Gemeinde die
Straße , ſoweit zur Eröffnung einer Zufahrt zu den Ge⸗
bäuden erforderlich , herzuſtellen und die für die Ableitung
des Abwaſſers nöthigen Einrichtungen mindeſtens vorläufig
zu treffen .

Art . 8Za. ( Neu : Geſetz vom 26 . Juni 1890 . ) Außer⸗
halb der angelegten Ortsſtraßen iſt die Errichtung von Ge⸗
bäuden , ſofern nicht die Gemeinde gemäß Art . 8 zur ſo⸗
fortigen Herſtellung einer an den Bau führenden Straße
verpflichtet iſt , nur zuläſſig , wenn der Bauende die für die
Bauausführung und für die Benützung des Gebäudes oder
im öffentlichen Intereſſe unentbehrliche Verbindung mit dem
nächſten öffentlichen Wege und die für die Ableitung des
Abwaſſers erforderlichen Einrichtungen nach polizeilicher An⸗
ordnung ) auf eigene Koſten herſtellt .

Art . 8 b. ( Neu. Geſetz vom 26 . Juni 1890 ) . Außer⸗
dem können außerhalb des geſchloſſenen Wohnbezirkes und ,
ſoweit Ortsbaupläne beſtehen , auch außerhalb des Bereichs
dieſer Pläne Neubauten im einzelnen Falle von der Bau⸗
polizeibehördes ) nach Vernehmung des Gemeinderaths unter⸗
ſagt werden :

1. wenn Thatſachen vorliegen , welche die Annahme recht⸗
fertigen , daß durch die Errichtung eines Gebäudes

4 Bezirksamt : § 49 Abſ . 1Ziff .4 der Landesbauverordnüng .

0 iſt das Bezirksamt : § 49 Abſ . 1 Ziff . 4 der L. B. V

) Bezirksamt : § 49 Abf . 1 Ziff . 4 der L. B. V. ( S. 4) )
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an dem bezeichneten Platze feld⸗, ſicherheits⸗ , ſitten⸗
oder feuerpolizeiliche Intereſſen gefährdet werden ,

2. in den letztgenannten Fällen auch dann , wenn durch
die Lage des Baues der angemeſſenen Fortführung
des Ortsbauplanes Hinderniſſe erwachſen .

Art . 9. GFaſſung vom 3. März 1880 . ) Durch Ge⸗
meindebeſchluß kann mit Staatsgenehmigung beſtimmt wer⸗
den ) , daß bei der Anlegung einer neuen Ortsſtraße , ſowie
beim Anbau an eine ſchon vorhandene , noch unbebaute
Ortsſtraße , der Aufwand für den Erwerb des für die Straße
nöthigen Geländes , ſowie die Koſten der den Bedürfniſſen
des Verkehrs entſprechenden erſten Einrichtung der Straße
und der zeitweiſen , höchſtens jedoch fünfjährigen Unterhal⸗
tung derſelben ganz oder theilweiſe von den angrenzenden
Eigenthümern , ſobald ſie auf ihren Grundſtücken Bauten
ausführen , getragen oder erſetzt werden .

Ebenſo kann durch Gemeindebeſchluß mit Staatsge⸗
genehmigung beſtimmt werden , daß die Eigenthümer der an
ſolche Ortsſtraßen angrenzenden , ſchon früher ausgeführten
Bauten , wenn dieſen die Straße in hervorragendem Maße
beſonderen Nutzen bietet , einen entſprechenden Beitrag 2) zu
den in Abſ . 1 genannten Koſten zu leiſten haben .

Art . 10 . Wollen Bauunternehmer oder Baugeſell⸗
ſchaften auf ihrem Eigenthum ganze Ortstheile oder Straßen
zur Ausführung bringen , ſo haben ſie ſich zur Erwirkung
der Feſtſtellung zur Bauflucht ( Art . 2) an den Gemeinderath
zu wenden .

Wird das Begehren vom Gemeinderath zurückgewieſen
oder demſelben nicht binnen 3 Wochen weitere Folge ge⸗
geben , ſo können die Unternehmer nach Befolgung derſelben
Anordnungen , wie ſie in Art . 2 Ziffer 1 vorgeſchrieben ſind ,
dem Bezirksamte behufs der Vernehmung des Gemeinderaths
und der weiteren Behandlung nach Maßgabe der Ziffern
2 bis 6des Artikels 2 Vorlage machen .

) Wegen des Verfahrens ogl . die nachfolgende Vollzugsver⸗
ordnung .

) Der Erſatzanſpruch hat einen ſachartigen Charakter , er kann
darum gegen jeden Beſitzer des angrenzenden Grundſtückes geltend
gemacht werden . Zeitſchrift für Verwaltung 1886 S. 132.
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Wird dem Geſuche ſtattgegeben , ſo ſind zugleich die Be⸗

dingungen bezüglich der Herſtellung und Unterhaltung , bezw.
der einſtigen Uebernahme der fraglichen Ortsſtraßen oder

Plätze auf die Gemeinde feſtzuſetzen .

Iſt auf ein derartiges Geſuch die Bauflucht endgiltig
feſtgeſtellt , ſo treten auch hier die Artikel 3 und 7 in Wirk⸗

ſamkeit .
Art . 11 . Iſt die Bauflucht für den Anbau an einer ſchon

beſtehenden Ortsſtraße nicht allgemein feſtgeſetzt oder entſtehen
Streitigkeiten über die Einhaltung der allgemein feſtgeſtellten
Fluchtlinie , ſo wird die Bauflucht für den einzelnen Fall ! )
nach Vernehmung des Gemeinderaths , und in den Fällen
des Artikels 1 Abſatz 2 nach Vernehmung der Straßenbau⸗
verwaltung durch die Baupolizeibehörde 2) , bezw. den Bezirks⸗
rath beſtimmt . Gleiches gilt bezüglich der Beſtimmung der

Straßenhöhe .
Art . 12 . ( Faſſung vom 26 . Juni 1890 . ) Sowohl für

neu anzulegende , als für ſchon beſtehende Ortsſtraßen kann

durch Gemeindebeſchluß mit Staatsgenehmigung feſtgeſetzt
werdens ) , daß die Hauseigenthümer die Koſten der neuen Her⸗
ſtellung der ihren Grundſtücken dienenden unterir diſchen Ab⸗

zugskanäle theilweiſe zu tragen oder zu erſetzen haben .
Art . 18 . In gleicher Weiſe ! ) kann die Pflicht der Her⸗

ſtellung und Unterhaltung der öffentlichen Gehwege ( Trot⸗
toirs ) , der Rinnen und Kanäle , welche zur Ableitung von
Regenwaſſer oder Unrath in die öffentlichen Abzugsgräben
dienen , den angrenzenden Eigenthümern , einem jeden , ſoweit
ſein Grundſtück reicht , völlig oder zum Theil auferlegt werden .

Art . 14 . In den Fällen der Artikel 9, 12 . 13 werden

Streitigkeiten zwiſchen der Gemeinde und dem einzelnen

) inerlei , ob ſür den betreffenden Bau nach der Bauverordnung
Baugenehmigung oder nur Bauanzeige , oder keine von beiden nöthig
iſt . Wielandt , Rechtſprechung des V. ⸗G. ⸗Hofs S. 624 .

) Bezirksamt : § 49 Abſ . 1, Ziff . 4 der L. B. V. ( S. 41 )
) Wegen des Verfahrens vgl . die nachfolgende Vollzugsvor⸗

ordnung .
) Vgl . §. 9 der nachfolgenden Vollzugsverordnung .
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Ortsſtraßen , Baufluchten . 9

Grundbeſitzer , über deſſen Beitragspflicht und die Größe der

ihm angeſonnenen Leiſtung vor den Verwaltungsgerichten
verhandelt und nach dem allgemeinen Maßſtab entſchieden ,
den der Gemeindebeſchluß für den Beizug der an die Straße

grenzenden Eigenthümer feſtſtellt .
Art . 15 ſiehe Seite 80 .

Art . 16 ſiehe Seite 82 .

Art . 17 . ( Faſſung vom 26 . Juni 1890 ) . Eine Ent⸗

ſchädigung können Diejenigen , welche durch Feſtſtellung der

Bauflucht oder in Anwendung der Art . 8a , 8b , 15 und 16

dieſes Geſetzes , ſowie des §. 31 des Straßengeſetzes vom

14 . Juni 1884 ) genöthigt werden , ihr Eigenthum unüber⸗

—55 liegen zu laſſen , wegen dieſer Einſchränkung nicht ver⸗

angen .
Wird jedoch unter einer der im vorhergehenden Abſatz

erwähnten Vorausſetzungen der Um⸗, Aus⸗ oder Wiederauf⸗
bau eines beſtehenden Gebäudes dem Eigenthümer verſagt ,
ſo ſteht demſelben für die durch dieſe Beſchränkung verurſachte
Werthsminderung des Grundſtücks ein Anſpruch auf Ent⸗

ſchädigung zu .
Art . 18 . ( Faſſung vom 26 . Juni 1890 . ) Wird eine

Ortsſtraße eingezogen oder in ihrer Höhe , Breite oder Rich —
tung geändert , oder wird die Ausführung einer planmäßig
feſtgeſtellten Ortsſtraße aufgegeben oder nach Höhe , Breite
oder Richtung abweichend von dem Plan vollzogen , ſo iſt
die hierdurch verurſachte Werthsminderung der vor der Be⸗

kanntgebung des bezüglichen Vorhabens an der abgeänder⸗
ten Strecke der Ortsſtraße errichteten oder in Angriff ge⸗
nommenen Gebäude den Eigenthümern von dem Straßen⸗
baupflichtigen zu erſetzen .

Außerdem hat der Straßenbaupflichtige , wenn die Höhe
einer Ortsſtraße verändert wird , die dadurch nöthig werden⸗

den Veränderungen an den Zufahrten und Zugängen der

anſtoßenden Liegenſchaften , ſoweit dieſe letzteren durch die

Veränderung nicht einen höheren Werth erhalten haben , auf

ſeine Koſten herzuſtellen .

) Seite 79.
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2. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 4 . Auguſt 1890 , die Leiſtungen der Anſtößerbei Herſtellung von Ortsſtraßen ꝛc. betreffend .

( Gef. ⸗ und V. ⸗O. ⸗B. S. 513) .
Zum Vollzuge des Geſetzes vom 20 . Februar 1868 , die

Anlage der Ortsſtraßen und die Feſtſtellung der Baufluchten ,
ſowie das Bauen längs der Landſtraßen und Eiſenbahnen
betreffend , in der durch die Geſetze v. 3. März 1880 und
26 . Juni 1890 bewirkten Faſſung wird unter Aufhebung
der dieſſeitigen Verordnung vom 22 . Januar 1876 ( Geſetzes⸗
und Verordnungsblatt Nr . V) verordnet , was folgt:

§. 1. Wenn in einer Gemeinde nach den Art . 9 und
12 des Geſetzes ein Beizug der angrenzenden Eigenthümer
zu den daſelbſt bezeichneten Koſten ſtattfinden ſoll , ſind zu⸗
vörderſt hinſichtlich der Art und des Maßes dieſes Beizugs ,
ſowie hinſichtlich des Maßſtabes für denſelben auf Antragdes Gemeinderaths durch Gemeindebeſchluß beſtimmte all⸗
gemeine Grundſätze aufzuſtellen , welche in allen vorkommen⸗
den Einzelfällen für die Bemeſſung der den Anſtößern auf⸗
zuerlegenden Verpflichtungen als Richtſchnur zu dienen haben .Von dieſem Gemeindebeſchluß iſt dem Bezirksamt durch
Einſendung einer Abſchrift Kenntniß zu geben .

§. 2. Behufs des wirklichen Beizugs der Anſtößer zuBeiträgen für die Anlage oder Unterhaltung einer StraßeArtikel 9) iſt für jede einzelne Ortsſtraße jeweilsein beſonderer Gemeindebeſchluß zu faſſen . Dieſer letztere
Beſchluß bedarf der Staatsgenehmigung und iſt ſolche auchnur von Fall zu Fall einzuholen und zu ertheilen .

Hierbei hat das nachbeſchriebene Verfahren einzutreten :
8 Der Gemeinderath ſtellt , nachdem über den Bau⸗

plan für die Anlage der betreffenden Ortsſtraße endgiltigentſchieden iſt , einen detaillirten Ueberſchlag des Aufwandes ,
zu deſſen Beſtreitung die Grundbeſitzer beigezogen werden
ſollen , ſowie eine Liſte der beitragspflichtigen Grundbeſitzer auf .

In der Liſte iſt die Größe der die Beitragspflicht be⸗
gründenden Grundſtücke , ſowie das Maß der an die Straßeſtoßenden Grenze derſelben anzugeben . Zugleich bezeichnetder Gemeinderath ausdrücklich das Verhältniß , in welchem
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die Geſammtheit zu dem Aufwande beizutragen hat , ſo —
wie den Maßſtab , nach welchem der angeforderte Beitrag auf
die einzelnen Grundbeſitzer vertheilt werden ſoll .

Wenn und inſoweit hierbei von den nach §. 1 dieſer
Verordnung aufgeſtellten allgemeinen Grundſätzen wegen der

beſonderen Verhältniſſe des Falles abgewichen wird , ſind die

letzteren näher darzulegen .
Iſt eines der als beitragspflichtig bezeichneten Grund⸗

ſtücke bereits ganz oder theilweiſe bebaut , ſo iſt dies in der
Liſte erſichtlich zu machen und die nach Art . 9 Abſatz 2 er⸗
forderliche Begründung durch Angabe der den Fall betreffen⸗
den beſonderen örtlichen Umſtände beizufügen .

§. 4. Der Gemeinderath läßt ſämmtliche in §. 3 be⸗
nannte Vorarbeiten ſammt dem Straßenplan , aus welchem
die Lage der einſchlägigen Grundſtücke zu erſehen iſt , 14

Tage lang auf dem Rathhauſe öffentlich auflegen , indem er
zugleich eine angemeſſene Friſt feſtſetzt , innerhalb welcher bei

Ausſchlußvermeiden etwaige Einwendungen geltend zu
machen ſind . Dieſe Verfügung wird öffentlich verkündet und
durch beſondere Eröffnung zur Kenntniß der betheiligten
Grundbeſitzer gebracht .

§. 5. Nach Prüfung der erhobenen Einwendungen
werden die Anträge des Gemeinderaths ſammt erſteren dem

Bürgerausſchuß ( der Gemeindeverſammlung ) zur Beſchluß —
faſſung vorgelegt .

Der Gemeindebeſchluß , welcher die Beitragspflicht aus⸗

ſpricht , iſt den einzelnen betheiligten Grundbeſitzern unter Be⸗

lehrung nach §. 6 zu eröffnen und ſodann mit den Akten
dem Bezirksamte zur Ertheilung der Staatsgenehmigung vor⸗

zulegen .
Erſtreckt ſich die Beitragspflicht auf ein bereits bebautes

Grundſtück (§. 3 Abſatz 4) , ſo muß der Gemeindebeſchluß
erkennen laſſen , daß dabei eine Prüfung und Feſtſtellung
der beſonderen thatſächlichen Vorausſetzungen für den Beizug
ſtattgefunden hat .

§. 6. Einſprachen der in Anſpruch genommenen Grund⸗

beſitzer gegen die Ertheilung der Staatsgenehmigung ſind
bei Ausſchlußvermeiden binnen 14 Tagen nach der Cröff —
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nung des Gemeindebeſchluſſes bei dem Bezirksamte vorzu —
tragen , werden aber nur inſofern beachtet , als ſie entweder

ſchon auf die erſte Aufforderung des Gemeinderaths bei dieſem

vorgebracht waren oder gegen einen von dem erſten Ent —

wurf des Gemeinderaths abweichenden Gemeindebeſchluß ge —
richtet ſind .

§. 7. Der Beſchluß des Bezirksamts ( bezw. des Be⸗

zirksraths , §. 6 Ziffer 3 des Verwaltungsgeſetzes vom 5.
Oktober 1863 ) iſt der Gemeinde und den betheiligten Grund⸗

beſitzern zu eröffnen .
Die Eröffnung an die Grundbeſitzer , welche keine Ein⸗

ſprache erhoben haben , erfolgt durch den Gemeinderath .
§. 8. Die 88. 3 bis 7 haben auch entſprechende An⸗

wendung zu finden behufs des Beizugs der Hauseigenthümer
zu den Koſten der neuen Herſtellung unterirdiſcher Abzugs —
kanäle ( Artikel 12 des Geſetzes ) .

Handelt es ſich hiebei um ein zuſammenhängendes , über
mehrere Straßen oder die ganze Gemeinde ſich erſtreckendes
Entwäſſerungsunternehmen , ſo kann das Beizugsverfahren
unter Zugrundlegung des Geſammtaufwandes gleichzeitig für
ſämmtliche in Betracht kommende , ſowohl im Antrag des
Gemeinderaths als im Gemeindebeſchluß beſonders zu be —
zeichnende Straßen zur Durchführung gebracht werden .

§. 9. Gemeindebeſchlüſſe über die Verpflichtung zur Her⸗
ſtellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege oder der zur
Ableitung von Regenwaſſer und Unrath dienenden Rinnen
( Art . 13) werden auf Antrag des Gemeinderaths erlaſſen
und dem Bezirksamte zur Ertheilung der Staatsgenehmig⸗
ung vorgelegt . Dieſelben ſind nach erfolgter Genehmigung
vom Gemeinderath öffentlich bekannt zu machen .

88
ſhth
Heihen!



ll . Allgemeine Bauvorſchriften.
Verordnung des Miniſteriums des Innern

vom 5 . Mai 1869 , die Handhabung der Baupo⸗
lizei betreffend .

( Geſ. - u. V. ⸗O. ⸗Bl. S. 125) .

Auf Grund des §. 116 des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird

bezüglich der Handhabung der Baupolizei verordnet :

J. Allgemeine Beſtimmungen .
§. 1. Für die Herſtellung und Unterhaltung von Hoch⸗

bauten ſind fortan neben den bereits beſtehenden geſetzlichen
Vorſchriften , insbeſondere der Sätze 653 bis 682 des Land⸗

rechts , der §§. 108 , 110 »˙ , 114 , 117 * 118 “ , 119 , 125

1267 , 127 % 128 “*, 130 131 * , 132 des Polizeiſtrafgeſetz⸗
buches , der §§8. 10 - 16 des Gewerbegeſetzes , der §§. 57 ff .
des Forſtgeſetzes , der §§. 7 ff. des Geſetzes vom 20 . Febr .
1868 über die Baufluchten , die Beſtimmungen dieſer Ver⸗

ordnung und die örtlichen Bauordnungen maßgebend . “
§. 2. In den einzelnen Gemeinden ſollen nach Bedürf —

niß unter Berückſichtigung der örtlichen Verhältniſſe Bau⸗

ordnungen nach Maßgabe der für die Erlaſſung ortspolizei⸗
licher Vorſchriften geltenden Beſtimmungen erlaſſen werden . )

§. 3. Soweit bei einzelnen Bauten vermöge ihrer

eigenthümlichen Beſchaffenheit oder Beſtimmung die allge⸗
meinen baupolizeilichen Vorſchriften nicht genügen , um Leben ,

Geſundheit oder Eſtenhun Dritter zu ſchützen bleibt den

3) vorbehalten , dieſem Zwecke ent⸗

Die mit⸗ bezeichneten Paragraphen des
W3 ſtrafgeſetz⸗

buchs ſind aufgehoben ; an Stelle der S§ 10 —16 des 6 5
ſetzes fflnd die Seite 91 und 104 abgedruckten Beſtimmungen der Ge⸗

e getreten . Die §§ 108, 119 und 132 des P. ⸗St . ⸗B.
ſind Seite 136, der § 114 die Landrechtsſätze 653 —- 682 S. 66
S§ 57 ff. des Forſtgeſ etzes Seite 80, das Baufluchtengeſetz Seite 3

abgedruckt .
2) Das Nähere hierüber ſiehe in §S 42 dieſer Verordnung .
) Zuſtändig iſt das Bezirksamt : § 49 Ziff 3 dieſer V. ⸗O
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ſprechende Anordnungen im einzelnen Falle beſonders zu
treffen . “)
II . Allgemeine Vorſchriften über die Ausführung

der Bauten .

Bauart .

§. 4. Jeder Bau muß ſo ausgeführt und unterhalten
werden , daß das Gebäude die durch ſeinen Zweck gebotene
Feſtigkeit ?) und Feuerſicherheits ) erhält .

Selbſtbeſtand der Gebäude .

§. 5. Jedes Gebäude muß , wenn es nicht durch ge —
meinſchaftliche Mauern mit anderen verbunden iſt , von Grund
aus in der Weiſe hergeſtellt ſein , daß es unabhängig von
jedem nachbarlichen Eigenthum für ſich beſtehen kann . Ins⸗
beſondere ſind Gewölbe und andere einen Druck nach der
Seite ausübende Bautheile ſo anzulegen , daß kein Theil
dieſes Druckes auf nachbarliche Gebäude oder nachbarlichen
Grund wirken kann .

Kein Gebäude darf bei Ausgrabungen in der Nähe
ſeines Fundaments in Gefahr gebracht oder beſchädigt wer⸗

) Bgl . § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuches ( S. 135) .
) Bgl . die S. 146 abgedruckten Beſtimmungen der Baudirek⸗

tion über das Eigengewicht der Baumateralien .
) Die Einrichtung von Wohnungen in Sägmühlen oder ähn⸗

lichen Holzbearbeitungsanſtalten iſt in der Regel und zumal wenn
ſie innerhalb der Arbeitsräume oder in Dachräumen getroffen wer⸗
den will , nicht zuzulaſſen und , wo eine ſolche Einrichtung dermalen
beſteht , iſt in Erwägung zu ziehen , ob nicht in Anwendung der
§8 30 und 116 P. ⸗St . ⸗G. ⸗B. des § 3 der Land . ⸗Bau⸗V. ⸗O. und des
§ 368 Ziff . 8 R. ⸗St . ⸗G. ⸗B. aus feuerpolizeilichen Gründen die
Räumung herbeizuführen oder wenigſtens die Herſtellung gewiſſer
baulicher Verbeſſerungen zum Zwecke genügenden Schutzes gegen
Feuersgefahr anzuordnen ſei Hierbei wird außer der Lage des

Wohnraumes und der Beſchaffenheit der Umfaſſungswände desſelben
namentlich auch die Lage und Beſchaffenheit der Feuerungseinrich⸗
tung und des Ausgangs zu prüfen und in gleicher Weiſe auf die
Sicherheit der Bewohner wie auf diejenige der Umgebung Bedacht
zu nehmen ſein . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 13. No⸗
vember 1886 Nr . 21,200 — Vgl . auch die Bemerkung zu § 18
dieſer Verordnung und zu §S 120 a der Gewerbeordnung . ( S. 84) .

Wegen der Pulvermagazine ogl . § 29 der V. ⸗O. vom 6. No⸗
vember 1879 . ( S. 181) .
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den , und jeder Bauende hat dagegen Vorkehr zu treffen ;
insbeſondere iſt derjenige , welcher ſeinen Boden neben einem

nachbarlichen Gebäude oder Grundſtücke aufgräbt , verpflichtet ,
unter Anwendung der für den Nachbar erforderlichen Sicher⸗
heitsmaßregeln die etwa nöthig werdende Untermauerung
der Fundamente des Nachbarhauſes oder die Herſtellung einer

Stützmauer bis zur bisherigen Bodenhöhe auf ſeine Koſten
vorzunehmen .

Innere Einrichtungen .

§. 6. Die inneren Anlagen und Einrichtungen der
Gebäude dürfen die Geſundheit und Sicherheit der Bewohner
nicht gefährden .

Die Wohnungen müſſen Luft und Licht in dem erforder⸗
lichen Maße haben . ! )

An Wohngebäuden müſſen , ſoweit die örtliche Bauord⸗

nung nicht abweichende Beſtimmungen erhält , Sockel von Hau⸗
ſteinen oder Mauerwerk in einer Höhe von mindeſtens 4,5 dm

angebracht werden .

Wohnungen gänzlich unter der Erde und in Kellertiefe
anzulegen , iſt nicht , in Souterrains ( blos zum Theil
unter der Erde gelegenen Räumen ) nur dann zu geſtatten ,
wenn dieſelben vollkommen trocken ſind , und die Wohnungen
ausreichend Luft - und Lichtzutritt erhalten .

Abtrittgruben .

§. 7. Abtrittgruben müſſen eine hinreichende Tiefe er⸗

halten , gedeckt , waſſerdicht und wie auch die Düngerſtätten
ſo eingerichtet ſein , daß die Jauche nicht nach der Straße
laufen oder in Kellerräume oder Brunnengruben dringen kann . ?)

Zugänglichkeit .
§. 8. Jeder Bau muß ſo angelegt werden , daß im

Falle eines Brandes für die Feuerlöſch⸗ und Rettungsan⸗
ſtalten der erforderliche Raum gegeben iſt , und entſprechende
Zugänglichkeit beſteht .

) Höhe der Stockwerke ſiehe §S 11 der Verordnung vom 27. Juni
1874 . ( S. 61 )

) Weitere Vorſchriften enthält §S 1 Ziff . 2 —4 und 7 der V. ⸗O.
vom 27. Juni 1874 . ( S. 55) .
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Brandmauern .

§. 9 ( in der durch Vorordnung vom 18 . April 1872 ,

Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . Seite 227 , feſtgeſtellten Faſſung ) .
Als Brandmauer wird nur eine durch eine Feuers⸗

brunſt in ihrem Material 1) wie in ihrer Stabilität nicht
gefährdete , der Weiterverbreitung des Feuers ein Ziel ſetzende
Wand angeſehen , welche das Gebäude bis unter die Dach —

deckung ohne Unterbrechung durchſetzt oder abſchließt .
Die Stärke der Brandmauer muß den nach ihrer Höhe

und der Beſchaffenheit des Materials für die Solidität des

Bauwerks ſich ergebenden Erforderniſſen entſprechen .
Dieſelbe ſoll bei Gebäuden von mittlerer Tiefe bis 14 m

und von einer Stockhöhe bis 4 meinſchließlich des Gebälks
im Minimum betragen :

1. Bruchſteingemäuer :
a. bei einſtöckigen Gebäuden 45 Centimeter ;
b. bei zweiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 50 Cen⸗

timeter , im oberen Stock und Giebel 45 Centimeter ;
C. bei dreiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 60 Cen⸗

timeter , im zweiten Stock 50 Centimeter , im dritten
Stock und Giebel 45 Centimeter ;

bei vierſtöckigen Gebäuden in den beiden unteren
Stockwerken 60 Centimeter , in den beiden oberen
und Giebel wie bei Buchſtabe b ;

2. Backſteingemäuer :
àa. bei einſtöckigen Gebäuden 1 Backſteinlänge ;
b. bei zweiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 1 ½

Backſteinlänge , im oberen Stock und Giebel 1 Back⸗

ſteinlänge ;
bei dreiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 2 Back⸗

ſteinlängen , im zweiten Stock 1½ Backſteinlängen ,
im dritten Stock und Giebel 1 Backſteinlänge ;

) Die Verwendung von Schwemmſteinen zur Aufführung von
Brandmauern iſt unzuläſſig , die Verwendung von Hohlſteinen felbſt⸗
verſtändlich dann , wenn die Oeffnungen quer durch die Mauer hin⸗
durchgehen , dagegen von Vortheil , wenn die Hohlzüge parallel zur
Flucht der Brandmauer gelegt werden . Erlaß des Miniſteriums d . J .
vom 27. Juni 1889 Nr 16,144 .
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d. bei vierſtöckigen Gebäuden in den beiden unteren
Stockwerken 2 Backſteinlängen , in den beiden oberen
und Giebel wie bei Buchſtabe b.

Die Fundamente ſind entſprechend ſtärker herzuſtellen.
Bei Gebäuden , welche die angenommene Höhe und

Tiefe überſchreiten , müſſen die Brandmauern eine verhält⸗
nißmäßige Verſtärkung erhalten .

Oeffnungen in Brandmauern ſind oberhalb des Dach⸗
gebälks gar nicht , im Uebrigen nur ausnahmsweiſe mit be⸗
ſonderer Erlaubniß der Baupolizeibehörde zuläſſig und müſſen
jedenfalls mit eiſernen Läden verſehen ſein . !

Abſatz 7 in der durch Verordnung vom 4. Aug . 1887 ,
Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . Seite 256 , feſtgeſetzten Faſſung . ) Hölzer
und dürfen bei zwei⸗ und mehrſtöckigen Gebäuden nur mit ihren
Enden bis auf 6 om von der Mitte der Brandmauer ein⸗
gelegt , bei einſtöckigen Bauten , deren Brandmauern nur 25 cnn
dick aus Backſteinen hergeſtellt ſind , aber weder in die Brand⸗
mauer eingelegt , noch mit ihren Enden aufgelegt werden 7).

) Die Vorſchrift des Abſatzes 6 iſt auf Oeffnungen jeder Artin Mauern , die als Brandmauern zu gelten haben , anwendbar , und
wird die Anwendung dieſer Polizeivorſchrift durch die lediglich das
civile Nachbarrecht regelnden L⸗R . ⸗SS . 676 und 677 ( Seite 56) nicht
berührt od. eingeſchränkt . Erl . d. Min . des Innern v. 3. Juni 1877 N. 8330 .) Die nur einen Stein ſtarke Brandmauertheile von zwei⸗ und
mehrſtöckigen Häuſern ( vgl . § 9 Abſ . 3 Ziff . 2 b, c und ch ſind be⸗
züglich der Einlegung von Hölzern den einen Stein ſtarken Brand⸗
mauern einſtöckiger Gebäude gleich zu behandeln . Erlaß des Mini⸗
ſteriums des Innern vom 20. Januar 1888 Nr . 632 .

Ferner hat das Miniſterium des Innern unterm 23 . Juni1891 mit Erlaß Nr . 15290 , nachſtehende Erläuterungen zu Abf . 7
gegeben : „ Soweit es zuläſſig iſt , Hölzer mit ihren Enden in Brand⸗mauern einzulegen , muß als Lager für die Balkenenden eine Ab⸗
gleiche der Mauer mittels in Cementmörtel ausgeführten ſog . Roll⸗
ſchichten aus Backſteinen hergeſtellt oder es müſſen Sandſteinplattenoder Walzeifenbalken zur Abgleiche verwendet werden .

Es iſt aber geſtattet , die Balkenenden auch auf hölzerne ſog .Mauerlatten zu lagern , wenn zur Auflegung der letzteren auf ihre
ganze Ausdehnung Mauerabſätze vorhanden ſind oder errichtet wer⸗
den, die eine Breite von mindeſtens 12 cmn. haben.
8 In den beigeſchloſſenen Blättern 1. II . und IIII. ( Tafel 1 —3
ſind die verſchiedenen Möglichkeiten in den Mauerdurchſchnitten von
4, B, Cund , 0 und die Arten der Auflage rung und des Eingreifender Gebälke in Brandmauern noch beſonders dargeſtellt . “

Sechluſſer , Bau⸗ und ſeuerpolizeilche Vorſchriſten . 2
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Kaminlichtungen ! ) dürfen nicht in die Brandmauer ein⸗

greifen . ?)
§. 10 . Jede nicht an eine öffentliche Straße oder einen

öffentlichen Platz ſtoßende Außenſeite eines Gebäudes iſt , ſo⸗

weit ſie
a. von Geſimsvorſprung zu Geſimsvorſprung gemeſſen

weniger als 3,6 m von Gebäuden des Nachbars , oder

b. weniger als 1,8 mevon der Grenze des unüberbauten

Nachbargrundſtückes abſteht ,
als Brandmauer (§. 9) herzuſtellen .

§. 11 . Dieſe Verpflichtung fällt weg :

1. wenn das Nachbargrundſtück ſelbſt von dem Neubau

bereits durch eine Brandmauer durchaus abgeſchloſſen iſt ,

2. wenn das Nachbargrundſtück von den weiter folgenden

Liegenſchaften durch eine Brandmauer abgeſchloſſen iſt ,

der Neubau ſelbſt auf der der fraglichen Umfaſſungs⸗

wand entgegengeſetzten Seite eine Brandmauer er⸗

hält , und der Abſtand beider Brandmauern 24 mnicht

erreicht ;
3. wenn die auf beiden Seiten des Neubaues angren⸗

zenden Grundſtücke von den weiter folgenden Liegen⸗

ſchaften durch Brandmauern abgeſchloſſen ſind , und

der Abſtand beider Brandmauern 24 mnicht erreicht .

4. wenn unter der oben zu §. 10 lit . b erwähnten Vor⸗

ausſetzung Sicherheit dafür beſteht , daß auf den an

den Neubau grenzenden Platz in einem Abſtand von

weniger als 3,6 m von dem Geſimsvorſprung nicht

gebaut wird . “)

) Dieſe Vorſchrift findet nicht blos auf Rauchkamine , ſon⸗

dern auch auf Ventilationskamine Anwendung . Erlaß des Mini⸗

ſteriums des Innern vom 18. Juli 1891 Nr . 17,621 .

2) Bei Gemeinſchaftsmauern ogl . auch die Landrechtsſätze 657

und 662 ( S. 67 und 68) .
3) Hinſichtlich der Tabakſchoppen hat das Miniſterium des

Innern zufolge Erlaſſes des Handelsminiſteriums vom 24. Feb⸗

ruar 1872 Nr . 1458 folgende Auslegung der §§ 10 und 11 für zu⸗

läſſig erklärt :
a. Von Errichtung einer Brandmauer bei Erbauung eines

Tabakſchoppens iſt abzuſehen , wenn das benachbarte Gebäude

ſchon mit einer ſolchen verſehen iſt , ſelbſt in dem Falle , wenn
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§. 12 . Werden auf dem Grundſtücke deſſelben Eigen⸗
thümers mehrere Gebäude unmittelbar aneinander oder in
einem Abſtande von weniger als 3,6ü merrichtet , welche im
Ganzen eine Länge oder Tiefe von 24 m erreichen , ſo kann
die Baupolizeibehörde ! ) die Errichtung von Brandmauern
an geeigneter Stelle anordnen .

Auch kann ſie verlangen daß bei einheitlichen Gebäu⸗
den, deren Länge oder Tiefe 24 m oder mehr beträgt , im
Innern der Gebäude zur Beſchränkung der Feuersgefahr an
geeigneter Stelle Brandmauern errichtet werden , welche in
dieſem Falle Verbindungsöffnungen erhalten dürfen ; letztere
müſſen jedoch im Dachraum und auf Anordnung der Po⸗
lizeibehörde auch in anderen Räumlichkeiten mit eiſernen
Thüren verſchließbar hergeſtellt werden .

Fach werk .
§. 13 . Soweit die Außenſeiten der Gebäude nicht

maſſiv von Stein oder anderem unverbrennlichem Material
hergeſtellt werden ( §§. 10, 42 Ziffer 4) , müſſen die Um⸗
faſſungswandungen von ausgemauerten oder in anderer Weiſe
mit feuerſicherem Material ausgefüllten oder mit angemeſſener

der Tabakſchoppen näher als 6 Fuß an die nachbarliche
Grenze zu ſtehen käme .

b. Wenn noch kein Gebäude auf dem Nachbargrundſtücke er⸗
richtet iſt , ſo iſt der Erbauung eines Tabakſchoppens kein
Hinderniß in den Weg zu legen . Nur muß dem Erbauer
die Verpflichtung auferlegt werden , daß , im Falle der Nach⸗
bar auf ſeinem Grundſtücke ſpäter ein Gebäude näher als
12 Fuß von dem Schoppen entfernt aufführt , das Gebäude
auf der dem Schoppen zugekehrten Seite eine Brandmauer
erhalten muß , deren Koſten die beiden Nachbarn je zur Hälfte
zu tragen hätten .

c. Wenn auf dem nachbarlichen Grundſtück ein Gebäude ohne
Brandmauer beſteht , ſo iſt dieſem gegenüber der Bau eines
Tabakſchoppens nur dann zu geſtatten , wenn der Erbauerdes Schoppens an dem nachbarlichen Gebäude ſelbſt auf ſeine
Koſten eine Brandmauer aufführt . Gibt jedoch der Nachbar
hierzu ſeine Einwilligung nicht , ſo muß der neu zu erbau⸗
ende Tabakſchoppen , wenn er in geringerer Entfernung als
12 Fuß von dem Nachbargebäude errichtet werden ſoll , eine
Brandmauer erhalten .

) Das Bezirksamt : § 49 Ziff . 3 dieſer Verordnung .
2*³
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Verblendung oder Verkleidung verſehenem Fachwerk herge⸗
ſtellt werden .

Holzbau .
§. 14 . Umfaſſungswände mit Holz zu bekleiden oder

von Holz herzuſtellen , iſt unbeſchadet der Vorſchriften des

§. 10 nur zuläſſig :
1. bei Gebäuden , welche eine Grundfläche von höchſtens

3 m im Geviert und einſchließlich des Daches eine

Höhe von höchſtens 4,5 m haben ;
Bei Schoppen , Lufttrockengebäuden , Holz - und anderen

Remiſen , welche mindeſtens an einer Seite offen ſind und

bei kleinen nicht über 6m hohen Neben - , Garten⸗

gebäuden und ähnlichen Baulichkeiten ,
ſofern dieſe Bauten keine Feuerung enthalten und

mindeſtens um die Hälfte ihrer Höhe von anderen

durch eine maſſive Wand nicht geſchützten Bauten oder

von der Nachbargrenze entfernt ſind ;
bei Gebäuden , die zu Schauſtellungen oder anderen

vorübergehenden Zwecken auf beſchränkte Zeit errichtet
werden ;

bei einzelnen unbedeutenden Bretter - oder Schindel⸗
Verkleidungen , welche zur Ausſchmückung von Ge⸗
bäuden dienen ;

mit beſonderer Erlaubniß der Baupolizeibehörde ! “) in

Fällen , in welchen nach der Lage des Gebäudes eine

Feuersgefahr nicht zu befürchten iſt .

Dächer . 2 )
§. 15 . Alle Dächer müſſen mit einem feuerſicheren Ma⸗

terial gedeckt ſein . s )

) Zuſtändig iſt das Bezirksamt : § 49 Ziff . 1 dieſer Verordnung .
2) Vgl . die Tabelle Seite 147 .
) Dieſer Vorſchrift wird nur durch Verwendung von Ziegeln ,

Schiefer , Metall oder Holzeement entſprochen . Dachpappe , Asphalt⸗
filz , Theerpappe , das ſog . Antielementum und ähnliche Stoffe können
nicht als feuerſichere Materalien betrachtet werden . Da dieſe Stoffe
aber auch nicht wie die Holzſchindeln und das Stroh als feuerge⸗
fährliche Materialien anzuſehen find und nach der Anſicht der Gr .
Baudirektion bei Gebäuden , die im Brandfall leicht und raſch weg⸗
beſchafft werden können , namentlich bei freiſtehenden Gebäuden
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Ausgenommen ſind nur Gartenhäuschen und ähnliche
Baulichkeiten , ſowie die nur zu vorübergehenden Zwecken auf
beſchränkte Zeit errichteten Gebäude .

§. 16 . Das Ausfüllen des leeren Raumes zwiſchender Decke und dem darüberliegenden Fußboden mit entzünd⸗
lichen Gegenſtänden iſt verboten .

Oeffnungen .
§. 17 . Alle Thür⸗ und Lichtöffnungen an den Außen⸗

ſeiten der Gebäude , insbeſondere alle Dachöffnungen , müſſen
mit Thüren , Läden , Fenſtern oder ſonſtigen Verſchlüſſen ver⸗
ſehen ſein .

Treppen .
§. 18 . In allen Gebäuden , welche zu zahlreichen Ver⸗

ſammlungen beſtimmt ſind , müſſen die Zugänge mit unver⸗
brennlichen Treppen und Vorfluren in ſolcher Größe und
Anzahl verſehen ſein , daß die Entleerung raſch vor ſich gehen
kann . “)

( Schuppen , Stallungen , Werkſtätten , Remiſen , Fabrikgebäuden , Lager⸗
häuſern ) , unter Umſtänden auch bei kleinen Hintergebäuden , von
Wohnhäuſern ohne Gefahr als Dachbedeckungsmaterialien Anwendungfinden können , ſehen wir uns auf den Antrag der Baudirektion ver⸗
anlaßt , die Bezirksämter zu ermächtigen , in ſolchen Fällen , in wel⸗
chen nach Lage der örtlichen Verhältniſſe feuerpolizeiliche Bedenken
nicht entgegenſtehen , von der Einhaltung der Vorſchrift des § 15
Abſ . 1 B⸗O . Nachſicht zu ertheilen , wenn zur Anwendung von Dach⸗
pappe , Asphaltfilz , Theerpappe , Antielementum u. dergl . als Dach⸗
bedeckungsmaterial die polizeiche Erlaubniß eingeholt wird . Erlaßdes Miniſteriums des Innern vom 15. Januar 1891 Nr . 744 .

J Vgl . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 23. September1887 Nr . 18866 : Beſonderer Werth iſt darauf zu legen , daß Ver⸗
ſammlungs⸗ und Vergnügungsräume , welche eine große Zahl von
Menſchen faſſen , ſich möglichſt ſchnell entleeren können ; es ſollen dem⸗
gemäß Ausgänge in ausreichender Zahl , von genügender Breite und
zweckmäßiger Lage ſowie , wenn jene Räume ſich nicht zu ebener Erde
befinden , Treppen in genügender Zahl , von ausreichender Breite und
mit angemeſſener Steigung vorhanden ſein . Es ſollen ferner die
Treppenthüren im unteren ( Erd⸗) Geſchoß direkt ins Freie führenund ſämmtliche Thüren , ſowohl die äußeren als diejenigen inneren
Thüren , welche zu den betreffenden Räumen gehören oder von den
Beſuchern beim Verlaſſen derſelben paſſiert werden müſſen , nach außen
aufſchlagen . Die Ausgänge und Treppen ſollen eine ſolche Lagehaben , daß die Entleerung des Lokals möglichſt leicht erfolgen kann ,auth beim Vorhandenſein mehrerer Ausgänge und Treppen das Pub⸗
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Ebenſo ſind in Gebäuden , in welchen beſonders feuer⸗

gefährliche Gewerbe betrieben werden , wenn ſie mehr als ein

likum dieſelben unwillkürlich in entſprechender Weiſe benützt . Außer⸗
dem iſt für die Feuerſicherheit hier noch von beſonderem Belang , daß
die Heizungs⸗ und Beleuchtungseinrichtungen von guter und zweck⸗
mäßiger Beſchaffenheit ſind und für angemeſſene Feuerlöſchvorrichtungen
geſorgt iſt . — Vgl . auch die Anm . zu § 120 des R. ⸗Gew. ⸗O. ( S. 84) .

Wegea der Kirchenbauten ſind die ſtaatlichen und die kirchlichen Bau⸗
behörden übereinſtimmend mit einer Weiſung verſehen ( Igl . Erlaß
des Miniſteriums des Innern vom 31. Januar 1893 Nr . 2683 ) ,
deren Grundzüge ſolgende ſind :

A. Für Kirchen muß die Breite , Lage und ſonſtige Anordnung
der zugehörigen Ausgänge , Flure und Treppen ſo gewählt werden ,
daß eine ſchnelle und ſichere Entleerung möglich iſt .

B. Bei Feſtſtellung der Abmeſſungen und der Zahl der Aus⸗

gänge , Flure und Treppen iſt diejenige Perſonenzahl in Rechnung

zu ſtellen , welche bei Berückſichtigung der Grundrißgeſtaltung und
der Benutzungsart des Gebäudes auf jene Verkehrsmittel angewieſen iſt .

Nebenausgänge und Nebentreppen , welche von den Beſuchern
der betreffenden Gebäude bezw . Räume nicht leicht aufgefunden wer⸗
den können , müſſen bei der Berechnung außer Betracht bleiben .

C. Für alle bei der Entleerung von Kirchen in Betracht kom⸗
menden Ansgänge , Flure und Treppen ſind uindeſtens folgende Brei⸗
tenmaße anzunehmen :

1. 70 cm Breite für je 100 Perſonen bis zu einer Geſammtzahl
von 500 (ogl . den Schlußſatz zu C. ) ,

2. weitere 50 cm Breite für je 100 Perſouen mehr in den Gren⸗

zen von 500 bis 1000 ,
3. weitere 30 cm Breite für je 100 Perſonen mehr , ſobald die

Zahl 1000 überſchritten wird .
Demnach würde beiſpielsweiſe die Geſammtbreite der für die

Entleerung in Betracht kommenden Ausgänge , Flure und Treppen
betragen müſſen bei einer Geſammtzahl :

von 400 Perſonen = 4 . 0,000000 2,80 m

„ 800 12 070430,50 5,00 „
41200 „ 2 5 . 0,704½50,50U2 6,30 =6,60 „
Für Wendeltreppen ſind die unter 1. , 2. und 3. genannten

Maße um 30 PCt . zu erhöhen .
Die geringſte Breite der Flure darf nicht unter 2,50 m und

derjenige der Treppen nicht unter 1,30 m betragen ; nur für die zu
den Kirchenemporen führenden Treppen iſt ausnahmsweiſe eine Ein⸗

ſchränkung der Breite bis auf 0,90 m zuläſſig .
Die aus obiger Berechnung ſich ergebenden Maße müſſen ſtets

im Lichten — und zwar bei den Treppen zwiſchen den Handläufern —

vorhanden ſein . Letztere ſind auf beiden Seiten der Treppen anzu⸗
ordnen und entweder über die Podeſte ohne Unterbrechung fortzu⸗
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Stockwerk oder Dachwohnungen enthalten , unverbrennliche
Treppen und Vorfluren nothwendig . “)

Feuerungseinrichtungen .

§. 19 ( in der durch Verordnung vom 9. Juni 1883 ,

Geſ. ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . S . 160 , bewirkten Faſſung ) .
Alle Feuerungseinrichtungen ſind ſo herzuſtellen und im

Stand zu halten , daß durch ihren Gebrauch keinerlei Ge⸗

fahr der Entzündung eines Gebäudes entſteht .
Die in ihrer Nähe liegenden Wandungen ( Feuerwände )

ſind von gebrannten Backſteinen oder anderen feuerfeſten
Steinen mit dichten Fugen herzuſtellen . Sie ſollen ſicher
unterſtützt werden , kein Holz enthalten , mindeſtens 12 m

ſtark , an Scheidemauern zwiſchen Nachbargebäuden aber , ſo⸗
weit die Feuerung reicht , mindeſtens 25 ocm ſtark ſein .

Jede offene Feuerung muß unter - und umplattet ſein .

führen , oder an den Enden jedes Laufes mit einer den Verkehr nicht
hindernden Krümmung abzuſchließen .

D. Die Treppenſtufen dürfen in der Regel nicht mehr als 18 cm

Steigung und nicht weniger als 27 cm Auftritt erhalten . Für Em⸗

porentreppen kann eine Steigung bis zu 19 cm zugelaſſen werden .
E. Freiſtufen vor den Thüren ſind bequem anzuordnen . Sie

dürfen nicht unmittelbar vor dem Eingange beginnen , müſſen viel⸗
mehr auf einen mindeſtens 80 cm breiten Vorplatz vor der Thür

münden . Die Zahl der Freiſtufen iſt durch Anordnung ſanft an⸗
ſteigender Rampen thunlichſt zu vermindern .

FE Bei einer Perſonenzahl von mehr als 300 müſſen in der
Regel zwei , bei einer ſolchen von mehr als 800 in der Regel drei

geſonderte Ausgänge angeordnet werden . Das Gleiche gilt für Trep⸗
pen unter Zugrundelegung der auf dieſe angewieſenen Zahl der

Perſonen .
G. Die Ausgänge und Treppen ſind thunlichſt nach verſchiedenen

Richtungen ſo zu vertheilen , daß bei gleichzeitiger Entleerungder
Räume Gegenftrömungen vermieden werden ; auch dürfen die Thüren
der einzelnen zu entleerenden Räume in der Regel nicht einander

gegenüber liegen . 0
Die unteren Ausgänge der Treppenhäuſer müſſen unmittelbar

oder durch Vermittlung von anſchließenden , ausreichend geräumigen
Vorhallen in ' s Freie führen .

H. Alle inneren und äußeren Thüren , welche für die ſchnelle
und ſichere Entleerung der Räume in Betracht kommen , müſſen nach
außen aufſchlagen .

) Vergl . Anm . 1 zu § 4 dieſer Verordnung .
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Oefen .

§. 20 . Feuerwände an Oefen müſſen den von dem
Ofen und ſeinen Röhren eingenommenen Raum wenigſtens
um einen Fuß überragen .

Wenn nicht über dem Ofen eine ihn und die Ofenröhre
nach jeder Richtung um 1,5 dm überragende Blechſcheibe
befeſtigt iſt , müſſen von über Holz verputzten Decken eiſerne
Oefen 6, irdene 4,5 dm abſtehen ; iſt das Holzwerk der
Decke ſichtbar , ſo muß der Abſtand 9, bei irdenen Oefen
6 dm betragen .

Jeder Ofen muß ein Thürchen von Blech oder Guß⸗
eiſen haben . Verſetzbare Oefen ſollen auf einer feuerſichern )
ganzen Platte ſtehen . Der Feuerherd muß von der Platte
im Lichten 1,5 dm hoch entfernt ſein und von unten leicht
beſichtigt werden können .

Bei Oefen , welche im Zimmer geheizt werden , muß die

Ofenplatte 3 dm über den Feuerraum vorſpringen , oder der

Jgl . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 7. März 1881
Nr . 3556 : Es haben ſich Zweifel darüber ergeben , von welcher Stärke
Sandſteinplatten ſein müſſen , um als feuerſicher im Sinne des §20
Abſatz 3 der Bauordnung betrachtet werden zu können .

Wir ſehen uns deshalb veraulaßt , nach Anhörung der Großh .
Baudirektion dieſe Beſtimmung dahin zu erläutern , daß als feuer⸗
ſicher eine Sandſteinplatte nur dann gelten kann , wenn dieſelbe eine
Stärke von mindeſtens 6 Centimeter beſitzt .

Für künftige Ofenanlagen dürfen mithin nur Platten von der
genannten Stärke verwendet werden , während bezüglich bereits be⸗
ſtehender Oefen Folgendes zu beachten iſt :

Zeigt ſich die betreffende Platte ſchadha ft , ſo iſt ſolche , wenn
immer thunlich , durch eine neue in der vorgeſchriebenen Stärke von
6 Centimeter zu erſetzen .

Wird dieſelbe jedoch nur als zu dünn befunden , ſo iſt
a. bei genügendem Zwiſchenraum zwiſchen Aſchenkaſten

und Ofenplatte eine 2 Schichten hohe , in den Fugen ſich
überbindende Aufmauerung von feuerfeſten Backſteinen auf
der Platte herzuſtellen .

b. bei zu gerin gem Zwiſchenra um für eine derartige
Aufmauerung als Erſatz derſelben in einem Abſtande
von 3Centimeter von derſteinenen Unterlagplatte eine ſchmiede⸗
eiſerne Platte einzuſetzen , welche zur Erzielung einer iſo⸗
lirenden Luftſchicht nur an den Rändern auf feuerſicherem
Material aufliegt .
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Holzboden vor denſelben auf die Breite des Ofens und
3 dm vor demſelben vorſpringend mit Blech bedeckt , oder
ein Vorſatz von Blech angebracht werden , welcher auf die
Ofenplatte eingreift und mit Füßchen verſehen iſt .

Bei Oefen , welche von außen geheizt werden , muß der
Boden unter dem Halſe mit einer bis an die Feuerwand
reichenden und in den Verputz derſelben eingelaſſenen Stein⸗
oder Blechplatte gedeckt werden .

Dieſe Oefen müſſen eine Vorfeuerung im Kamine oder
in der Küche unter dem Rauchfang haben .

Vorkamine .

§. 21 . Gemeinſchaftliche Vorkamine mehrerer Oefen
müſſen gleich Kaminen feſt und feuerſicher erbaut , ihre
Thüren von Blech oder auf der inneren Seite mit Blech
bekleidet ſein .

Ofenröhren .
§. 22 . Durch Ofenröhren ohne Kamine darf der Rauch

ohne beſondere polizeiliche Erlaubniß ) nicht abgeleitet werden .

Ofenröhren müſſen mindeſtens 3,6 am von nicht ver⸗
putztem Holze entfernt ſein . Wenn ſie durch Wände geleitet
werden , müſſen ſie von Holzwerk 1,5 dm entfernt bleiben
und auf dieſe Breite mit Backſteinen in Lehm ummauert
werden .

Bei der Leitung durch eine Dielenwand iſt die Ofen⸗
röhre mit einer Blechſcheibe von 4,5 am Durchmeſſer zu
umgeben , und ſind die Dielen auf wenigſtens 3,9 dm weit

auszuſchneiden .
Durch nicht leicht zugängliche Räume geführte Ofen⸗

röhren müſſen in einem von Stein gemauerten Kanale liegen .

Oefen von Centralheizungen .
§. 23 . Oefen zur Heizung mit erwärmter Luft , heißem

Waſſer , Dampf dürfen nur auf gemauerten Fundamenten
innerhalb eines mit maſſiven Mauern umſchloſſenen Raumes
errichtet werden . Die Leitung der erwärmten Luft aus der

Heizkammer iſt nur in Röhren von Mauerwerk oder von

) des Bezirksamts : § 49 Ziff . 1 dieſer Verordnung .
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anderen feuerfeſten Stoffen , welche von allem Holzwerk ent⸗

fernt bleiben müſſen , geſtattet .

Herde .

§. 24 . Alle Räume mit offenen oder geſchloſſenen
Herdfeuerungen müſſen an Decken und Wönden verputzt

werden und dürfen keine Thüren oder Zugänge in Ställe

oder ſonſtige mit leicht entzündlichen Stoffen gefüllte Räume

enthalten .
§. 25 . Küchenherde müſſen eine ſie nach jeder Seite

3 dm überragende Feuerwand , eine maſſive Untermauerung

von mindeſtens 1,5 dm Höhe haben und in einer Breite

von 7,5 dm mit feuerſicherem Bodenbeleg ( Platten , Back⸗

ſteinen oder Blech ) umgeben ſein .
Sind die Herde tragbar , ſo kann die Untermauerung

durch ein durchgreifendes Plattenbeleg erſetzt werden .

Ueber Herde mit offener Feuerung iſt ein Rauchfang
mit weitem Kamine anzubringen , welcher den Herd 2,4 dm

überragen , aus feuerſicheren Stoffen ( Platten , gebrannten
Steinen , Metall ) gefertigt , mittelſt ſtarker Trageiſen und

eines Kranzes von Winkeleiſen befeſtigt werden muß . Höl⸗

zerne Stangen dürfen nicht in dem Rauchfang angebracht
werden . Soll der Kranz von Holz gefertigt werden , ſo muß
der Vorſprung über den Herd mindeſtens 3,6 dm betragen .

Bei großen Feuerungen darf kein Kranz von Holz ver⸗

wendet werden .

Rauchkammern .

§. 26 . Rauchkammern ſollen von feuerfeſten Bauſtoffen
ausgeführt werden und in der Regel eiſerne oder auf der

inneren Seite mit Blech bekleidete Thüren erhalten . Die

) Rauchkammern und Rauchkaſten ſind nicht als Vorkamine
oder als Beſtandteile der Kamine , ſondern als ſelbſtſtändige Objekte
in bau⸗ beziehungsweiſe feuerpolizeilicher Hinſicht zu behandeln ; die
Umwandungen derſelben müſſen , um als feuerfeſt betrachtet werden

zu können , eine Minimalſtärke von 9 cm beſitzen ; geſtellte Steine
dürfen zur Ausführung derſelben überhaupt nicht verwendet werden .
Erlaß Miniſteriums des Innern vom 4. März 1882 Nr . 3548/9 .
Rauchkammern von Eiſenblech entſprechen der Vorſchrift des § 26
nicht . Erlaß Miniſteriums des Innern vom 28. Mai 1880 Nr . 8011 .
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Oeffnungen gegen das Kamin müſſen 4,5 din vom Boden ,
9 di von der Decke entfernt und mit eiſernen Läden ver⸗

ſchließbar ſein . Die Stangen in der Kammer ſind von Eiſen

zu fertigen .
Backöfen .

§. 27 . Die Umfaſſungswände der Backöfen müſſen
mindeſtens 11½ , bei größeren Oefen mindeſtens 2 Backſtein⸗

längen ſtark und mit der äußeren Seite 1,5 adm von Holz
wänden und 9 dm von Holzdecken entfernt ſein .

Die Gewölbe größerer Back⸗ , Konditorsöfen müſſen min⸗

deſtens eine Backſteinlänge ſtark ſein und mit einer 7,5 om

ſtarken Decke von Mauerwerk oder Lehm verſehen werden ,
deren Oberfläche 1,2 m von der Decke entfernt iſt .

Feuerſtätten .
§. 28 . Räume , in welchen Brennöfen , Brau - oder

Waſchkeſſel , Darren , Feuereſſen , Schmelzöfen , chemiſche La⸗

boratorien und andere derartige Feuerſtätten ſich befinden ,

ſollen feuerſichere Bodenbelege haben ; die Feuerungen dürfen

nur zu ebener Erde oder auf Gewölben mit feuerſicheren
Widerlagern , oder auf eiſernen , mit Backſteinen ausgerollten
Gebälken angelegt werden . Die Zugänge und andere Oeff⸗
nungen ſind , ausgenommen bei gewöhnlichen Waſchküchen ,
mit eiſernen oder auf der inneren Seite mit Blech beklei —⸗

deten Thüren oder Läden verſchließbar zu machen .

Größere und gefährliche Feuerungen , ſowie Darren ) ,
müſſen mit maſſiven Mauern und feuerſicheren Decken um⸗

geben ſein .
Bei Darren ſind hölzerne Dunſtröhren unzuläſſig .

Schloſſer - und Schmie dwerkſtätten .
§. 29 . Schloſſer - und Schmiedwerkſtätten dürfen nicht

auf Gebälken angelegt werden , die Fußböden ſollen feuerſicher
ſein und dürfen nur an den Arbeitsſtänden mit Holz belegt
werden .

) Grünkerndarren fallen nicht hierunter , nur müſſen ſie , ſofern
ihre Entfernung von Wohngebäuden weniger als 100 m beträgt , den

Anforderungen der § 24 und 25 entſprechen . Erlaß des Miniſteriums
des Innern vom 15. November 1889 Nr . 24071 ) .
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Ueber den Feuern der Schmiedeſſen ſind Rauchfänge
von Stein oder Eiſen herzuſtellen , die nicht auf hölzerne
Träger geſetzt werden dürfen .

Aſchenbehälter .
§. 30 . Aſchenbehälter dürfen nur an feuerſicheren

Orten , nicht auf Gebälk oder nahe bei Holzwänden angelegt
werden und müſſen von feuerſicheren Stoffen aufgeführt und
mit ſolchen geſchloſſen oder bedeckt ſein .

Kamine . )

§ 31 . Kamine ſind von gut gebrannten Back⸗ oder

) Vgl . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 7. März1892 . No. 3442 :
In manchen Gegenden ſind ſteigbare Kamine von ſolcher Licht⸗weite und Höhe vorhanden , daß dieſelben mittels gewöhnlicher Kamin⸗fegerleitern nicht beſtiegen “ werden können , weshalb innerhalb derKamine Holzbengel zum Auflegen der Leitern eingemauert werden .Es kann keinem Zweifel unterliegen , daß Einrichtungen der be⸗zeichneten Art , ſchon weil ſie feuergefährlich ſind , nicht geduldet werdendürfen . Müſſen in weiten Kaminen beſondere Vorrichtungen zumAufſtellen der Kaminkehrerleitern angebracht werden , um eine ordnungs⸗mäßige Reinigung der Kamine zu ermöglichen , ſo ſind ſolche — wiedies auch in § 26 der Landesbauordnung für die Stangen in Rauch⸗kammern ausdrücklich vorgeſehen iſt — aus Eiſen zu fertigen , da zurAufführung von Kaminen nach § 31 der Landesbauordnung nurfeuerfeſtes Material verwendet werden darf . Nach der erhobenen gut⸗achtlichen Aeußerung der Großherzoglichen Baudirektion empfiehlt esſich, daß in dieſen Fällen im Innern der Kamine durchgehendeEiſenſtangen und zwar in Abſtänden von 2 m angebrachtwerden , die in der Kaminwandung gut befeſtigt werden müſſen .Dies kann , daes ſich zugleich um den Schutz der Kaminfeger gegenGefährdungen handelt , auf Grund des §S 3 der Landesbauordnungangeordnet werden und es ſind bei genehmigungs⸗ und anzeige⸗pflichtigen Bauten entſprechende Auflagen künftig jeweils bei dem in§ 52 und ſ5àa der Landesbauordnung vorgeſchriebenen Verfahren zuerlaſſen , wenn ein Bedürfniß hierzu wegen der Lichtweite und Höhedes Kamins vorliegt . Hinſichtlich der beſtehenden Kamine iſt zunächſtanläßlich der Feuerſchau oder durch die Kaminkehrer bei der regel⸗mäßigen Reinigung ermitteln zu laſſen , ob die beanſtandete Einrich⸗tung vorhanden iſt , worauf zutreffendenfalls die Beſeitigung derſelbenund die Erſetzung der Holzbengel durch Eiſenſtangen , jedoch unterBewilligung angemeſſener Friſten zum Vollzug der Auflagen , anzu⸗ordnen ſein würde .
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Kaminſteinen oder anderem feuerfeſten ) Material auszu⸗
führen , im erſten Fall innen glatt auszuſtreichen , ſtets aber
im Dachraum zu verputzen . Stoß⸗ und Lagenfugen ſollen
ſorgfältig mit Lehm oder Mörtel gefüllt werden . Eiſerne

9 Vergl . Erlaß Miniſteriums des Innern vom 28. Dezember
1887 Nr . 25165 :
1 Als durchaus feuerbeſtändig ſind neben den ausdrücklich

in § 31 der Bauordnung genannten Backſteinen anzuſehen : Sand⸗
ſteine mit Quarz als Bindemittel , Glimmer⸗ , Chlorit⸗ und Talk⸗
ſchiefer , Serpentin , Trachyt , Bimsſteingeſteine und Thonſchiefer .
Sandſteine , die mergeliges oder kalkiges Bindemittel haben , ſowie
Kalkſteine , Mergel , Dolomite und Augitgeſteine ſind nicht zuzu⸗
laſſen ; auch ſind die weniger feuerbeſtändigen Geſteine aus grob⸗
körnigen heterogenen Gemengtheilen ( grobkörnige Granite und
Syenite ) auszuſchließen . 8
Zur Mörtelbereitung für Kaminbauten ſcheint ſich neben dem
üblichen Kalkmörtel der reine Portland⸗Cement oder ein Ge⸗
menge mit gebranntem Kalk vorzüglich zu eignen , und es wird
kaum angezeigt ſein , bei unſeren Hauskaminen und den Dampf⸗
kaminen , die in keine ſehr hohe Temperatur gelangen , ſich anderer
Stoffe zu bedienen , und nur da, woes ſich um wirkliche Feuer⸗
feſtigkeit handelt , alſo bei den Ummauerungen der Feuerherde
oder Roſte , bei Gasöfen , Thonöfen ꝛc. ꝛc. mögen ſogenannte feuer⸗
feſte Cemente , z. B. die von Coblentzer in Köln oder Kontzen in
Bonn gefertigten Cemente oder vielmehr fertigen Mörtel am
Platze ſein . Cementmörtel hat vor dem Thonmörtel den Vorzug ,
ſehr volumbeſtändig zu ſein , d. h. ſich beim Trocknen , beziehungs⸗
weiſe Erhärten nicht zuſammenzuziehen ; auch ſintert er kaum zu⸗

5 —5 95 ſtarken Erhitzen ( Thon vermindert ſein Volumen
abei ſehr ) .

Schornſteintrommeln aus gebranntem Thon mittels Verfalzung
aufeinandergeſetzt und an den Außenwänden mit Reifen verſehen ,
damit Verputz und Mörtel beſſer hält , ſind zuläſſig .
Dem Verputz ' der Innenwandungen bei Kaminen , welcher vor⸗
wiegend nur zum Verſchließen der Fugen dient , iſt das „ Aus⸗
fügen “ gleich beim Aufmauern vorzuziehen . Dabei iſt mit vollen
Fugen zu mauern , damit die Kanten der Steine möglichſt lange
geſchützt bleiben .

Da jeder Schornſtein im Innern möglichſt glatt auszuführen
iſt , ſo verdienen ausgefugte oder glaſirte innere Wandungen den
Vorzug vor unglaſirten , und mit Kalkmörtel ausgeputzte Kamin⸗
züge den Vorzug vor ſolchen , die mit Lehm ausgeſtrichen find .
Letzteres erſcheint überhaupt verwerflich , da der Lehm zum An⸗
ſetzen von Glanzruß beiträgt und beim Reinigen ſtets leicht ab⸗
geriſſen wird .
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Kaminzüge ſind innerhalb der Häuſer mit gebrannten Steinen

zu umgeben , Holzvertäfelungen dürfen an ! ) Kaminen nicht
angebracht werden . )

§. 32 . Weite oder ſteigbare Kamine müſſen im Lichten
einen Querſchnitt von 4,5 dm auf 4,5 dm oder von 4,2 dm

auf 4,8 dm erhalten .
(Abfſ. 2 in der durch Verordnung von 4. Auguſt 1887 ,

Geſetz⸗ u. Verordnungsblatt Seite 256 , feſtgeſetzten Faſſung ) .
Die Lichtweite enger , unbeſteigbarer Kamine ) muß , wenn

) Berichtigung ( an ſtatt in ) : Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1882
Seite 114 .S

) Dirrch Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 1. Mai
1885 , Nr . 5939 iſt die Verwendung von Holzbekleidungen an Ka⸗
minen und Feuerwänden ausnahmsweiſe dann für zuläffig erklärt ,
wenn durch beſondere Maßnahmen für Abhaltung jeglicher Feuers⸗
gefahr ausreichend vorgeſorgt wird .

Als Maßnahmen dieſer Art ſind bezeichnet :
1. Die Kamine und Feuerwände müſſen mindeſtens eine ½ Stein

ſtarke , (beſſer aber 1 Stein ſtarke ) Wandung nach der zu be⸗
ſchlagenden Seite haben ; die Einlaffung von Befeſtigungsdübeln
in die Kaminwandungen hat gänzlich zu unterbleiben .
Zwiſchen der Täfelung und der äußeren Kaminwandfläche muß
eine Verblendung von Ziegelſtücken in Lehmmörtel oder eine
feuerfichere Iſolirmaſſe von mindeſtens 4 Centimeter Stärke ein⸗
fügt werden .
Bei Aufſtellung eiſerner Oefen müſſen außerdem die Holzver⸗

täfelungen durch einen doppelwandigen Eifenblechſchirm geſchützt
werden ; bei der Aufftellung von Po rzellanöfen hat das Gleiche
in dem Falle zu geſchehen , wenn dieſe Oefen in die unmittelbare
Nähe der Wand zu ſtehen kommen .

Mit Rückſicht hierauf wurde den Bezirksämtern bis auf Weiteres
die Ermächtigung ertheilt , im einzelnen Falle , auf Anſuchen der
Betheiligten und auf zuſtimmende Erklärung der betreffenden Orts⸗
baukommiſſion Nachſicht von den bezüglichen Beſtimmungen der
§§ 19, 20 und 31 der Bauverordnung zu ertheilen , ſofern ſeitens
des Bauherrn die gehörige Ausführung der bezeichneten Vorſichts⸗
maßregeln gewährleiſtet wird .

) Bei Gasheizungsanlagen ſind enger gemauerte Abzugskamineals die bei Holz⸗ und Kohlenheizungen vorgeſchriebenen zu geſtatten .
Beſonders empfiehlt ſich bei Gasheizung die Verwendung von 15 cm
weiten runden Steinzeugröhren zu Kaminen , welche in das Mauer⸗
werk eingefügt , oder wie Gas⸗, Waſſer⸗ oder Abortröhren auch vor
der Mauer emporgeführt werden könnte . Erlaß des Miniſteriumsdes Innern vom 29. November 1889 No. 25699 .
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dieſe in maſſiven Gang⸗ oder Zwiſchenwänden von min⸗

deſtens 1¼ Backſteinſtärke liegen , für einen gewöhnlichen
Zimmerofen wenigſtens 1,8 qdm , für 2 Oefen 3,24 ꝗdm ,

für 3 Oefen 4,5 qdm und darf höchſtens 9 qdm im Quer⸗

ſchnitt erhalten . Iſt das Kamin ein freiſtehendes oder an

Riegelwände angelehntes , ſo muß es eine Lichtweite von

25 zu 25 om haben . ) Für gewöhnliche Küchenkamine ge⸗

nügen 5,76 —7,29 ꝗqdm. Der Querſchnitt kann viereckig
oder rund ſein , muß aber ſtets für die ganze Länge des Ka⸗

mins rechtwinklig auf deſſen Richtung unverändert bleiben

§. 33 . 2) Kaminwangen müſſen , ſofern nicht bei frei .

ſtehenden Kaminen eine größere Stärke nöthig fällt , bei

weiten Kaminen und bei engen , wo dieſe ſich in maſſiven

) BVgl. Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 4. Januar
1890 No. 12444 .

Nach uns gewordener Kenntniß iſt mehrfach angenommen
worden , daß die Beſtimmungen in § 32 Abſatz 2 Satz 2 der

Landesbauverordnung auch auf gekuppelte Kamine Anwendung

zu finden habe . Auf Antrag der Großh . Baudirektion nehmen wir

Veranlaſſung , darauf hinzuweiſen , daß dieſe Annahme nicht zutreffend

iſt . Mit den Worten „Iſt das Kamin ꝛc. “ iſt des Falls gedacht ,
in welchem es ſich um ein leinzelnes , für ſich allein aufgeführtes
( einfaches ) Kamin handelt ; gekuppelte ( zwei⸗ und mehrfache )
Kamine können nicht hierher gezählt werden , ſondern ſind bezüg⸗

lich der Lichtweite nach Maßgabe von Satz 1 der obenangeführten

Verordnungsſtelle zu behandeln . Die hinſichtlich der einzelnen , für

ſich allein aufgeführten Kamine getroffenene Vorſchrift hat den be⸗

ſonderen Zweck, bei dieſen Kaminen das Verhauen der Steine und

die durch Einmauern von Brocken entſtehenden Undichtigkeiten zu
vermeiden , d. h. den Verband zu verbeſſern . Bei gekuppelten Ka⸗

minen fallen die Bedenken wegen ſchlechten Verbandes weg ; ſobald
zwei oder mehrere Kamine neben einander liegen , ändern ſich die Ver⸗

hältniſſe für den Steinverband in einer Weiſe , daß hier die Quer⸗
ſchnittsform von 25 ( 25 cm nicht nöthig fällt . Die Großh . Baudi⸗
rection hat zur näheren Erläuterung 4 Tafeln nebſt kurzem Beſchrieb
anfertigen laſſen , von denen ein Abdruck auf Tafel 4 —8 wieder⸗
gegeben iſt .

2) Die Verordnung des Miniſteriums des Innern vom 18. April

1872 , die Handhabung der Baupolizei betreffend , Geſetz⸗ und Ver⸗

ordnungsblatt Seite 227 , beſtimmt :
§ 33 der Verordnung vom 5. Mai 1869 wird dahin abge⸗

ändert , daß die Wangenſtärke der freiſtehenden Kamine dem Normal⸗

ziegelformat entſprechend auf 12 cm feſtgeſetzt wird .
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Mauern befinden , 9 em und wo letztere freiſtehen 1,2 dm
ſtark ſein .

Wo Kamine durch nicht leicht zugängliche Räume ge⸗
führt werden , ſollen ſie mindeſtens 1,2 um ſtarke Wangen
haben , wo ſie durch Gebälk geführt werden , darf die Wangen⸗
ſtärke nicht unter 152 dm betragen und muß überdies das
Holzwerk mit in Lehm geſtellten Ziegeln verwahrt werden .

Kamine , welche durch Gelaſſe zur Aufbewahrung leicht
entzündlicher Gegenſtände führen , ſind in einer Entfernung
von 4,5 dm mit einem durchſichtigen Lattenverſchlage , deſſen
Zwiſchenweite höchſtens 6 om betragen darf , durch die ganze
Höhe zu umgeben , ſo daß der Zwiſchenraum zugänglich bleibt .

§. 34 . Weite Kamine dürfen , wenn wenigſtens eine
Seite derſelben von Grund aus unterſtützt iſt , auf Gebälken
angebracht werden , ihre Unterlage muß aber zwiſchen dem
Gebälk auf Eiſen gewölbt werden . Enge Kamine ſollen ) ,
wenn äußerſt möglich , wenigſtens mit zwei Seiten auf maſ⸗
ſives Mauerwerk ſich gründen und , wenn ſie ausnahmsweiſe
auf Holz geſetzt werden , direkt unterſtützt ſein .

Wird ein Kamin an einer bereits beſtehenden Mauer
von Grund aus oder auf eingeſetzten Trägern von Stein ,
Mauerwerk oder Eiſen aufgeführt , ſo muß es auf allen
Seiten eigene Wangen erhalten , deren Steine nicht in die
vorhandene Mauer verzahnt werden dürfen . )

„) Die Vorſchrift iſt gebietender , nicht ( wie aus dem Gebrauchedes Wortes ſollen “ geſchloſſen werden könnte ) bloß belehrender Natur .Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 12. März 1884 Nr . 3671 .
) Vgl . den Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 29. Ok⸗tober 1888 Nr . 18902 :

„ Wie zur diesſeitgen Kenntniß gelangt iſt , wird in einzelnenBezirken von den Kaminfegern und Feuerſchauern die Anſicht feſt⸗gehalten , daß Kamine unter allen Umſtänden mit vier eigenenWandungen ausgeführt werden müſſen und mit einer anliegenden ,zugleich von Grund aus neu aufgeführten Umfaffungs⸗ oder maſſivenS erdewand nicht in Verbindung aufgemauert werden dürfen . Die
Großherzogliche Baudirektion hat dieſe Anſicht nicht als begründetbezeichnet und ſich im Gegenſatz zu derſelben dahin geäußert , daß bei

Neubauten Kamine , welche in maſſive Mauern von 38 m und mehrStärke zu liegen kommen , oder ſolche , welche an maſſive Scheide⸗mauern von 25 cm und mehr Stärke angelehnt ſind , mit dieſen im
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§. 35 . Kamine dürfen in nicht leicht zugänglichen Räu⸗
men gar nicht , im Uebrigen nur auf einer Mauer oder aufeinem maſſiven , nirgends an Holz angelehnten Bogen oder
mittelſt eiſerner , in maſſives Mauerwerk eingreifender Anker
geſchleift werden . Der Neigungswinkel der Schleifung darf bei
weiten Kaminen nicht weniger als 60 „ bei engen nicht weniger
als 450 betragen . Die Ecken der Schleifung ſind abzurunden .

§. 36 . Die Kaminausmündungen müſſen von hölzernen
Gebälken und Wänden , ſowie von den nächſten Dachflächen
mindeſtens 1,2 m entfernt ſein .

Kamine , welche gerade durch den Dachfirſt treten , müſſen
dieſen um 4,5 dm überragen .

§. 37 . Wenn enge Kamine in ununterbrochener gerader
Richtung aufgeführt werden , ſo iſt , der Reinigung wegen ,
unten , beim Anfange , eine Seiten⸗ oder Putzöffnung , und in
dem Dache , zunächſt dem Kamine , ein blechener Ausſteigladen
herzuſtellen . J)

Verbande aufgeführt werden müſſen . Es können demnach alle maſ⸗ſiven Backſteinmauern von mindeſtens einer Steinlänge ( mit 0,25 m
Stärke ) als Kaminwangen benutzt werden , wenn Kamin und Mauer
zugleich aufgeführt werden .

In Brandmauern dürfen ſelbſtredend keine Kamine eingelegtwerden .
Auf Anfrage eines Bezirksamtes hat ſich Großh . Baudirektion

weiterhin dahin ausgeſprochen :
es ſei bei Neubauten zu geſtatten , daß Kamine auch mit Riegel⸗

wandmauerungen im Verband aufgeführt werden dürfen , voraus⸗geſetzt , daß die Hölzer der Riegelwände gemäß § 19 und 33 der
Landesbauordnung in gehöriger Entfernung von den Kamin⸗
wandungen bezw. Kaminlichtungen bleiben und

5es ſei ferner zuzulaſſen , daß eiſerne Tragbalken bei Kamin⸗
wandungen im Verband mit anſtoßendem Mauerwerk aufgelegt
werden , wenn die Kaminwandungen nicht als Tragwände in
Anſpruch genommen werden und die tragenden Mauertheile das
entſprechende ſtatiſch gebotene Auflager bieten .

„ Auf Grund der Aeußerung der Großh . Baudirektion werdendie Großh . Bezirksämter hiermit angewieſen , dafür Sorge zu tragen ,daß bei Neubauten in Bezug auf die Kaminherſtellung und deren
bau⸗ und feuerpolizeilicher Kontrole nach Maßgabe des Vorgemerktenkünftighin verfahren wird . “

Wo klimatiſche Verhältniſſe ( häufige und andauernde Schnee⸗lagen ) oder die Konſtruktion der Kamine oder des Dachſtuhls es
155 15 2Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 3
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Erhalten enge Kamine an irgend einer Stelle eine grö⸗

ßere ſchiefe Richtung ( Schleifung ) , ſo muß unten und oben

an dieſer Stelle eine Putzöffnung angebracht werden . Sollte

die ſchiefe Richtung unter dem Dache aufhören und der

außerhalb des Daches befindliche Theil des Kamins eine

ſo geringe Höhe erhalten , daß die Reinigung dieſer Schleif⸗

ung von außen möglich iſt , ſo kann in dieſem Falle die An⸗

bringung der Putzthüre am oberen Ende dieſer Schleifung
unterbleiben .

Die Oeffnungen ſind mit einer verdoppelten eiſernen ,
in Falz ſchlagenden Thüre oder mit Blechkäſtchen zu verſehen .

Letztere müſſen von Schwarzblech gefertigt , von allen Seiten

geſchloſſen ſein und nach der Breite , Höhe und Tiefe genau
das Maß der Seitenöffnungen haben , deren Wände glatt

verputzt ſein müſſen . Zur Erleichterung des Herausnehmens
und Wiedereinſetzens ſind ſie mit einem Handgriff und zum

ſicheren Verſchluß der Fugen mit einem dieſen überdeckenden

Rande zu verſehen . Dieſe Seitenöffnungen müſſen wenig⸗

ſtens 1,5 dm in wagrechter , 7,5 dm in ſenkrechter Richtung
nach oben und 3 am nach unten vom Holzwerk entfernt ſein .

§. 38 . Bei Kaminen größerer und gefährlicher Feuer⸗
ungen ſind die Wangen , ſoweit nöthig , über das in den vor⸗

ausgehenden Paragraphen angegebene Maß zu verſtärken .

Auch müſſen ſolche Kamine ſo angelegt werden , daß ſie ,

wenn gegründete Beſchwerden über den Rauch geführt wer⸗

den ſollten , ſoweit nöthig , erhöht werden können .

§. 39 . Kamine von Hafnerbrennöfen und ähnlichen
Feuerungen müſſen Wangen von mindeſtens einer Backſtein⸗

länge erhalten , gut mit Eiſen gebunden , von allem Holz⸗
werk 3 dm entfernt ſein und Klappen , ſowie Funkenfänge
von Drahtgitter haben .

beſonders erfordern , darf an Stelle des Ausſteigladens im Dache
zur Anbringung eines Putzthürchens im Dach⸗ oder Speicherraum
unter Berückfichtigung der Vorſchriften in Abſatz 2 und 3 ſowie in

§33 geſchritten werden . Ueber die Zulaſſung diefer Ausnahmen
bezw . ihre Nothwendigkeit hat im einzelnen Falle die Baupolizei⸗
behörde nach erfolgter fachverſtändiger Prüfung zu befinden . Erla
des Miniſteriums des Innern vom 4. Auguft 1887 Nr . 13800 .
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§. 40 . Neu aufgeführte Kamine dürfen nicht verputzt
werden , bevor ſie durch den Kaminfeger unterſucht worden
ſind . )

Kamine , welche theilweiſe abgetragen werden , ſo daß
ſie nicht mehr über Dach führen , find oben und unten durch
eine 1,5 dm ſtarke Vermauerung zu verſchließen .

§., 41 . Die Vorſchriften der 8§. 19 —40 können auch
hinſichtlich bereits beſtehender Gebäulichkeiten und Einricht⸗
ungen bei den gemäß §. 114 Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetz⸗
buches zu erlaſſenden feuerpolizeilichen Anordnungen An⸗
wendung finden .

III . Oertliche Bauordnungen .

§. 42 . Behufs der nöthigen Berückſichtigung der kli⸗
matiſchen , der Terrain - , Erwerbs⸗ , Verkehrs⸗Verhältniſſe
der einzelnen Gemeinden und der Anforderungen , welche in
denſelben auf Sicherheit und Bequemlichkeit des örtlichen
Verkehrs und Zuſammenlebens gemacht werden , bleiben den
örtlichen Bauordnungen weitere Beſtimmungen vorbehalten ?)
insbeſondere :

) Nach Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 7. Februar1881 Nr . 1980 hat eine ſolche Unterſuchung nicht nur bei voll⸗
ſtändiger Neuaufführung , ſondern auch bei ſämmtlichen Ausbeſſerungen
und theilweiſen Erneuerungen der Kamine unter Dach , d. h. von der
Dachſchräge abwärts gerechnet , ſtattzufinden , wogegen ſolche bei Aus⸗
beſſerungen und theilweiſen Erneuerungen der Kamine über Dach
nicht erforderlich iſt . Demgemäß hat § 55 b ( früher § 51 Abſatz 3) durch
die Verordnung vom 21. März 1888 eine erweiterte Faſſung erhalten .

) Die unter Ziff . 1 —52 aufgeführten Punkte erſchöpfen das
Gebiet nicht , auf welches ſich die örtlichen Bauordnungen erſtrecken
können . § 116 P. St . G. B. ( S. 137 ) zieht wohl für die Verordnun⸗
gen in Bezug auf das durch dieſelben zu regelnde Gebiet , feſte
Grenzen , nicht aber auch für die örtlichen Bauordnungen ; die in
letzteren zu treffenden weiteren Beſtimmungen finden nur darin ihre
nothwendige Begrenzung , daß ſie nicht mit den Geſetzes⸗ oder allge⸗meinen Verordnungsvorſchriften im Widerſpruch ſtehen , und daß ſie
ſich durch das öffentliche Intereſſe überhaupt rechtfertigen laſſen . In
Folge deſſen ſteht z. B. nichts im Wege , daß die örtliche Bauordnung
für eine beſtimmte Straße beſtimmt , es dürfen darin nur in ge⸗
ſchloſſener Linie oder nur dreiſtöckig gebaut werden . Erlaß des
Miniſteriums des Innern vom 23. Juli 1887 Nr . 1912 .

3˙
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über die Breite und Bauart der Ortsſtraßen , deren

Unterhaltung und Pfläſterung , über die Herſtellung öf⸗

fentlicher Gehwege , Abzugskanäle , Waſſerleitungen , ſo⸗
wie der Rinnen und Kanäle zur Ableitung von Regen⸗
waſſer und Unrath in die öffentlichen Abzugsgräben ;
über eine Ausdehnung der Vorſchriften der §§. 10 , 11

und 12 in der Weiſe , daß
a. bei den in der Bauordnung näher zu bezeichnenden

Arten von Gebäuden , welche wegen ihrer Beſtimm⸗

ung zu einem feuergefährlichen Betriebe , zur Ver⸗

arbeitung oder Aufbewahrung leicht brennbarer Stoffe
beſonders feuergefährlich erſcheinen , auch bei einem

Abſtande von 3,6 m eoder mehr von Nachbargebäuden ,
oder von 1,8 m oder mehr von der Nachbargrenze
Brandmauern errichtet werden müſſen ;

b. daß Seiten⸗ oder Hintergebäude der eben bezeichneten
Art von den dazu cgehörigen Haupt⸗ oder Vorder⸗

gebäuden durch Brandmauern abgeſchloſſen werden

müſſen ;
über die Erhöhung der Brandmauern über die an⸗
ſtoßende höchſte Dachfläche ;
über die Anwendung des Steinbaues bei allen Um⸗

Ausgenommen hiervon bleiben jeden⸗
alls :

a. Gebäude ohne Feuerung , deren Höhe bis zum Dach —
firſt 7,5 m nicht überſteigt , wenn ſie von Fachwerk
hergeſtellt werden ;

b. Gebäude , welche nach §. 14 eine Wandbekleidung
von Holz erhalten dürfen ;

über die zur Verhütung von Feuersgefahr dienende Vor⸗
kehr bei Errichtung von Scheidewänden , Decken , Fuß⸗
böden innerhalb der Gebäude ;
über die Art der äußeren Wand⸗ und Dachbedeckung ,
über die Beſchaffenheit der aus den Dächern hervor⸗
tretenden Bautheile , insbeſondere über das Verbot von
Holzwerk an Wänden und Dächern ;
über die Herſtellung feuerſicherer Treppen in Gebäuden
von einer gewiſſen Ausdehnung ;
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über das Verbot der Anwendung von der Geſundheit
nachtheiligen Farben bei dem Anſtrich der Gebäude ;
über die Einrichtung der Düngerſtellen , Kloaken , Ab⸗
tritte , Ställe , zur Aufnahme feuchter , ätzender , übel —
riechender Stoffe , zur Erzeugung von ſtarken Dämpfen
oder Gaſen benützter Räume , Ausgußröhren , Ablauf —
rinnen , Brunnen ;
über die Entfernung der Stallungen , Scheunen , Maga⸗
zine , Schoppen , ſowie der zur Erzeugung von Rauch ,
Dampf , übelriechender oder ungeſunder Stoffe dienenden
Räume von der Straße ;
über die Art der Abgrenzung der Straße bei Bauten ,
welche hinter der Straßenlinie zurückliegen und bei un⸗
überbauten Grundſtücken ;
über die bei Errichtung von Gebäuden außerhalb des

geſchloſſenen Wohnbezirks der Ortſchaften zu Gunſten
landwirthſchaftlich benützter Nachbargrundſtücke einzu⸗
haltende Entfernung von der Eigenthumsgrenze und
über die Einfriedigung dieſer Bauten ;
über die Bedingungen und Beſchränkungen , unter wel⸗

chen an den gegen die Straße gekehrten Häuſerfronten ,
Zubehörden zu Gebäuden , wie z. B. Vorbauten , Vor⸗

treppen , Kellerhälſe , Altanen , Erker , auf die Straße ſich
öffnende Thüren , Vordächer , dann Abtritte und Aus⸗

gußröhren zuläſſig ſind ;
über die Anlage der Dachrinnen und der Ausflußröhren
aus denſelben ;
über die geſtattete größte Höhe der Gebäude ; ! )
über die Höhe der Wohnungsräume ;
Hüber die zum Schutze der öffentlichen Geſundheit nöthi⸗
gen Vorkehrungen behufs der Lüftung und der Ableitung
von Waſſer und Unrath aus den Wohnungen ;
über die Höhe der Scheidewände der Häuſer und Gärten

663 )
über die Anhäufung von Baumaterial bei Reparaturen
oder Neubauten an der Straße , die Einzäunung der

) Vgl . die Anm . 2) oben S. 35 .
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an derſelben gelegenen Bauſtätten , über die im In⸗
tereſſe des Verkehrs und der Nachbarn gebotene Be⸗
ſchränkung bei Vornahme einzelner Bauarbeiten ;

20 . über die zur Abwendung von Gefahren für Perſonen
und fremdes Eigenthum nöthigen Sicherheitsmaßregeln
bei Aufſtellung und baulicher Erhaltung von Bauge⸗
rüſten oder Schaubühnen ;

21 . über die Bezeichnung der für gewiſſe Gewerbsanlagen
gar nicht oder nur unter gewiſſen Beſchränkungen oder
vorzugsweiſe beſtimmten Ortsetheile ;
über die Befreiung der letztgenannten Ortstheile von
Vorſchriften der örtlichen Bauordnung .
§. 43 . In den vom Miniſterium des Innern zu be⸗

zeichnenden Gemeinden der höheren und rauheren Gebirgs⸗
gegenden können durch die örtliche Bauordnung die Vor⸗
ſchriften der S§. 10 , 11 , 12 über die Verpflichtung zur Her⸗
ſtellung von Brandmauern , des §. 13 über die Herſtellung
der Außenwände von Fachwerk , des §. 14 über die Holz⸗
bekleidung der Umfaſſungswandungen , des §. 15 über die
Einrichtung der Dächer außer Kraft geſetzt werden .

Jedenfalls müſſen bei Strohdächern über den Eingängen
Ziegelſtreifen von 3 m Breite angebracht und , wo dies
wegen der Beſchaffenheit des Dachſtuhles nicht möglich iſt ,
das Stroh von der Dachtraufe bis zum Firſt in Zwiſchen⸗räumen von höchſtens 1) 2 mund in einer Breite von wenig⸗
ſtens 3,6 m mit ſtarkem Eiſendraht auf den Dachlatten be⸗
feſtigt , und die Verbindung der Dachlatten mit den Sparrendurch ſtarke eiſerne Nägel ) oder Klammern in der Art be⸗
werkſtelligt werden , daß bei einem Brande das brennende
Stroh nicht in Maſſe von dem Dach herabfällt und den
Ein⸗ und Ausgang unmöglich macht . Bei Schindeldächernmüſſen die Schindeln mit breitköpfigen eiſernen Nägeln be⸗
feſtigt werden .

Stroh - und Schindeldächer müſſen bei dem Austritt der
Kamine aus der Dachfläche ringsum auf einer Breite von min⸗

9 Berichtigt ( im Verordnungsblatt ſteht irrthümli „Riegel “)durch Erlaß vom 15. März 1892 Nr. 6450. . hümlich , Rieg

10
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deſtens 10,5 dm mit Ziegeln oder anderem feuerſicheren
Material eingedeckt werden . “ )

IV .2 ) Von der Zuſtändigkeit der Behörden und

dem Verfahren in Bauſachen .

§. 44 . Die örtliche Baupolizei wird in den Stadt⸗ und

Landgemeinden , mit Aus nahme der Städte mit

ſtaatlicher Verwaltung der Ortspolizei ) , vom

Bürgermeiſter unter Mitwirkung von 1 bis 2 Mitgliedern
des Gemeinderaths gehandhabt .

Dem Gemeinderath bleibt vorbehalten , zu beſchließen ,
daß außerdem ein Sachverſtändiger aus der Zahl der Bau⸗

techniker zugezogen werden ſolle .
Die genannten Perſonen bilden unter dem Vorſitz des

Bürgermeiſters die Ortsbaukommiſſion .

§. 45 . Die Ortsbaukommiſſion hat
1. die einzelnen Baugeſuche (§. 51 ) und Bauanzeigen (§. 55 )

zu prüfen und über etwaige Anſtände ſich zu äußern ,
2. genaue Aufſicht darüber zu führen , daß kein Neu⸗ , An⸗

oder Umbau vor Ertheilung der dazu erforderlichen Ge—⸗

nehmigung und vor der erforderlichen Feſtſtellung , be⸗

ziehungsweiſe Abſteckung der Bauflucht und keine Haupt⸗
veränderung oder Hauptausbeſſerung vor Erſtattung der

erforderlichen Anzeige begonnen wird ,

3. auch weiterhin bezüglich der zur Ausführung kommen⸗

den Bauten darüber zu wachen , daß die allgemeinen
baupolizeilichen Vorſchriften und die beſonders ge⸗

troffenen baupolizeilichen Anordnungen befolgt werden .

4. Entwürfe für die örtlichen Bauvorſchriften vorzubereiten .
§. 46 . Die Mitglieder der Ortsbaukommiſ⸗

ſion ſind verpflichtet , alle Verſtöße gegen baupolizeiliche
Vorſchriften oder baupolizeiliche Anordnungen , welche ſie bei

) Die Anlage von ruſſiſchen Kaminen in Gebäuden mit Stroh⸗
oder Schindeldächern iſt nicht zu geſtatten . Erlaß des Miniſteriums
des Innern vom 14. Juli 1887 Nr . 13 666 .

2) Faſſung der Verordnung vom 21. März 1888 ( Geſetzes⸗ und

Verordnungsblatt S. 201 .
3) Zur Zeit Heidelberg , Mannheim , Karlsruhe , Pforzheim ,

Raſtatt , Baden , Freiburg und Konſtanz .
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Art . 8b des Ortsſtraßengeſetzes vom 20 . Februar 1868

in der unterm 26 . Juni 1890 bekannt gegebenen Zu⸗
ſammenſtellung .

Geeignetenfalls ſind außer der Erklärung des Bezirks⸗
baukontroleurs Gutachten der Ortsbaukommiſſion , des Ge⸗

meinderaths , des Bezirksarztes ( vergl §. 16 Abſatz 3 der

Verordnung vom 27 . Juni 1874 ) , des Fabrikinſpektors,2 )
der Bezirksbauinſpektion und der Waſſer - und Straßenbau⸗
inſpektion zu erheben .

Außerdem iſt das Bezirksamt befugt , jederzeit im ein⸗

zelnen Falle die Handhabung der Baupolizei ſelbſt auszuüben .
§. 50 . Der Bezirks rath entſcheidet Beſchwerden und

Einſprachen gegen baupolizeiliche Verfügungen und Anord⸗

nungen des Bezirksamts , ſowie ſolche Fälle , welche letzteres
der Wichtigkeit der Sache oder des vorausſichtlichen Wider —

ſpruchs der Betheiligten wegen ihm vorlegt .

1) Seite 64.
) Vgl . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 18. Oktober

1889 Nr . 22008 :
Gemäß § 137 (jetzt § 141 ) der Vollzugs - Verordnung zur

Gewerbeordnung ( S. 89) ſind dem Großh . Fabrikinfpektor die Bau⸗
pläne für die Fabriken und ähnliche Anlagen jewekls vor Erteilung
der baupolizeilichen Genehmigung zur Prüfung vorzulegen . In

geicher Weiſe hat es ſich als wünſchenswerth erwieſen , daß dem Großh .
Fabrikinſpektor vor Ertheilung der baupolizeilichen Genehmigung auch
von ſolchen Bauten Kenntniß gegeben werde , welche Fabrikanten ,
Genoſſenſchaften oder Bauunternehmer zu dem Zwecke ausführen wollen ,
umdarin einer größeren Anzahl von Arbeitern Miethswohnungen
zu ſchaffen, bezw . um ſie an die Arbeiter als Wohnhäuſer käuflich
abzulaſſen . Unter Bezugnahme auf § 49 Abſ . 2 der Landesbauord⸗
nung in der Faſſung der Verordnung vom 21. März 1888 beauf⸗
tragen wir die Gr. Bezirksämter , die Pläne über derartige Arbeiter⸗
wohnungen jeweils vor Erteilung der baupolizeilichen Genehmigung
dem Großh . Fabrikinſpektor zur Einſichtnahme zu überſenden ; ſofern
ſich nach den ihm zu Gebote ſtehenden Erfahrungen bei der Durch⸗
ſicht der Pläne Erinnerungen insbefondere in geſundheitlicher Hinſicht
ergeben , wird der Großh . Fabrikinſpektor bei Rückgabe der Pläne
ſeine Aeußerungen beifügen und jedenfalls für raſche Erledigung
Sorge tragen . Außerdem geben wir den Gr . Bezirksämtern auf, ge⸗
mäß obiger Verordnungsvorſchrift und § 16 Abf . 3 der V. ⸗O. vom
27. Juni 1874 über die Pläne derartiger einer größeren Anzahl von
Arbeitern dienender Wohngebäude auch den Gr . Bezirksarzt zu hören .
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Die Beſchwerde⸗ und Einſprachefriſt beträgt 14 Tage ,
von Eröffnung der bezirksamtlichen Verfügung an gerechnet .

Der Bezirksrath iſt ferner zuſtändig zur Erteilung von
Nachſicht bezüglich der Einhaltung der vorgeſchriebenen Ent —⸗

fernung baulicher Anlagen von öffentlichen Wegen ( Art . 31
Abſ . 4 des Straßengeſetzes vom 14 . Juni 18841 ) und von
der Eiſenbahn ( Art . 16 Abſ . 3 des Ortsſtraßengeſetzes vom
20 . Febr . 18682 ) , in letzteren Fällen nach vorgängigem Be⸗
nehmen mit der Generaldirektion der Gr . Staatseiſenbahnen ,
welcher auch der Rekurs an das Miniſterium des Innern zuſteht .

§. 51 . Abgeſehen von den Fällen , in welchen geſetz⸗
liche Vorſchriften ( Forſtgeſetz §. 573 ) und folgende , Geſetz
vom 20 . Februar 1868 Artikel 114 ) , 155 ) , 16 6), Straßen⸗
geſetz §. 31 ) , Waſſergeſetz Artikel 868 ) , Gewerbeordnung
§. 169 ) u. ſ. w. die Ausführung von Bauten an eine be⸗
ſondere Erlaubniß knüpfen , muß

zu der baulichen Herſtellung ( Neu - ⸗, An - und Umbau )
von Wohn⸗ und ſonſtigen Gebäuden mit Feuerung
von Fabriken und Werkſtätten ,

ferner von Bauten , welche zum Aufenthalt größerer Men⸗

ſchenmengen zu dienen beſtimmt ſind , und von ſolchen
Gebäuden ohne Feuerung , deren Länge oder Tiefe 24
Meter oder mehr beträgt ,

ſowie zu der mit einer Veränderung des Grundplans

) Abſ . 3neu zugefügt durch Verordnung vom 4. Anguſt 1890
( Geſ. ⸗ und V. ⸗O. ⸗B. S. 518) .

) Seite 81. 6) Seite 8. ) Seite 81. 5) Seite 83. 6) Seite 80.
) Seite 82 89) Seite 92.

) Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 23. Dezember 1890
Nr, 36791 :

Die S§ 24 und 25 der Gewerbeordnung , ſowie der allgemeinen
polizeilichen Beſtimmungen über die Anlegung von Dampfkeſſeln
finden auf die Dampf - Desinfektionsapparate keine Anwen⸗
dung , ſoweit ſie den in § 22 Ziffer 1 —3 des Reichsgeſetzes vom
5. Auguſt d. J . ( S. 111 ) erwähnten Einrichtungen beizuzählen ſind .
Dagegen iſt bei Aufſtellung eines ſtationären Apparates in einem neu
herzuſtellenden Gebäude nach § 51 der, Bauverordnung baupolizei⸗
liche Genehmigung einzuholen und bei Aufſtellung in einem beſte⸗
henden Gebäude die in § 55 der Verordnung vorgeſehene Bauan⸗
zeige zu erſtatten .
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verbundenen Aufführung neuer Stockwerke oder eines

Knieſtocks in den bezeichneten Gebäuden

baupolizeiliche Genehmigung eingeholt ) werden .

Zu dieſem Behufe hat der Bauherr ein ſchriftliches
Baugeſuch mit einer Aeußerung der Ortsbaukommiſſion ( . 45

Ziffer 1) durch Vermittlung der Ortspolizeibehörde dem Be⸗

zirksamt vorzulegen . Dieſem Geſuch ſind folgende Pläne
in doppelter Fertigung beizuſchließen :

J. ein — erforderlichenfalls von einem Geometer gefer⸗
tigter — Situationsplan , welcher den Bauplatz mit

den auf demſelben etwa vorhandenen Gebäuden , ſowie
die angrenzenden Gebäude und Grundſtücke unter An⸗

gabe der Eigenthumsgrenzen und der Namen der Eigen⸗

9) Das Miniſterium des Innern hat wiederholt ausgeſprochen ,
daß die allgemeinen baupolizeilichen Vorſchriften und insbeſondere
§ 51 und folgende

der Bauverordnung auch auf Staatsgebäude An⸗
wendung finden . Erlaſſe vom 16. Januar 1873 Nr . 868 , und 20.
Juli 1876 Nr . 10392 . Nur für Bauten der Eiſenbahnverwaltung
ſoll die Anwendung ſpeziell der §§ 50 und 51 (jetzt 51 und 55) auf
ſolche Bauten beſchränkt werden , welche ſich innerhalb der Ortſchaften ,
oder in der Nähe von Nachbargebäuden befinden . Erl . d. Miniſteriums des
Innern vom 5. Dez. 1870 Nr . 15874 und vom 25. Okt 1877 Nr . 16 215.

Auch bei militärfiskaliſchen Gebäuden iſt Bauerlaubniß einzu⸗
holen ; hier hat aber eine Prüfung des Bauvorhabens nur inſoweit
ſtattzufinden , als der betreffende Bau allgemein polizeiliche Intereſſen

berührt , namentlich mit Bezug auf die Bauflucht etwaiger Straßen⸗
anlagen , die Feuerficherheit der Umgebung u. ſ. w. Desgleichen hat
bezüglich dieſer Gebäude die landesgeſetzlich vorgeſchriebene Baukon⸗
trole bezw . Baureviſion , ſowie die ſanitätspolizeiliche Kontrole ſeitens
der Civilbehörden zu unterbleiben , unbeſchadet der Befugniß der
Letzteren, etwa wahrgenommene Mängel zur Kenntniß der Militär⸗
verwaltung zu bringen und deren Abſtellung in Anregung zu bringen .
Dagegen bleibt den Civilverwaltungsbehörden die Befugniß zur Be⸗
ſichtigung und eventuell zum Eingreifen im Benehmen mit den Mi⸗
litärbehörden in allen Fällen vorbehalten , wo gemeinſame Einrich⸗
tungen , wie Kanäle zur Ableitung des Abwaſſers , Waſſer⸗ und Gas⸗
leitungen in Frage ſtehen , oder wo Mißſtände in Militärgebäuden
einen nachtheiligen Einfluß auf die öffentliche Gefundheit , Feuer⸗
ſicherheit zꝛe. äußern und die Fürſorge der Polizei erfordern ; doch
hat auch in dieſen Beziehungen der Zutritt zu militäriſchen Anſtalten
ſeitens der Organe der Civilverwaltung nur nach vorgängiger Ver⸗
ſtändigung des betreffenden Verwaltungsvorſtandes zu erfolgen . Erlaß
des Miniſteriums des Innern vom 26. April 1889 Nr . 8064 .
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thümer , die auf dem Bauplatz befindlichen Kanäle und

Waſſerläufe , Brunnenſchachte , Gruben und ähnliche
Anlagen , ferner die vorbeiführenden Straßen unter

Angabe ihrer Breite , ſowie der beſtehenden oder in

Ausſicht genommenen Bauflucht , endlich auch die beab⸗

ſichtigte Bauherſtellung einſchließlich der Brunnen ,
Gruben und ähnlichen Anlagen unterſcheidbar bezeichnet ;

2. ein Grundriß des Kellergeſchoſſes mit Angabe der etwa

vorhandenen gemeinſchaftlichen Mauern , deren Theilung
durch die Grenzlinie anzudeuten iſt ;

3. die Grundriſſe ſämmtlicher Stockwerke , in welchen die

Richtung der Balken eingezeichnet iſt , unter Angabe
der Beſtimmung der Räume und Bezeichnung der

Feuerungsanlagen ;
4. ein vollſtändiger Querdurchſchnitt mit Angabe der

Schnittlinie , auf welcher er genommen iſt ;
5. die Anſichten ſämmtlicher Fagaden .

Außergewöhnliche Bauten , ſowie Konſtruktionen in Eiſen
ſind durch beſondere Detailzeichnung und Beſchreibung voll⸗

ſtändig zu erläutern und durch ſtatiſche Berechnungen zu be⸗

gründen . Auch ſonſt können , wenn dies zur Prüfung und

Beurtheilung eines Bauvorhabens erforderlich erſcheint , wei —

tere Zeichnungen , ſchriftliche Erläuterungen , Feſtigkeitsberech⸗
nungen u. ſ. w. verlangt werden .

Bei Umbauten müſſen die Bauzeichnungen den beſtehen⸗
den und den künftigen Zuſtand deutlich und durch verſchie⸗
dene Farben kenntlich machen . Die neuen Bauherſtellungen
ſind mit rother , beſtehende Baulichkeiten aber , ſoweit ſie eine

Aenderung nicht erfahren , mit ſchwarzer und , ſoweit ſie be⸗

ſeitigt werden ſollen , mit gelber Farbe zu bezeichnen .
Endlich iſt bei Vorlage des Baugeſuchs — nöthigen⸗

falls unter Anſchluß des Nivellements — anzugeben , in

welcher Weiſe das zu errichtende oder umzubauende Gebäude

entwäſſert werden ſoll .
Der Situationsplan iſt im Maßſtab von 1: 500 , die Bau⸗

zeichnungen ſind in ſolchem von mindeſtens 1: 100 auszuführen .
Auf ſämmtlichen Plänen und Zeichnungen iſt der Maßſtab anzu⸗
geben ; die Hauptabmeſſungen ſind auf denſelben einzutragen .
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Die Pläne , zu welchen gutes Material zu verwenden

iſt , haben Bauherr und Planfertiger mit ihrer Unterſchrift
und mit Datum zu verfehen ; beide ſind für die Richtigkeit
der Vorlagen verantwortlich . Wenigſtens ein Exemplar der

Pläne iſt in einem zur Vereinigung mit den Akten geeig⸗
neten Formate ( in Blättern oder in Heften von 33 om

Höhe und 21 cm Breite ) vorzulegen .
Bei Einreichung des Baugeſuches hat der Bauherr zu—

gleich diejenige Perſönlichkeit zu bezeichnen , welcher die ver⸗

antwortliche Leitung des Baues übertragen wird . Tritt

während des Baues ein Wechſel in der Perſon des Bau⸗
leiters ein , ſo iſt hievon dem Bezirksamt durch Vermittlung
der Ortspolizeibehörde Anzeige zu machen .

§. 52 . Das Bezirksamt hat die vorgelegten Pläne
unter Beizug des Bezirksbaukontroleurs , welcher nöthigen —
falls nach Anordnung des Amts die Bauſtelle beſichtigen wird ,
zu prüfen , auch , ſoweit es das öffentliche Intereſſe erfordert ,
die in §. 49 Abſatz 2 bezeichneten Behörden über das Bau⸗
geſuch zu hören und die nöthig fallenden Aenderungen oder
Ergänzungen anzuordnen .

Vion der ertheilten Baugenehmigung und den daran ge⸗
knüpften Auflagen iſt die Ortspolizeibehörde durch Zuſendung
zweier Ausfertigungen des Baubeſcheids unter Anſchluß einer
Fertigung der mit entſprechendem Vermerk zu verſehenden
Pläne zu benachrichtigen . ! ) Die eine Ausfertigung des Be⸗

) Der Erlaß des Miniſteriums desInne 25. Novembe
5 ſehren 10565

iniſteriums des Innern vom 25. November

„ Im Intereſſe der gehörigen Durchführung der §s 53 und 54
der Landesbauverordnung und insbeſondere zur Sicherung der pünkt⸗
lichen Erfüllung der aus dieſen Vorſchriften ſich ergebenden Anzeige⸗

Verpflichtungen der Bauherren und Bauleiter erſcheint es geboten ,
daß in den nach § 52 ergehenden B augenehmigungsbeſcheiden

jeweils dieſe Verflichtungen beſonders angeführt und zugleich für den
Fall nicht rechtzeitiger Erſtattung oder gänzlicher Unterlaſſung der
hiernach wegen des Beginns der Bauausführung und behufs Vor⸗
nahme der geordneten Baureviſionen erforderlichen Anzeigen den dazu
Verpflichteten Geldſtrafe in beſtimmt zu bezeichnendem Betrage auf
Grund des § 31 P. ⸗St . ⸗G. ⸗B. ausdrücklich angedroht werde .

Das Gleiche hat zu geſchehen , wenn bei Erledigung einer Bau⸗
anzeige die Vornahme einer Baupeviſion gemäß §55a Abſatz 4 der
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ſcheids iſt ſammt den Planfertigungen dem Bauherrn gegen

Beſcheinigung durch die Ortspolizeibehörde zu behändigen ,
die andere Ausfertigung dient der Ortspolizeibehörde und

Ortsbaukommiſſion zum weiteren Gebrauche nach Maßgabe
der §8 45 Ziffer 3, 46 und 47 .

§. 53 . Späteſtens mit dem Beginn der Ausführung
der in §. 51 Abſatz 1 erwähnten Bauten iſt hiervon durch
den Bauherrn oder im Falle ſeiner Abweſenheit oder ſon⸗

ſtigen Verhinderung durch den Bauleiter der Ortspolizei⸗
behörde Anzeige zu erſtatten .

§. 54 . Jeder genehmigungspflichtige Bau iſt hinſicht⸗
lich ſeiner Plan⸗ und vorſchriftsmäßigen Ausführung min⸗

deſtens einer zweimaligen beſonderen Prüfung ( Baurevi⸗
ſion ) an Ort und Stelle durch den Bezirksbaukontroleur
zu unterziehen .

Die erſte Prüfung hat ſtattzufinden , ſobald der Bau

bis auf Sockelhöhe fertig geſtellt , die zweite , ſobald der Bau

unter Dach gebracht , und das Kaminmauerwerk über das

Dach geführt iſt , jedoch vor Beginn der inneren und äußeren

Verputzarbeiten . “)

Verordn . vorbehalten , bezw . angeordnet wird und demzufolge auch
hier einer bezüglichen Anzeige⸗Verpflichtung vom Bauherrn ꝛc. noch
zu genügen iſt . 5

Soweit endlich gemäß § 55⸗% Abſatz 2 der Novelle für einzelne
Gemeinden durch örtliche Bauordnung vorgeſchrieben iſt , daß auch
bei nur anzeigepflichtigen Bauausführungen der wirkliche Beginn
angezeigt werden muß , iſt bei Erledigung der bezüglichen Bau⸗An⸗
zeigen aus dieſen Gemeinden (§S 55a der V. ⸗O. ) ebenfalls nach Maß⸗
gabe des oben Bemerkten zu verfahren und ſomit auch hier jeweils
auf die entſprechende Anzeigepflicht des Bauherrn , bezw . Bauleiters
unter Beifügung der erwähnten Androhung ausdrücklich hinzuweiſen

Zur Vermeidung des Schreibgeſchäftes wird es ſich empfehlen ,
daß die Aemter ſich für die Erteilung der Beſcheide in Betreff der

genehmigungs⸗ und anzeigepflichtigen Bauvorhaben geeignete Im⸗

preſſen bereit balten .
) Es kommt auf Landorten vor , daß bei der zweiten Bau⸗

reviſion die Abortanlage noch gar nicht in Angriff genommen iſt .
In dieſen Fällen ſoll es nach Erlaß des Miniſteriums des Innern
vom 23. Juli 1889 Nr . 15340 in der Regel genügen , wenn mit

Beſichtigung dieſer Anlage nach erfolgter Herſtellung die Ortsbau⸗

kommiſſion beauftragt , und ein durch die Ortspolizeibehörde vorzu⸗
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Die Vornahme dieſer Prüfung iſt durch den Bauherrn
oder bei deſſen Abweſenheit oder ſonſtiger Verhinderung
durch den Bauleiter mittelſt entſprechender Anzeige an den

Baukontroleur rechtzeitig zu beantragen .
Bei der Prüfung , welche auf Eingang der Anzeige thun⸗

lichſt raſch ſtattzufinden hat , müſſen dem Baukontroleur alle

Theile des Baues in dem erforderlichen Maße ſicher zugäng⸗

lich und ſichtbar gemacht , ſowie der bezirksamtliche Baube⸗

ſcheid und fämtliche dazu gehörigen Bauzeichnungen vom

Bauherrn oder Bauleiter vorgelegt werden .
Ueber den Befund hat der Baukontroleur den anweſen⸗

den Bauherrn oder Bauleiter zu verſtändigen , ſowie zu den

bezirksamtlichen Akten entfprechenden Vermerk zu machen .
Haben ſich Anſtände ergeben , denen nicht alsbald abzu⸗

helfen iſt , ſo iſt vom Baukontroleur wegen der zu treffen⸗
den Anordnungen ohne Verzug Anzeige beim Bezirksamt zu
machen ; erſcheint ein ſofortiges Einſchreiten dringend geboten ,
ſo iſt ſolches bei der Ortspolizeibehörde § 47 ) zu veranlaſſen .

Dem Bezirksamt bleibt vorbehalten , ſofern es nach Be⸗

ſchaffenheit des einzelnen Falls geboten erſcheint , im Bau⸗

legender Befundbericht vom Amt eingefordert wird . Eine Beſfich⸗
tigung durch den Bezirksbaukontroleur iſt nur dann anzuordmen ,
wenn ein befonderer Anlaß diefelbe als geboten erſcheinen läßt ; in
einem folchen Fall iſt die Anordnung auch dann zuläfſig , wenm im
Baubeſcheid die Vornahme einer weiteren Baurevifiom nicht ausdrück⸗
lich vorbehalten iſt ( vergl . Abf . 7 dieſes §) .

Ferner find die Bezirksämter mit Erlaß des Miniſteriums des
Innern vom 4. Auguſt 1890 Nr . 14640/79 ermächtigt , bei der Her⸗
ſtellung oder dem Umbau von Back⸗ und Waſchhäufern , foferm der
Bau nicht zur Ausübung eines Gewerbes beſtimmt iſt , von Hanf⸗
und Grünkerndarren und von kleineren Brennereihäuschen , welche
nur zur Bereitung des zum häuslichen Gebrauche beſtimmten Brannt⸗
weins dienen , außerhalb geſchloffener Ortstheile oder
überhaupt in angemeſſener Entfernung von fonſtigen
Gebäu den von der Vornahme bezw . Anordnung einer Bamreviſion
abzufehen , falls dies bei Prüfung des Bauvorhabens als unbedenk⸗
lich erſcheint . Das Erforderniß der Einholung baupolizeilicher Ge⸗
nehmigung bleibt aufrechterhalten : auch iſt darauf zu achtem, daß die
Ausführung durch die Ortsbaukommifſionen überwacht und nach Er⸗
fordern gelegentlich auch durch dem Bezirksbaukontroleur Eimficht
genommen wird oder bei der Feuerſchau durch den damit betramten
Sachverſtändigen eine beſondere Prüfung eintritt .
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beſcheid noch für weitere Abſchnitte der Bauausführung als
die in Abſatz 2 bezeichneten die Vornahme einer Baureviſion
vorzuſehen .

Auch kann in der örtlichen Bauordnung die Vornahme
weiterer Baureviſionen allgemein vorgeſchrieben werden .

Das Bezirksamt hat den rechtzeitigen und ſachgemäßen
Vollzug der vorgeſchriebenen Baureviſionen zu überwachen .

§ 55 . Bei der Vornahme von einzelnen Hauptver⸗
änderungen ) und Hauptausbeſſerungen an beſtehenden
Bauten der in § 51 bezeichneten Art , insbeſondere

bei der Neuaufführung , Verſetzung oder Beſeitigung
von Umfaſſungsmauern , Tragmauern , Tragbalken , Durch⸗
zügen oder Gewölben ,

bei der Neuaufführung eines oder mehrerer Stockwerke
oder eines Knieſtocks , ſofern der Grundplan unverändert

bleibt ,
bei der Anbringung eines neuen oder bei Aenderung

eines beſtehenden Dachſtuhls ,
bei Erneuerung oder beim Unterfangen der Fundamente ,
bei Veränderung der Länge oder Breite des Gebäudes

an Straßen oder öffentlichen Plätzen ,
bei baulicher Aenderung der Façaden an Straßen und

öffentlichen Plätzen ,
beim Anbau von Balkonen , Altanen , Erkern , Gängen

und Gallerien und
bei Anlegung neuer und bei Verſetzung oder Aenderung

beſtehender Feuerſtätten 2), inſoweit es ſich nicht lediglich
um das Setzen von Ofen und Herden zu häuslichem Ge —

brauche an beſtehenden Kaminen handelt ,
muß, ſofern nicht gemäß § 51 beſondere Erlaubniß oder bau —

) Die Einrichtung hydrauliſcher Perſonen - oder Speiſeaufzüge
fällt nicht unter § 51, es iſt alſo keine Bauanzeige , auch keine Bau⸗
genehmigung nöthig . Dagegen gibt § 108 Ziff . 5 P. ⸗St . ⸗G. ⸗B. ( S.
137) den Polizeibehörden die Mittel an die Hand , das Erforderliche ,
ſei es durch allgemeine Vorſchrift , ſei es im einzelnen Falle , anzu⸗
ordnen. Als Sachverſtändiger iſt jeweils der Großh . Fabrikinſpektor

eizuziehen . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 29. Januar
1889 Nr . 1723 .

) Vergleiche auch Anm . ) zu § 51. ( Seite 43. )

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizetliche Vorſchriften . 4
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polizeiliche Genehmigung zu erwirken iſt , ſpäteſtens 14 Tage

vor Beginn der Ausführung vom Bauherrn eine genaue

ſchriftliche Anzeige und Beſchreibung des Bauvorhabens
unter Bezeichnung des ausführenden Bautechnikers , ſowie

unter Anſchluß der zur Erläuterung nöthigen Pläne bei der

Ortspolizeibehörde eingereicht werden .

Die Beſtimmungen in 8§ 51 hinſichtlich des Inhalts und

der Beſchaffenheit der Pläne finden hier gleichfalls entſprechende

Anwendung .

§ ößa . Die Ortspolizeibehörde ſtellt auf Verlangen eine

Beſcheinigung über die geſchehene Bauanzeige aus und legt
die letztere ſammt Beſchreibung und dazu gehörigen Plänen
mit gutfindender Aeußerung der Ortsbaukommiſſion alsbald

dem Bezirksamt vor .

Das Bezirksamt nimmt auf Einkommen der Vorlage
ſofort eine Prüfung des Bauvorhabens , nöthigenfalls unter

Zuzug des Bezirksbaukontroleurs , vor . Ergibt ſich hiebei ,
daß die Bauausführung nicht oder nur unter Bedingungen

zuzulaſſen ſei , ſo iſt hiernach — längſtens binnen 14 Tagen

ſeit Einreichung der Bauanzeige bei der Ortspolizeibehörde
—bezirksamtliche Verfügung zu treffen , und ſolche dem

Bauherrn gegen Beſcheinigung zu eröffnen .
Walten gegen die Bauausführung keine Bedenken ob,

ſo iſt hierüber amtliche Vormerkung zu machen ; eine beſon⸗

dere Eröffnung an den Bauherrn findet in dieſem Falle
nicht ſtatt .

Bei Erledigung von Bauanzeigen kann vom Bezirks⸗

amt im einzelnen Falle auch die Vornahme einer Baurevi⸗

ſion an Ort und Stelle durch den Bezirksbaukontroleur vor⸗

behalten werden . ) Die Vorſchriften in Abſatz 3 —6 und 9

des § 54 finden bezüglich einer ſolchen Baureviſion ebenfalls
entſprechende Anwendung .

§ 55b . Bei Errichtung neuer Kamine , ſowie bei Aus⸗

Wflee oder theilweiſer Erneuerung der Kamine unter

Dach (d. h. von der Dachſchräge abwärts gerechnet ) iſt von

der Vollendung des Baues , aber vor der Verputzung , An⸗
zeige bei der Ortspolizeibehörde zu machen , welche ſofort

) Vgl . Anm . !) zu § 52 dieſer Verordnung ( Seite 46) .
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den Kaminfeger zur Vornahme der vorgeſchriebenen Unter⸗
ſuchung ( § 40 ) auffordert .

§ 55 c. In der örtlichen Bauordnung ) kann die Ver⸗
pflichtung zur Bauanzeige 855 ) auf weitere Arten von Bau⸗
ausführungen , ſoweit ſolche nicht nach § 51 Abſatz 1 bau⸗
polizeiliche Genehmigung erfordern , allgemein ausgedehnt wer⸗
den . Im Falle einer ſolchen Ausdehnung haben hinſichtlichder davon berührten Bauausführungen die Beſtimmungen der
§8 55a , 55f gleichfalls Geltung .

Außerdem kann in der örtlichen Bauordnung vorge⸗ſchrieben werden , daß auch die wirkliche Ausführung der in
§ 55 erwähnten , ſowie der etwa nach Abſatz 1 gleichge⸗
ſtellten Bauvorhaben mit dem Beginn der Ortspolizeibe⸗
hörde durch den Bauherrn oder Bauleiter ( S 53 ) anzu⸗
zeigen 2 iſt .

§ 55 d. Durch die in den vorhergehenden Beſtimmungen
vorgeſchriebene Prüfung ſowohl der Bauvorhaben und der
darauf bezüglichen Pläne und Zeichnungen , als auch der be⸗
gonnenen und ausgeführten Bauten wird die dem Bau⸗
herrn , den Bauleitern , den ausführenden Technikern und
Bauhandwerkern hinſichtlich der Beachtung der einſchlägigen
Polizeivorſchriften , ſowie hinſichtlich der Sicherheit der Kon⸗
ſtruktion obliegende Verantwortlichkeit nicht aufgehoben oder
gemindert .

§ 556 . Berührt ein Bauvorhaben die Nachbargrenze ,ſo hat die Ortspolizeibehörde nach Einkunft des Baugeſuchsoder der Bauanzeige die Nachbarn in Kenntnis zu ſetzen und
etwaige Einſprachen , ſoweit ſie nicht gütlich beigelegt werden
können, und weitere Verhandlung beziehungsweiſe Entſcheidung
verlangt wird , dem Bezirksamt vorzulegen .

Das Bezirksamt hat geeignetenfalls zu verfügen , welche
Maßregeln zur Sicherſtellung der benachbarten Grundſtücke
während des Baues zu treffen ſind . Privatrechtliche Ein⸗ſprachen s) ſind zur richterlichen Entſcheidung zu verweiſen ,

) § 22 dieſer Verordnung .
) Bal . Anm . J

zu § 52 dieſer Verordnung (Seite 46) .
) Vl . namentlich die Landrechtsſätze 640 —682 ( S. 67 u. f. ).

4*
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ohne daß von der Erledigung derſelben die Entſchließung der

Baupolizeibehörde abhängig gemacht wird .

i) Wird bei einem Bauvorhaben eine Abweichung von der

planmäßig feſtgeſtellten Bauflucht beabſichtigt , ſo hat die Orts⸗

polizeibehörde hierüber den Gemeinderath , und wenn es ſich
um eine genehmigungspflichtige Bauausführung ( 8 51 Abſ . J)

handelt , auch die betheiligten Nachbarn zu hören und die be⸗

treffenden Erklärungen der Vorlage an das Bezirksamt an⸗

zuſchließen .
§ 55 f. Wird von der ertheilten Baugenehmigung bin⸗

nen Jahresfriſt kein Gebrauch gemacht , ſo iſt ſie erloſchen .
Wird in den Fällen des §S 55 die Ausführung des

Baues nicht binnen einem Jahre nach Einreichung der An⸗

zeige begonnen , ſo hat der Bauherr ſpäteſtens 14 Tage vor

Beginn der Ausführung die Anzeige zu erneuern . Die Orts⸗

polizeibehörde legt die Anzeige dem Bezirksamt vor .

Iſt die in § 55 vorgeſchriebene Anzeige unterlaſſen wor⸗

den , ſo darf der Bau nur mit beſonderer Erlaubeniß des

Bezirksamts ausgeführt werden .

§ 55 g. Die Vergütung für die Dienſtleiſtungen des

Bezirkskontroleurs ( §8 49 , 52 , 54 , 55 a ) iſt , vorbehalt⸗

lich der Beſtimmungen in Abſatz 2 , vom Bauherrn ) zu
leiſten . Dieſelbe wird vom Bezirksamt im einzelnen Bau⸗

falle in dem der bezirksräthlichen Regelung ( § 48 Abſatz 7

entſprechenden Betrage feſtgeſetzt und auf die Amtskaſſe zur
vorſchüßlichen Zahlung und Rückerhebung von dem Erſatz⸗

pflichtigen angewieſen .
Durch Gemeindebeſchluß mit Staatsgenehmigung kann

beſtimmt werden , daß die dem Bezirksbaukontroleur zukom⸗
mende Vergütung ganz oder theilweiſe auf die Gemeinde⸗

kaſſe übernommen wird . Liegt ein derartiger Beſchluß vor ,

ſo wird die Amtskaſſe zur Rückerhebung der vorſchüßlich

1) Abſ . 3 iſt neu zugefügt durch Veror iſt
1890 ( 9f .n. B. O. W. 85 510 rch Verordnung vom 4. Auguf

) Bei deſſen Zahlungsunfähigkeit von der Gemeinde : § 59 der
Gemeindeordnung . Derfelben ſteht gegen eine ſolche Auflage verwaltungs⸗
gerichtliche Klage zu: § 4 des Verwaltungsrechtspflegegeſetzes . Erlaß
d. M. d. J vom 25. September 1891 Nr . 22950 .
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bezahlten Vergütung von der Gemeinde angewieſen ; hat die
Vergütung nur theilweiſe der Gemeindekaſſe zur Laſt zu
bleiben , ſo iſt derſelben der andere Theil durch den Bau⸗
herrn zu erſetzen .

Wird in Folge der Uebertretung baupolizeilicher Vor⸗
ſchriften die beſondere Beaufſichtigung eines Baues nöthig ,
ſo hat der Bauherr alle hierdurch entſtehenden Koſten zu
tragen .

§ 55 h. In den Städten mit ſtaatlicher Ver⸗
waltung der Ortspo lizei wird die örtliche Baupolizei
vom Bezirksamt unter Mitwirkung der Ortsbaukommiſſion
gehandhabt .

Die Ortsbaukommiſſion beſteht daſelbſt aus dem Be⸗

zirksbeamten als Vorſitzenden , einem ſtändig beſtellten Sach⸗
verſtändigen ( Ortsbaukontroleur ) und einem oder mehreren
Mitgliedern des Stadtraths .

Der Ortsbaukontroleur wird von dem Stadtrath aus
der Zahl der Bautechniker ernannt und vom Bezirksamt nach
Benehmen mit der Bezirksbauinſpektion , wenn hinſichtlich ſeiner
Befähigung und Zuverläſſigkeit kein Bedenken obwaltet , be⸗

ſtätigt . Die Vergütung für ſeine Dienſtleiſtungen bezieht er
aus der Gemeindekaſſe nach Maßgabe des hierüber abge⸗
ſchloſſenen Vertrags .

Der Ortsbaukontroleur kann wegen ungenügender Dienſt⸗
leiſtungen oder ſonſtiger Unbrauchbarkeit jederzeit durch Ent —

ſchließung des Bezirksraths entlaſſen werden .

In gleicher Weiſe iſt ein ſtändiger Stellvertreter des
Ortsbaukontroleurs für die Fälle , in welchen der letztere
an der Ausübung ſeiner Obliegenheiten verhindert oder
bei einem Bau als Bauunternehmer , Planfertiger , Bau⸗
leiter oder Uebernehmer von Bauarbeiten betheiligt iſt , zu
beſtellen ; derſelbe iſt nach Maßgabe von Abſatz 3 ebenfalls
entlaßbar .

Bei vorhandenem Bedürfniß können auch zwei Sachver —
ſtändige als Ortsbaukontroleure mit entſprechender Theilung
des Stadtgebiets und als gegenſeitige Stellvertreter in den

Fällen von Abſatz 5 beſtellt werden .

§ 551 . Die §§ 45 bis 47 , § 48 Abſatz 1, §§ 49 bis
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55f und § 55 letzter Satz finden auch in den Städten

mit ſtaatlicher Verwaltung der Ortspolizei mit folgenden
Maßgaben entſprechende Anwendung :

1. Die Aeußerung der Ortsbaukommiſſion über die Bauge⸗
ſuche und Bauanzeigen ( § 45 Ziffer 1) iſt nach vor⸗

gängiger techniſcher Prüfung und Begutachtung der

Bauvorlagen durch den Ortsbaukontroleur , welcher nö⸗

thigenfalls eine Beſichtigung der Bauſtelle vorzunehmen
hat , abzugeben ; der Beizug des Bezirksbaukontroleurs
(§S 49 Abſ . 2, § 52 Abſ . 1 und § 55 aà Abſatz 2)
kommt in Wegfall .

2. Die Ortsbaukommiſſion hat behufs ausreichender Hand⸗

habung der ihr obliegenden Bauaufſicht ( § 45 Ziffer 2)
insbeſondere auch dafür zu ſorgen , daß eine regelmä⸗
ßige Begehung der Bauſtellen und in Verbindung da⸗
mit eine Unterſuchung der Bauarbeiten , ſowie der in

Verwendung begriffenen Materialien , wie auch eine

Prüfung der Baugerüſte und Bauzäune in Bezug auf
die nöthige Sicherheit durch den Ortsbaukontroleur
ſtattfindet . Die anderen Kommiſſionsmitglieder bleiben

ebenfalls gehalten , wenn dies im einzelnen Falle aus
beſonderen Gründen nothwendig wird , an Ort und
Stelle eine Nachſchau vorzunehmen .

3. Hinſichtlich der Baureviſionen (§§8 54 und 55 a Abſatz J)
tritt an die Stelle des Bezirksbaukontroleurs der Orts⸗
baukontroleur .

4. Für die durch Prüfung der Bauvorlagen und Beauf⸗
ſichtigung der Bauausführungen enſtehenden Koſten kann

durch Beſchluß des Stadtraths mit Zuſtimmung des

Bürgerausſchuſſes und Genehmigung des Bezirksamts
den Bauherrn die Entrichtung einer entſprechenden Ge⸗
bühr an die Gemeindekaſſe auferlegt werden .

Anlage .
Inſtruktion für die Unterſuchung neuerbauter

Kamine .

Der Kaminfeger hat alle neu aufgeführten Kamine , be⸗

vor ſie verputzt werden , einer ſorgfältigen Prüfung zu unter⸗
ziehen . Hierbei iſt nicht allein zu unterſuchen , ob die bau⸗
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und feuerpolizeilichen Vorſchriften genau eingehalten wurden ,
ſondern auch , ob die Kamine nicht während des Baues durch
Schutt , Abfälle und dergleichen verſtopft wurden , ob ſie in
den Schleifungen nicht verengt , und ob deren Fugen mit dem
Bindemittel gehörig ausgefüllt ſind , ob das Holzwerk in deren
Nähe gehörig verwahrt iſt , ob ſie mit Lehm gut ausge⸗
ſtrichen , ob die Putzthürchen vorſchriftsmäßig gefertigt und
angebracht ſind , ſowie ob dieſelben hinlänglichen Verſchluß
bieten , ob die Feuerröhren nicht zu weit in die Lichtöffnungen
der Kamine hineinragen , beſonders aber , ob nicht Ofenröhren⸗
öffnungen mit brennbaren Gegenſtänden verſtopft , ſtatt mit
Blechkapſeln oder Ziegel⸗ oder Backſteinſtücken geſchloſſen ſind .
Hauptſächlich iſt hierbei das Augenmerk auf jene Theile zu
richten , die nach Beendigung des Baues verdeckt ſind und
deshalb von der Feuerſchan nicht mehr beurtheilt werden
können .

Die Aufforderung zur Beſichtigung der neuen Kamine
ergeht an den Kaminfeger von der Ortspolizeibehörde , welcher
über den Erfund Anzeige zu erſtatten iſt .

Finden ſich bei dem Augenſchein Mängel vor , ſo iſt
ſpäter eine zweite Beſichtigung vorzunehmen , um Sicherheit
darüber zu erhalten , daß ſie durch die angeordnete Abände —
rung beſeitigt wurden .

2. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 27 . Juni 1874 , die Sicherung der öffent⸗

lichen Geſundheit und Reinlichkeit betr .

( Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 353. )

Auf Grund der §§ 87a , 116 des P. ⸗St . ⸗G. ⸗B. , § 366 ,
Ziffer 10 des R. St . ⸗G. ⸗B. , wird zur Sicherung der öffent⸗
lichen Geſundheit und Reinlichkeit verordnet :

8133
1. In allen Städten von mindeſtens 1500 Einwohnern

müſſen für jedes zum längeren Aufenthalte von Menſchen
dienende Gebäude zur Aufnahme der menſchlichen Ex⸗
kremente , ſofern dieſe nicht in Folge der Einrich⸗
tung von Kanälen ſofort entfernt werden können , Gru⸗
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ben ) ) hergeſtellt ſein oder unter Einhaltung der von

dem Bezirksamte für den einzelnen Fall zu treffenden

Anordnungen abführbare Behälter , Tonnen , Fäſſer ver⸗

wendet werden .

„ Neue Gruben ſollen außerhalb der Gebäude - Grundfläche

abſeits der Straße angelegt , von der Grundmauer des
Gebäudes getrennt und mindeſtens 3Zum von Brunnen

( Brunnenſtuben , Brunnenſchachten und Waſſerleitungen)
entfernt ſein .

Alle Gruben müſſen möglichſt luftdicht , gedeckt und

jederzeit nach allen Seiten derart waſſerdicht hergeſtellt
ſein , daß die Durchſickerung des Inhaltes vollſtändig

verhindert wird . Senkgruben , d. h. Gruben mit durch⸗
laſſendem Boden dürfen nicht mehr benützt werden .

Behufs Herſtellung der nöthigen Ausbeſſerungen müſſen

die Gruben einer periodiſchen Beſichtigung und Unter⸗

ſuchung unter polizeilicher Aufſicht unterzogen werden .

5. Die Gruben müſſen jeweils ſo rechtzeitig entleert wer⸗

den , daß ein Überfließen des Inhaltes nicht zu befürchten
iſt . — Regen⸗ , Ablaufwaſſer jeder Art , Haushaltungs⸗
abfälle ſollen nicht in die Gruben verbracht werden . )

6. Außerhalb der Gruben oder Behälter ( Ziffer 1) dürfen
menſchliche Exkremente in den Wohngebäuden und deren

) Zu Ziffer 1 —3 vgl . Erlaß des Miniſteriums des Innern
vom 15. Februar 1875 Nr . 2495 :

Der Anlage von Abtrittgruben , wie der Aufſtellung von ab⸗
führbaren Behältern ſind Kanäle , in denen durch genügende Waſſer⸗
menge der ſofortige Abfluß des Unraths zu erreichen iſt , vorzuziehen .
So lange aber ſolche Kanäle fehlen , iſt den Gruben nicht unbedingt
der Vorzug von Tonnen oder Behältern einzuräumen , ſofern nur

die letzteren eine dem Zwecke entſprechende Einrichtung und Aufſtel⸗
lung erhalten und für eine häufige geregelte Entleerung Sorge ge⸗

tragen wird . Wo bei der Enge der Hofräume oder der beſonderen
Beſchaffenheit des Bauplatzes die Errichtung von Abtrittgruben außer⸗

ordentliche Schwierigkeiten bietet , wird ein geregeltes Tonnenſyſtem
wirkſame Abhilfe gegen die in ſolchen Häuſern beſonders empfindlichen
Mißſtände gewähren . Der ausſchließlichen Zulaſſung von Tonnen
und dem Verbote von Abtrittgruben in Neubauten ſteht kein Be⸗
denken entgegen .

gl außerdem §S7 der Landesbauverordnung ( Seite 15) .
) Bgl . auch die Anm . zu § 5 dieſer Verordnung .
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näheren Umgebung nicht aufbewahrt . namentlich nicht
in Hofräumen , Winkeln auf Düngerſtellen ausgeleert
werden .

7. Abtritte ſollen in der Regel in einem beſonderen Anbau

über der Grube errichtet werden . In ſolchen Abtritten

ſoll eine waſſerdichte Abtrittröhre angebracht und 3

Centimeter von den Wänden und Mauern entfernt ,
mit möglichſt ſenkrechtem Abfall bis zu der Grube ſo⸗
weit herabgeführt werden , daß ſie bei mittlerem Stande

der Grubenflüſſigkeit unter deren Niveau mündet . Nach
oben ſoll die Abtrittröhre über das Dach des Abtritts

geführt und mit einem Hut verſehen werden .

8. Nähere Beſtimmungen können mit Berückſichtigung der

örtlichen Verhältniſſe im Wege bezirks⸗ oder ortspoli⸗
zeilicher Vorſchriften erlaſſen werden . In Städten von

mindeſtens 4000 Seelen muß die Art und Weiſe der

Entleerung der Gruben durch ortspolizeiliche Vorſchrift
geregelt werden .

9. Die Friſten zur vorſchriftsmäßigen Herſtellung der

Gruben in bereits beſtehenden Gebäuden beſtimmt der

Bezirksrath . Er kann , ſoweit es die örtlichen Verhält⸗
niſſe nothwendig machen , in einzelnen Fällen bezüglich
der Lage der Gruben Nachſicht ertheilen , ſowie die Be⸗

ſitzer von außerhalb der Ortſchaften abgeſondert ge⸗

legenen Gebäuden von der Beobachtung der Vorſchrif —
ten dieſes Paragraphen gänzlich entbinden .

§ 2. Die Beſtimmungen des §1 können ; durch orts —

oder bezirkspolizeiliche Vorſchrift auch in anderen Gemeinden

eingeführt werden .

§ 3. Die Anlegung neuer , ſowie die Erweiterung be —

ſtehender Düngerſtätten , Jauchenhehälter an den Ortsſtraßen

oder an öffentlichen Plätzen kann durch bezirks - oder orts⸗

polizeiliche Vorſchrift verboten werden . Ebenſo kann auch
die Entfernung beſtehender Einrichtungen dieſer Art von

Ortsſtraßen ) und öffentlichen Plätzen angeordnet werden .

) Unter Ortsſtraßen im Sinne des Abſatz 1 ſind auch ſolche
innerhalb eines Orts dem allgemeinen Verkehr dienenden Wege zu
verſtehen , bei denen Grund und Boden Privateigentum ſind . Erlaß
des Miniſteriums des Junern vom 20. Januar 1876 Nr . 979 .
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Alle Düngerſtätten , Pfuhllöcher und dergleichen müſſen
von Brunnen , Waſſerleitungen mindeſtens 5 mentfernt , ſtets
derart eingefaßt und verwahrt ſein , daß ein Abfluß der

Jauche in die Hofräume , Brunnen oder auf die Straßen ,
Plätze nicht ſtattfinden kann . Pfuhllöcher ꝛc. müſſen bedeckt

ſein . In allen Hofräumen iſt durch Anbringung von Dach —
kändeln und Ableitröhren oder in anderer Weiſe dafür zu
ſorgen , daß das Regenwaſſer keinen Abfluß der Jauche aus
den Düngerſtätten verurſachen kann Auch Stallungen ſind
ſo einzurichten , daß die Jauche nur in Abtrittgruben oder
Düngerſtätten , Pfuhllöcher abfließen kann .

Nähere Beſtimmungen bleiben bezirks - oder ortspolizei⸗
lichen Vorſchriften überlaſſen . Die Friſten zur vorſchrifts⸗
gemäßen Herſtellung der Düngerſtätten beſtimmt der Bezirks⸗
rath ; auch kann er in beſonderen Fällen hinſichtlich der Lage
der Düngerſtätten Nachſicht ertheilen .

§ 4. Nur mit Genehmigung des Bezirksraths dürfen
1. ungereinigte Knochen , roher Talg , ungegerbte Häute

und andere durch ihre Ausdünſtung die allgemeine Ge⸗

ſundheit gefährdende Gegenſtände innerhalb der Ort⸗
ſchaften gelagert ,

2. Magazine zur Aufbewahrung ſolcher Stoffey errichtet
werden .2)
Dazu gehören insbeſondere Lager von Lumpen . Erlaß des

Miniſteriums des Innern vom 24. Juli 1875 Nr . 11416 .
„J) Wegender Schlächtereien vergl . § S3 der Verordnung vom

16. Juni 1876 ( Seite 103) .
Bei Geſuchen um Genehmigung zur Lagerung der in Ziffer 1

bezeichneten Stoffe bezw. zur Errichtung der in Ziffer 2 erwähnten
Magazine, iſt die Einleitung eines förmlichen Aufrufsverfahrens , wie
in den Fällen des § 16 der Gewerbeordnung ( ſiehe hierüber Seite
9⁵ u. f. ) nicht vorgeſchrieben , nur ſoll nach § 16 Abſatz 3 der

Verordnung vor der bezirksräthlichen Entſchließung in allen Fällen
ein Gutachten desBezirksarztes erhoben werden . Hierdurch iſt aber
nicht ausgeſchloſſen, daß das Bezirksamt gelegentlich der vor der Vor⸗lage 5 den Bezirksrath zu machenden Erhebungen , ſofern ihm dies
nach Lage des Falls nöthig erſcheint , eine öffentliche Aufforderung
ergehen läßt . Auch wird das Amt , je nachdem Bedenken oder Ein⸗
ſprachen gegen das Geſuch erhoben ſind , dem Bittſteller Gelegenheit
geben , ſich hierauf zu erklären und demſelben in allen Fällen Nach⸗

richt von der Verhandlungstagfahrt zugehen laſſen . Erlaß des Mi⸗
niſteriums des Innern vom 19. Auguſt 1875 Nr . 12685 .
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FZmiſchenräume zwiſchen Häuſern , ſog . Winkel , Trauf⸗
gäßchen dürfen nicht dazu benützt werden , um Haushaltungs⸗
abfälle , Straßenkoth , Erkremente und ähnliche unreinliche
Stoffe aufzunehmen ; ſie müſſen gegen die Straße abge⸗
ſchloſſen ſein .

Durch ortspolizeiliche Vorſchrift kann die Anlage von
Schweinſtällen , das Halten von Schweinen beſchränkt oder

ganz unterſagt werden .

§ 5. Waſſer und andere Flüſſigkeiten auf öffentliche
Straßen und Plätze auslaufen zu laſſen , iſt unterſagt . Das
Abwaſſer aus den Gebäuden muß der Hausbeſitzer in Rinnen
mit feſter Grundfläche in die Straßenrinnen oder Abzugs —
gräben ableiten ; in Gruben innerhalb der Hofräume darf
Abwaſſer nicht verbracht werden . ! )

Übelriechende , ekelhafte , der Geſundheit durch ihre Aus⸗

dünſtung ſchädliche Flüſſigkeiten ſollen nicht in die Straßen⸗
rinnen , ſondern unterirdiſch in gut eingerichteten Kanälen

abgeleitet oder auf andere angemeſſene Weiſe ohne Beläſtigung
oder Benachtheiligung der Nachbarn oder der Einwohnerſchaft
beſeitigt werden .

) Dieſe Vorſchrift kann ſelbſtverſtändlich nurAnwendung finden ,
wenn Waſſerrinnen oder Abzugsgräben vorhanden find , in welche
ohne beſondere Schwierigkeit das Abwaſſer abgeleitet werden kann.

Wo aber dieſe Vorausſetzung zutrifft , kann die Ableitung des Waſſers
in Gruben nicht geſtattet werden , und unter allen Umſtänden müſſen

ir Aufnahme von Abwaſſer beſtimmte Grubenmöglichſt waſſer⸗
eſtellt werden , da eine Reinigung des Waſſers beim Durch⸗

ckern ke gs zu erwarten iſt . Eine Ableitung des Abwaſſers in
die Abtri iſt in Städten gemäß Ziffer 5 des § 1 ausge⸗
ſchloſſen . Das Gleiche iſt auch für Landgemeinden , ſoweit in dieſen

„ 1 Anwendung finden wird , zu erſtreben , weil dieVerdünnung des

Grubeninhalts die Gefahr der Durchſickerung und Infektion des Bodens
erheblich ſteigert . Bei Anlagen von Straßenrinnen iſt auf ein ge⸗
höriges , den Abfluß ſicherndes Nivellement zu achten , da andernfalls

der Zweck der Rinne verfehlt wird . Erlaß des Miniſteriums des
Innern vom 15. Februar 1875 Nr . 2495 .

Reggenwaſſer kann nicht als Abwaſſer im Sinne des Abſatz 1
betrachtet , und darum die Pflaſterung von ſog . Winkeln , welche das
Dachwaſſer der anſtoßenden Häuſer aufnehmen , nicht gefordert werden .
Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 20. April 1878 Nr . 6126 .
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Nähere Anordnungen können durch bezirks - oder orts⸗

polizeiliche Vorſchriften getroffen werden .
Die Ableitung des Abwaſſers aus gewerblichen Anlagen

in Flüſſe , Bäche , Waſſergräben , Teiche , ſowie die Benützung
des Waſſers in ſolchen Gewäſſern zu gewerblichen Verrich⸗
tungen kann , wenn dadurch eine die öffentliche Geſundheit
innerhalb der Ortſchaften gefährdende Verunreinigung des

Waſſers verurſacht wird , durch den Bezirksrath unterſagt
werden .

Innerhalb der Ortſchaften dürfen menſchliche Exkremente
überhaupt in Flüſſe , Bäche u. ſ. w. nicht abgeleitet werden .

Ausnahmsweiſe kann die Erlaubniß von dem Bezirksrathe
ertheilt werden , wenn mit Rückſicht auf die Waſſermenge
oder die Schnelligkeit des Abfluſſes geſundheitsſchädliche Folgen
nicht zu befürchten ſind . Werden Exkremente außerhalb der

Ortſchaften in Flüſſe , Bäche u. ſ. w. geleitet , ſo finden die

Beſtimmungen des vorigen Abſatzes Anwendung .
In die zur Ableitung des Abwaſſers aus den Gebäuden

beſtimmten öffentlichen Abzugskanäle dürfen Exkremente nur

aufgenommen werden , wenn nach Anſicht des Bezirksraths die

Einrichtung der Kanäle ſofortigen Abfluß des Unraths ſichert
( Schwenkſyſtem ) .

Die periodiſche Reinigung der durch Ortſchaften fließen⸗
den Bäche , Kanäle , Gräben , ſowie der innerhalb der Ort⸗
ſchaften gelegenen , dem öffentlichen Gebrauche dienenden Teiche,
Weiher u. ſ . w. hat die Ortspolizeibehörde unter Aufſicht
des Bezirksamts zu regeln und zu überwachen .

86 . Die zur Ableitung von Koth , Abwaſſer u. ſ. w.
dienenden Abzugskanäle müſſen jederzeit derart hergeſtellt ſein ,
daß durch die Umwandungen keine Ausflüſſe , bei unterirdiſchen
Kanälen auch keine Ausdünſtungen ſtattfinden können .

Die auf Ortsſtraßen mündenden Offnungen unterirdiſcher
Abzugskanäle müſſen in einer gegen die Ausdünſtung ſichern⸗
den Weiſe verwahrt werden .

Die bauliche Unterhaltung , periodiſche Unterſuchung
und Reinigung aller Abzugskanäle wird von der Ortspolizei⸗

5 unter Aufſicht des Bezirksamts geregelt und über⸗
acht .
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§ 7. Brunnen ( Brunnenſchachte , Brunnenſtuben , Waſſer⸗

leitungen ) müſſen ſtets derart hergeſtellt ſein , daß jede Ver⸗

unreinigung des Waſſers durch das Eindringen geſundheits⸗
ſchädlicher Stoffe verhindert wird . Die Umgebung des Brun —

nens iſt in der hiezu erforderlichen Entfernung zu pflaſtern
oder mit Steinplatten zu belegen und mit den für Ableitung
des Waſſers nöthigen Rinnen zu verſehen .

Nur mit Erlaubniß des Bezirksamtes dürfen Zieh - oder

Schöpfbrunnen angelegt und Bleiröhren zu Waſſerleitungen
verwendet werden .

Nähere Beſtimmungen bleiben bezirks - und ortspoli⸗
zeilichen Vorſchriften überlaſſen .

Dem öffentlichen Gebrauch dienende Brunnen , deren

Waſſer der Geſundheit ſchädliche Stoffe enthält , werden durch
das Bezirksamt geſchloſſen . Dieſe Maßregel kann durch den

Bezirksrath auch bei anderen Brunnen getroffen werden ,
wenn nach Lage der Verhältniſſe eine größere Zahl von

Menſchen das Waſſer des Brunnens zu genießen veran⸗

laßt iſt .

Unterſuchungen des Waſſers und des baulichen Zuſtandes
der hier erwähnten Brunnen u. ſ. w. kann das Bezirksamt
anordnen .

§ 8. An den Ortseſtraßen ſind Straßenrinnen mit

feſter Grundfläche ( gemauert , geplattet , gepflaſtert u. ſ. w. ) zur

Ableitung des Waſſers anzulegen . Der Bezirksrath beſtimmt ,
bei welchen Ortsſtraßen ausnahmsweiſe mit Rückſicht auf be⸗

ſondere örtliche Schwierigkeiten der Anlagen , auf den ſchwachen
Verkehr oder die geringe Zahl der Anwohner von Durch —

führung dieſer Vorſchrift abzuſehen iſt , und in welchen Friſten
im Uebrigen in den einzelnen Gemeinden die Rinnen herzu⸗
ſtellen ſind .

8 9.

1. Alle Ortsſtraßen , öffentliche Plätze , ſowie die gegen die

Straßen offenen Hofräume müſſen wöchentlich in Ge⸗

meinden von 2000 oder mehr Einwohnern mindeſtens
zweimal , in kleineren Gemeinden mindeſtens einmal ge⸗

kehrt und gereinigt werden . Die Reinigung hat den

Abzug und die ſofortige Entfernung von Unrath , Koth ,
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Staub , Schutt und Abfällen aller Art zu umfaſſen und
müſſen dabei die Straßenrinnen nebſt den ihnen zuge⸗
leiteten Ablaufrinnen und die Umgebungen der Brun⸗
nen durch Aufgießen von Waſſer abgeſpült werden .

2. Koth , Unrath , übelriechende Stoffe dürfen nicht auf die
Ortsſtraßen oder in die Straßenrinnen geworfen oder
gegoſſen werden . Wer die Straße in dieſer Weiſe
verunreinigt , hat für ſofortige Säuberung zu ſorgen .

3. Zum Ausführen der Abtrittſtoffe , flüſſigen Düngers ,
Straßenkoths , ſowie überhaupt aller Gegenſtände , welche
die Straße verunreinigen , dürfen nur wohlverwahrte
Behälter , welche nichts durchfließen oder durchfallen
laſſen , verwendet werden .

4. Nähere und weitergehende Beſtimmungen können durch
bezirks⸗oder ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen werden .
In Städten von mindeſtens 4000 Einwohnern muß
die Abfuhr des Straßenkehrichts durch ſolche Vorſchriften
geordnet werden .

S 10 . Der zur Auffüllung von Bauplätzen , Ortsſtraßen ,
öffentlichen Plätzen verwendete Sand , Schutt u. ſ. w. darf
nicht mit organiſchen Abfällen ! ) untermiſcht ſein .

§ 11 . Neu hergeſtellte Wohnungs - und Arbeitsräume ,
ſowohl in den Stockwerken , wie in Kellerwohnungen ( Sou⸗
terrains ) oder innerhalb des Daches müſſen mindeſtens eine

lichte Höhe von 2,3 Meter erhalten . In Städten von min⸗
deſtens 4000 Einwohnern ſoll die Höhe in den Stockwerken
nicht weniger als 2,7 , in Souterrains und HalbgeſchoſſenEntreſols ) nicht weniger als 2,4 Meter betragen . Ausnahmen
können nur bei kleineren Anbauten in bereits vorhandenen
Gebäuden , ſofern ſie nur einzelne Räume enthalten oder
eine Vergrößerung der anſtoßenden Räume in beſtehendenGebäuden bezwecken , von dem Bezirksamt geſtattet werden .

12 . Der Bezirksrath kann nach Benehmen mit dem
Gemeinderath Unterſuchungen der Miethwohnungen , in wel⸗
chen durch ihre bauliche Beſchaffenheit, durch den Mangel

) Unter dieſe organiſchen Abfälle iſt auch die Gerberlohe zurechnen . Miniſterium des Innern vom 3. September 1874 Nr . 12836 .
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an Luft und Licht , durch Feuchtigkeit oder die Einwirkung
von Ausdünſtungen die Geſundheit der Bewohner gefährdet
wird , durch den Ortsgeſundheitsrath der größeren Städte
oder beſondere Kommiſſionen anordnen . In die letzteren ſind
jedenfalls der Bezirksarzt , der Bezirksrath , dem die Gemeinde

zugewieſen iſt , ein Mitglied des Gemeinderaths und ein

Bauverſtändiger zu berufen . Die Kommiſſion hat dem Be⸗

zirksrath über die Urſachen der Geſundheits - Gefährdung und
die Mittel zur Abhilfe zu berichten .

Sind die Mißſtände eine Folge der Handlungen oder

Unterlaſſungen des Eigenthümers , ſo wird der Bezirksrath
nach Maßgabe der beſtehenden polizeilichen Vorſchriften be⸗

ſtimmen , in welcher Weiſe und in welchen Friſten dieſer für
Abhilfe zu ſorgen hat . Wird der Auflage nicht entſprochen ,
oder rühren Mißſtände nicht von dem Eigenthümer her , oder
iſt eine Abhilfe nicht thunlich , ſo kann der Bezirksrath die
weitere Vermiethung zu Wohnungen unterſagen .

§ 13 . Neugebaute Häuſer dürfen nicht zu Wohnungen
benützt merden , bevor ſie genügend ausgetrocknet ſind . Bei

Zuwiderhandlungen iſt auch der Vermiether ſtrafbar .

§ 14 . Gaſtwirthen und Vermiethern von Schlafſtellen
kann das Bezirksamt vorſchreiben , wie viel Perſonen ſie
äußerſten Falles zur nächtlichen Beherbergung in den einzelnen
Räumlichkeiten aufnehmen dürfen .

In gleicher Weiſe kann die Zahl der Arbeiter beſtimmt

werden , welche mit Rückſicht auf die beſondere Beſchaffenheit
des Gewerbebetriebs und der Betriebsſtätte in der letzteren

gleichzeitig beſchäftigt werden dürfen ( § 107 ) Gewerbeord⸗

nung ) .8 15 . Die einzelnen Bezirksräthe haben in den ihnen
zugewieſenen Diſtrikten des Amtsbezirkes der Handhabung der

geſundheitspolizeilichen Vorſchriften und den für die allge⸗
meine Geſundheit wichtigen Zuſtänden und Einrichtungen ?)
beſondere Aufmerkſamkeit , namentlich auch durch perſönliche
Kenntnißnahme der örtlichen Verhältniſſe zu widmen . Wahr⸗

) Jetzt § 120 a ( Seite 85) .
8 ) Wegen der Militärgebäude vgl . Anm . 1 zu 851 der Landes⸗
bauverordnung ( S. 44) .
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genommene Mißſtände haben ſie den Orts - oder Bezirks⸗
polizeibehörden , wenn thunlich mit den zur Abhilfe geeigneten
Vorſchlägen , zur Kenntniß oder in den Sitzungen des Bezirks⸗
raths zur Berathung zu bringen .

§ 16 . Die Bezirksärzte werden neben der allgemeinen
Beobachtung der Sanitätsverhältniſſe des Bezirks jährlich in

einigen Gemeinden an Ort und Stelle beſondere Ermittlungen
aller für die öffentliche Geſundheitspflege wichtigen Verhält⸗
niſſe unter Zuzug des Bezirksraths , dem die Gemeinde zu⸗
gewieſen iſt , des Bürgermeiſters und des ſachverſtändigen
Mitgliedes der Ortsbaukommiſſion vornehmen .

Ueber ihre Wahrnehmungen werden ſie mindeſtens alle
drei Monate in der Sitzung des Bezirksraths vortragen
und jährlich dem Miniſterium des Innern Bericht erſtatten .

Bei der Feſtſtellung örtlicher Bauordnungen , der Auf—⸗

ſtellung von Ortsbauplänen , bei Ertheilung der Baubewilligung
für Schulen , Spitäler , Gefängniſſe , Verpflegungsanſtalten ,
zum Aufenthalte einer größeren Menſchenzahl beſtimmte Ge

bäude , bei Anlagen von Abzugskanälen , Waſſerleitungen , bei
den in § § 4, 5, Abſatz 3 bis 5, 7 dieſer Verordnung er⸗

wähnten Entſchließungen , bei der Genehmigung zu gewerb⸗
lichen Anlagen , die unter §S 16 der Gewerbe - Ordnung fallen
und durch Ausdünſtungen oder Verunreinigung von Waſſer
und Boden die öffentliche Geſundheit oder die Geſundheit der
Arbeiter gefährden — wie namentlich chemiſche Fabriken ,
Stärkefabriken , Leim⸗ , Thran⸗ und Seifenſiedereien Knochen⸗
brennereien , Knochendarren , Knochenkochereien , Knochenblei⸗
chen, Gerbereien , Abdeckereien , Talgſchmelzen , Schlächtereien
u. ſ. w. — hat das Bezirksamt ein Gutachten des Bezirks⸗
arztes zu erheben . “)

§ 17 . Über die bei dem Vollzug dieſer Verordnung
gegen Anordnungen der Orts - oder Bezirkspolizeibehörde er⸗
hobenen Beſchwerden beſchließt der Bezirksrath vorbehaltlich
des Rekurſes an das Miniſterium des Innern .

) Vgl . Anm . 2) Seite 42.



Straßenpolizeiordnung .

Wegen der

Blitzableiter .
ſiehe § 119 des Polizeiſtrafgeſetzbuches ( Seite 137 ) und die
Bemerkung hiezu .

3. Straßenpolizeiordnung vom 12 . Mai 1882 .
( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 129) . 6

§ 4. ( Lagern von Gegenſtänden auf öffent⸗ 4
lichen Wegen und Plätzen . ) Es iſt unterſagt , ohne Ge⸗
nehmigung der zuſtändigen Behörden ) auf öffentlichen Wegen
und Plätzen Gegenſtände , durch welche der freie Verkehr ge⸗
hindert werden kann , aufzuſtellen , hinzulegen oder liegen zu
laſſen oder den bei der Genehmigung feſtgeſetzten Bedingun⸗
gen zuwiderzuhandeln .

§ 5. GBeleuchtung ſolcher Gegenſtände . ) Wer
auf öffentlichen Wegen und Plätzen Gegenſtände der in 84
bezeichneten Art aufſtellt , hinlegt oder liegen läßt , hat dafür
zu ſorgen , daß dieſelben während der Dunkelheit genügend
beleuchtet ſind . Dieſe Verpflichtung liegt , wenn Fuhrwerke
durchreiſender Perſonen auf öffentlichen Wegen und Plätzen
während der Dunkelheit aufgeſtellt ſind , ſowohl dem Leiter
des Fuhrwerks , als dem Wirthe ob, bei welchem der Reiſende
eingeſtellt hat .

§ 6. ( Schleifen von Gegenſt änden auf Land⸗
ſtraßen und Kreisſtraßen . ) Es iſt unterſagt , auf den 0
Landſtraßen und Kreisſtraßen Gegenſtände zu ſchleifen , welche , 0
wie Steine , Bäume , Bauholz , Sägeklötze , Faſchinen , Stangen ,
Pflüge , vermöge ihrer Geſtalt , Größe oder Schwere die Fahr⸗
bahn angreifen .

Ausnahmsweiſe kann durch die zuſtändige Behörde )
das Schleifen ſolcher Gegenſtände oder einzelner Gattungen
derſelben auf beſtimmten Landſtraßen , Kreisſtraßen oder
Strecken derſelben geſtattet werden , ſofern Benachtheiligungen 1
der Straße ( namentlich bei genügender Schneebahn ) in Folge
des Schleifens nicht zu befürchten ſind , oder nach den ört⸗

Zuſtändig iſt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Waſſer⸗ und
raßenbauinſpektion , bei Gemeindewegen die Ortspolizeibehörde .

5
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lichen Verhältniſſen der Land⸗ und Forſtwirthſchaft eine

ausnahmsweiſe Geſtattung als dringend wünſchenswerth
erſcheint .

Werden Gegenſtände auf den Landſtraßen oder Kreis⸗

ſtraßen geſchleift , ſo ſind die Vorſichtsmaßregeln zu beachten ,
die zur Verhütung von Störungen des Verkehrs , von Ge⸗

fährdungen der Sicherheit und von erheblicheren Beſchädi⸗
gungen des Straßenkörpers allgemein erforderlich oder bei

Ertheilung der Genehmigung beſonders vorgeſchrieben wor⸗
den ſind .

§ 7. ( Schleifen von Gegenſtänden auf Ge⸗

meindewegen ) . Die Beſtimmung des letzten Abſatzes des

§ 6 findet auch auf Gemeindewege Anwendung .
Im Uebrigen kann das Schleifen ſolcher Gegenſtände

auf Gemeindewegen durch orts - oder bezirkspolizeiliche Vor⸗

ſchrift unterſagt oder beſchränkt werden .

§ 8. ( Aufgraben und ſonſtige Arbeiten an
öffentlichen Wegen ) . Es iſt unterſagt , ohne vorgängige
Genehmigung der zuſtändigen Behörde ! ) an öffentlichen Wegen
Aufgrabungen und ſonſtige den Straßenkörper oder deſſen

Zubehörden berührende Arbeiten ?) vorzunehmen , oder den

Bedingungen der in dieſer Hinſicht ertheilten Genehmigung
zuwiderzuhandeln .

Die Genehmigung iſt auch dann einzuholen , wenn die

Aufgrabungen und ſonſtigen Arbeiten zum Zweck der Her⸗
ſtellung und Unterhaltung von Zufahrten , Dohlen und an⸗
deren Vorrichtungen geſchehen ſollen , welche den Anſtößern
oder ſonſtigen Perſonen an dem öffentlichen Wege kraft

Duldung oder eines in Anſpruch genommenen Rechtstitels
zuſtehen .

) Wie Anm . ) Seite 65.
) Insbeſondere iſt zu Leitungen der elektriſchen Kraft , ſoweit

damit eine Benützung des Straßenkörpers und ſeiner Zubehörden
vorhanden iſt , die Genehmigung nach § 8 einzuholen ; hierbei ſind
nicht allein die ſtraßenpolizeilichen Intereſſen , ſondern auch der Schutzder öffentl. hen Telegraphen⸗ und Fernſprechanlagen gegen Störun⸗
gen in Rückſicht zu ziehen . Erlaſſe des Miniſteriums des Innern
vom 11. November 1882 und 19. April 1890 .
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4 . Aus dem Landrecht . ! )
Satz 640 . Grundſtücke , welche niedriger gelegen ſind ,

müſſen von höher gelegenen das Waſſer aufnehmen , wie
ſolches im natürlichen Lauf ohne beſondere Vorrichtungen
dahin abfließt .

Der Eigenthümer des unteren Grundſtücks darf keinen
Damm aufwerfen , der dieſen Abfluß verhindert .

Der Eigenthümer des oberen Grundſtücks darf nichts
unternehmen , was die Dienſtbarkeit des unteren Grundſtücks
erſchwert .

646 . Jeder Eigenthümer kann an ſeinen Grenznachbar
fordern , daß die aneinander ſtoßenden Grundſtücke durch
Grenzmale ausgeſchieden werden . Die Grenzſcheidung ge⸗
ſchieht auf gemeinſchaftliche Koſten .

647 . Jeder Eigenthümer iſt berechtigt , ſein Grund⸗
ſtück einzuzäunen , vorbehaltlich der im 682ſter Satz feſtge⸗
ſetzten Einſchränkung .

647 a. Wenn jedoch Jemand Dienſtbarkeiten darauf
beſitzt , die damit nicht würden beſtehen können , darf er , ehe
er mit ſolchem abgefunden iſt , dieſer Freiheit ſich nicht be⸗
dienen .

Von Scheidmauern und Scheidgräben .
653 . Jede Scheidwand zweier Gebäude bis zum Firſt ,

jede Scheidmauer zwiſchen Höfen , Gärten oder geſchloſſenen
Ackern wird für gemeinſchaftlich angeſehen , inſofern weder
ein Rechtstitel noch ein ſinnliches Merkmal des Gegentheils
vorhanden iſt .

654 . Ein ſolches Merkmal iſt vorhanden :
a. Wenn die Spitze der Mauer auf einer Seite gerade

und ſenkrecht mit ihrer Außenſeite fortläuft und auf
der andern eine abhängige Fläche bildet .

b. Wenn nur auf einer Seite eine ſchräge Decke ( eine
Mauerkappe , oder Steinleiſten und hervorragende Krag⸗

. Dieſe Vorſchriften ſind eivilrechtlicher Natur , d. h.es kann ihre Beachtung auf polizeilichem Wege nicht erzwungen werden ,und Zuwiderhandlung iſt nicht ſtrafbar , es bleibt vielmehr dem, derſich durch eine Zuwiderhandlung verletzt glaubt , überlaſſen , ſein Recht

5 — zu ſuchen . Vgl . § 55e Abſ . 2 der Bauverordnung
Seitte 51) .

KR*
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ſteine ) vorhanden ſind , die bei Erbauung der Mauer

dort angebracht worden ſind .

In jedem dieſer Fälle tritt die Vermuthung ein , daß

die Mauer ausſchließlich demjenigen als Eigenthum zu⸗

gehöre , auf deſſen Seite ſich der Abſchluß , die Krag⸗
ſteine , oder Steinleiſten befinden .
655 . Die Unterhaltung und Wiedererbauung einer

gemeinſchaftlichen Mauer liegt allen ob, welche ein Recht an

ihr haben und einem Jeden von ihnen nach Verhältniß ſei⸗
nes Rechts .

656 . Indeß kann jeder Miteigenthümer einer gemein⸗
ſchaftlichen Mauer , welche kein ihm zugehöriges Gebäude ſtützt ,

ſich von dem Beitrag zum Unterhalt und zur Wiedererbauung
durch Verzichtung ſeines Rechts an der Gemeinſchaft los⸗

machen .
657 . Jeder Miteigenthümer darf an eine gemeinſchaft⸗

liche Mauer anbauen und jede Art Balken auf die ganze
Dicke der Mauer legen laſſen , bis auf 2 Zoll ( 6 Centimeter )
vom Rand des Nachbars . Dem Nachbar bleibt jedoch das

Recht , die Balken bis zur Hälfte der Mauerdicke abſtoßen zu
laſſen , ſobald er an eben dieſer Stelle auf ſeiner Seite

gleichfalls Balken legen oder einen Rauchfang anlehnen will .
658 . Jeder Miteigenthümer darf eine gemeinſchaftliche

Mauer erhöhen laſſen , er muß jedoch die Koſten der Er⸗

höhung allein tragen , die Mauer über der vorigen gemein⸗
ſchaftlichen Höhe allein unterhalten und überdies wegen der

Belaſtung nach Verhältniß der Erhöhung und des Werths
eine Entſchädigung leiſten , wenn dadurch der Unterhalt der
unteren Mauer koſtbarer wird , und ſo lange der Andere die

Erhöhung nicht mitbenutzt .

659 . Iſt die gemeinſchaftliche Mauer nicht ſtark genug ,
um die Erhöhung zu tragen , ſo muß Derjenige , der ſie er⸗
höhen will , ſie von Grund aus auf ſeine Koſten wieder auf⸗
bauen laſſen und den Raum zur größeren Dicke auf ſeiner
Seite allein nehmen .

660 . Der Nachbar , der zur Erhöhung der Mauer
nichts beigetragen hat , kann das Recht der Gemeinſchaft an
der Erhöhung dadurch erlangen , daß er die Hälfte des Auf⸗
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wands erſetzt , den ſie gekoſtet hat , und den halben Werthdes Bodens , der etwa für den Zuſatz längs der Mauer her⸗
gegeben wurde .

661 . Jeder Anſtößer einer fremden Mauer gewinntam Ganzen oder an einem Theil derſelben Gemeinſchaft , ſo⸗
bald er dem Eigenthümer der Mauer den halben Werth
des Ganzen oder desjenigen Theils , den er gemeinſchaftlich
machen will , und des Bodens , worauf die Mauer oder deren
in Frage ſtehender Theil gebaut iſt , erſetzt.

662 . Kein Nachbar kann in eine gemeinſchaftliche
Mauer einbrechen , noch irgend ein Werk daran anlehnen,oder darauf ſtützen , ohne Bewilligung des Andern , oder Er⸗
kenntniß der Sachverſtändigen , daß das neue Werk an ſichoder unter den von ihnen vorgeſchriebenen Vorſichten den
Rechten des Andern nicht ſchade .

663 . In den Städten und Vorſtädten kann Jeder
ſeinen Nachbar anhalten , daß er zur Erbauung und Unter⸗
haltung der Scheidewand ihrer daſigen Häuſer und Gärten
beitrage .

Die Höhe der Scheidewand wird nach Ortsverordnungen
oder Gebräuchen beſtimmt ; wo es an ſicheren Gebräuchen
und Verordnungen fehlt , ſoll jede Scheidewand unter Nach⸗
barn , die in Zukunft erbaut oder wieder hergeſtellt werden

8
mit Inbegriff der Mauerkappe acht Fuß ( 2,40 Meter )

och ſein .
664 . Wenn die verſchiedenen Stockwerke eines Hauſes

verſchiedenen Eigenthümern zugehören , und die Urkunden
über das Eigenthum nicht beſtimmen , wie es in Abſicht auf
die Ausbeſſerungen und das Wiederaufbauen gehalten werden
ſoll , ſo ſind dabei folgende Grundſätze zu beobachten :

Die Koſten der Hauptmauern und des Daches ſammt
ſeinen Fußböden und dem Theil der Kamine , der durch das
Dach läuft , auch der Treppe vom oberſten Stock in das
Dach , fallen auf alle Eigenthümer nach Verhältniß des Werths
des Stockwerks , das jedem zugehört.

Der Eigenthümer eines jeden Stockwerks macht den
Fußboden , worauf er geht , ſammt ſeiner oberen Bekleidung
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und die Decke oder untere Bekleidung des Fußbodens eines

höheren Stocks .

Der Eigenthümer des zweiten Stocks macht die Treppe ,

welche dahin führt .
Der Eigenthümer des dritten Stocks macht , von dem

zweiten an zu rechnen , die Treppe , die zu ihm führt , und

ſo weiter .
665 . Werden gemeinſchaftliche Mauern oder Häuſer

wieder aufgebaut , ehe deren Dienſtbarkeitsverhältniſſe verjährt

ſind , ſo leben dieſe wieder auf . Sie dürfen aber nicht läſtiger

gemacht werden .

666 . Alle Gräben zwiſchen zwei Grundſtücken werden

für gemeinſchaftlich geachtet , inſofern weder ein Rechtstitel ,
noch Merkmale des Gegentheils vorhanden ſind .

667 . Ein Merkmal , daß der Graben nicht gemein⸗
ſchaftlich ſei , iſt es , wenn der Rain oder der Aufwurf der

Erde ſich nur auf einer Seite des Grabens befindet .
668 . Der Graben wird alsdann demjenigen anzuge⸗

hören vermuthet , auf deſſen Seite ſich der Aufwurf befindet .
669 . Ein gemeinſchaftlicher Graben muß auf gemein⸗

ſame Koſten unterhalten werden .
670 . Jede Scheidhecke zwiſchen Grundſtücken wird für

gemeinſchaftlich angeſehen , wenn nicht ein Rechtstitel oder ein

hinlänglicher Beſitzſtand für das Gegentheil ſpricht , oder nur

eines der Grundſtücke allein geſchloſſen iſt .
671 . Hochſtämmige Bäume mag der Eigenthümer

nur in jener Entfernung von der Grenze pflanzen , welche

durch beſondere Verordnungen oder unbeſtrittenen Gebrauch

feſtgeſtellt iſt ; wo dieſe fehlen , ſollen hochſtämmige Bäume

ſechs Schuh ( 1,80 Meter ) , andere Bäume und lebendige

Hecken hingegen anderthalb Schuh ( 45 Centimeter ) davon

entfernt ſein .
672 . Der Nachbar hat das Recht , zu fordern , daß

Bäume und Hecken , welche näher an ſeiner Scheide ſtehen ,
weggeſchafft werden .

Derjenige , über deſſen Grund und Boden die Aſte der

Bäume ſeines Nachbars hinüberragen , kann Letztern anhalten ,
daß er dieſe Aſte abſchneide .
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Wurzeln , die auf ſeinem Boden fortlaufen , darf er dort
ſelbſt abſtoßen .

673 . Bäume in einer gemeinſchaftlichen Hecke ſind gleich
ihr gemeinſchaftlich , aber jeder von beiden Eigenthümern kann
fordern , daß ſie gefällt werden .

Von der Entfernung und den Zwiſchenmauern bei
gewiſſen Bauanlagen .

674 . Wer einen Brunnen oder das Senkloch eines
Abtritts neben einer gemeinſchaftlichen oder nicht gemein⸗
ſchaftlichen Mauer graben läßt ;

Wer daran Rauchfänge , Feuerherde , Hammerwerke,
Backöfen oder Oefen errichtet ;

Einen Viehſtall daran lehnt ;
Ingleichen wer einen Salzvorrath oder einen Haufen

ätzender Waaren daran legen will ;
Der iſt verbunden , jene Zwiſchenräume zu laſſen , welche

durch beſondere Verordnungen und Gebräuche feſtgeſtellt ſind ,
oder diejenigen Werke zu machen , welche gemäß eben ſolcher
Verordnungen und Gebräuche oder nach Angabe der Kunſt⸗
verſtändigen nöthig ſind , um dem Nachbar nicht zu ſchaden.

Von der Ausſicht auf Nachbarsgut .
675 . Ein Nachbar darf ohne Bewilligung des Andern

in einer gemeinſchaftlichen Mauer weder offene , noch ge⸗
ſchloſſene Fenſter , noch ſonſtige Oeffnungen anbringen .

676 . In ſeiner eigenen Mauer , wenn ſie auch unmittel⸗
bar an das Grundſtück eines Anderen grenzt , darf Jeder , um
ſich Licht zu verſchaffen , geſchloſſene und vergitterte Fenſter
anlegen .

Dieſes Fenſtergitter muß von Eiſen ſein ; deſſen Stäbe
dürfen höchſtens drei und einen halben Zoll ( 10,5 Centi⸗
meter ) von einander entfernt ſein ; es darf nicht geöffnet
werden können .

677 . Eben dieſe Lichtfenſter dürfen bei Zimmern auf
ebener Erde acht Fuß ( 2,40 Meter ) , bei anderen ſechs Fuß
( 1,80 Meter ) über dem Zimmerboden erſt anfangen.

678 . Man darf nach dem Grundſtück ſeines Nachbarn
hin , es ſei geſchloſſen oder nicht , keiner Ausſicht in gerader



72 Aus dem Landrecht .

Richtung , keines Fenſters , das dazu dient , weder Altanen

noch offene Erker ſich anmaßen , wenn die Mauer , in oder
auf welcher man ſie anbringt , von dem beſagten Grundſtück

nicht ſechs Fuß ( 1,80 Meter ) entfernt iſt .

679 . Auch darf man dahin keine Ausſicht von der

Seite oder in ſchräger Richtung anlegen , wo die Entfernung
nicht wenigſtens zwei Fuß ( 60 Centimeter ) beträgt .

680 . Die vorerwähnten Entfernungen werden von

der äußern Seite der Mauer , worin die Offnung angebracht
wird , und wenn von Altanen oder Erkern die Rede iſt ,

von ihrem äußerſten Vorſprung bis zur Grenzlinie , wo das

beiderſeitige Eigenthum ſich ſcheidet , gerechnet .
680 a. Allmend iſt nicht Nachbargut , hindert alſo die

Anlage der Ausſichtsfenſter nicht ; vielmehr , wo in der Folge
durch Veräußerungen in lebende Hand das Allmendgut zu

Nachbargut wird , muß Jedem , der darauf Ausſichtsfenſter
hatte , dieſes Fenſterrecht ungeſperrt bleiben , und von dem

neuen Nachbar bei ſeinen Anlagen die im Satz 678 be⸗

ſchriebene Entfernung beobachtet werden .
Von der Dachtraufe .

681 . Jeder Eigenthümer ſoll ſeine Dächer ſo einrichten ,
daß das Regenwaſſer auf ſeinen eigenen Grund und Boden
oder auf die öffentliche Staße abfließt ; er darf es auf den

Boden ſeines Nachbarn nicht leiten , ohne daß dafür eine

Dienſtbarkeit rechtmäßig beſtehe .
Von der Durchfahrtsgerechtigkeit .

682 . Der Eigenthümer , deſſen Grundſtück durchaus
mittelſt anderer von der gemeinen Straße abgeſchnitten iſt ,

darf zur Benutzung ſeines Feldes einen Weg über die Grund⸗

ſtücke ſeiner Nachbarn fordern , wofür er ihnen Schadenerſatz
leiſten muß .

683 . Die Durchfahrt muß , der Regel nach , auf der
Seite genommen werden , welche von dem eingeſchloſſenen
Grundſtück am kürzeſten zur öffentlichen Straße führt .

684 . Sie wird jedoch über den Theil angewieſen ,
wo ſie dem überfahrenen Grundſtück am unſchädlichſten iſt .

685 . Die Klage auf Entſchädigung , welche für den

im 682ſten Artikel angeführten Fall eintritt , iſt der Ver⸗
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jährung unterworfen ; der Weg aber darf deßwegen nicht
verſperrt werden , weil die Klage auf Entſchädigung erloſchen iſt .

5 . Unfallverhütungsvorſchriften der Südweſtlichen
Baugewerks - Berufsgenoſſenſchaft . )

A. Für Betriebsinhaber .

I. Gerüſte , Abſteifungen und ſonſtige Vor⸗

richtungen .
§ 1. Rüſtungen , ſowohl ſtehende wie hängende , oder

auch auf ſogenannten Auslegern befindliche , müſſen nach fach⸗
männiſchen Grundſätzen und dem jedesmaligen Zwecke ent⸗

ſprechend , alſo auch in genügender Feſtigkeit , hergerichtet wer⸗

den, wobei nur gutes , geſundes Material verwendet wer —
den darf .

§ 2. Die Gerüſtſtangen müſſen mit Neigung nach der

zu berüſtenden Front in die Erde eingegraben oder auf Hol ; ⸗
unterlagen ( Schwellen ) derart verzapft , verklammert oder in

anderer Weiſe befeſtigt werden , daß ſie unten nicht ausweichen
können ; außerdem iſt eine Befeſtigung der Gerüſtſtangen oder

Aufrichter nach dem Innern des Gebäudes zu erforderlich .
Ferner müſſen die Gerüſte , wenn die bezüglichen Stock⸗

werkshöhen nicht ein geringeres Maß bedingen , mindeſtens
von 5 zu 5 Metern mit ( horizontalen ) Streichſtangen ver⸗

ſehen werden , und letztere bei beſonders ſchwerer Belaſtung
( Aufmauerung der Frontwände oder Anbringung von Auf⸗

) Die Bezirks⸗ und Ortspolizeibehörden und deren Bedienſtete ,
ſowie die Ortsbaukommiſſionen haben bei Ueberwachung der Ein⸗

haltung dieſer Vorſchriften in geeigneter Weiſe mitzuwirken und falls
ihnen Zuwiderhandlungen , welche auch das öffentliche Intereſſe ge⸗
fährden , bekannt werden , den Sektionsvorſtand , bezw . ſoweit Zu⸗
widerhandlungen der verſicherten Arbeiter in Frage ſtehen , das Be⸗

zirksamt bezw . den Vorſtand der Betriebskrankenkaſſe zur Veran⸗
laſſung des Weiteren in Kenntnis zu ſetzen . Bei der Erlaſſung oder

Durchſicht von örtlichen baupolizeilichen Vorſchriften , welche ſich auf
einen in den Unfallverhütungsvorſchriften behandelten Gegenſtand
beziehen , iſt darauf Bedacht zu nehmen , daß Widerſprüche mit dem
Inhalt der Unfallverhütungsvorſchriften thunlichſt vermieden werden .
Erl . d. M. d. J . vom 30. April 1888 Nr . 8157 .
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ziehvorrichtungen ) außer der Befeſtigung mit Hanfſeilen oder

Eiſendraht , noch durch untergenagelte Knaggen , Eiſenklammern
oder Steifhölzer ( Bolzen ) u. ſ. w. unterſtützt werden .

§ 3. Das bei Aufſtellung von Gerüſten zu verwendende

Bindezeug darf nicht durch öfteren Gebrauch oder durch die

Witterungsverhältniſſe ſchadhaft geworden ſein ; dasſelbe
muß bei länger ſtehenden Gerüſten mindeſtens von 3 zu 3
Monaten auf ſeine Feſtigkeit unterſucht werden .

§ 4. Die Gerüſtbretter müſſen eine der Belaſtung
entſprechende Stärke beſitzen und dürfen , wenn ſie nicht
doppelt gelegt werden , nicht über das 50fache ihrer Stärke
frei liegen . Bei Putzgerüſten können jedoch die Gerüſtbretter
bis zum 70fachen ihrer Stärke frei liegen . Hauptſächlich
iſt aber beim Verlegen derſelben darauf zu ſehen , daß ſoge⸗
nannte Wippen vermieden werden .

Die Bretter müſſen außerdem ſo verlegt werden , daß
ein Herabfallen von Materialien verhindert wird .

§ 5, Gegen Längen - und eventuell gegen Seitenver⸗
ſchiebung der Gerüſte müſſen genügend ſtarke Verſchwertungen
—Diagonalverſtrebungen — angebracht werden .

§ 6. Die Gerüſtleitern , Bäume wie Sproſſen , müſſen
aus geſundem , nicht überſpänigem Holze ohne große Aſte
beſtehen und nach ihrer Aufſtellung ſo befeſtigt werden , daß
ſie weder unten abrutſchen , noch oben überſchlagen können .

Ferner müſſen die Leitern mindeſtens 1 Meter , ſenkrecht
gemeſſen , über den Austritt hervorragen , was eventuell durch
anzunagelnde Latten zu bewirken iſt , und bei verhältniß⸗
mäßig weit von einander liegenden Gerüſtlagen gegen das
Durchbiegen und ſeitliches Schwanken — feſt eventuell kreuz⸗
weiſe — abgeſteift werden .

II . Arbeitsausführung .
a. Im Allgemeinen .

§ 7. Die zur Verwendung kommenden Gerüſt⸗ und
Steifhölzer , Bretter , Leitern , Bindezug , Tauwerk nebſt Rollen ,
Winden u ſ . w. müſſen ſich in brauchbarem Zuſtande be —
finden .

§ 8. Bei Neubauten dürfen Leitergänge , wo irgend
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möglich , nicht ſo übereinanderliegen , daß herunterfallende
Gegenſtände den unteren Leitergang treffen können .

§ 9. Bis zur Aufſtellung der Treppen ſind die

Oeffnungen derſelben und ſonſtige Oeffnungen , als Lichtſchächte ,
Aufzüge u. ſ. w. , ſowie auch Kalkgruben und andere Ver —

tiefungen der Bauſtelle mit hinreichend feſtem Bruſtgeländer
einzufriedigen oder mit Brettern feſt zuzudecken ; ebenſo ſind
die Balkenlagen in entſprechender Laufbreite mit Dielen zu
belegen .

§ 10 . Wenn die Balkenlagen nicht entſprechend ab⸗

gedeckt ſind , hat während der Aufbringung der Balken oder
der Dachverbandhölzer jede Beſchäftigung unterhalb derſelben
zu ruhen .

§ 11 . Beim Abbruch alter Gebäude darf ein Um⸗

werfen ganzer Wände , Schornſteine u. ſ. w. nur unter ge⸗
wiſſenhafter Aufſicht und mit Beobachtung aller möglichen
Vorſichtsmaßregeln ſtattfinden .

§ 12 . Gräben und Baugruben müſſen genügend ſchräge
Böſchung haben oder gut abgeſteift werden .

§ 13 . Neben vorhandenen Bauten ſind die neuen

Fundamente und beſonders der dazu nöthige Bodenaushub⸗
ſtückweiſe auszuführen , wenn die Nachbargebäude weniger tief
als der Neubau fundamentirt ſind .

Das Unterfangen alter Mauern hat ebenfalls ſtückweiſe
zu geſchehen .

§ 14 . Jede Arbeit an Neubauten oder denen ähnlichen
Ausbauten iſt , ſofern die Treppen noch nicht hergeſtellt und⸗

mindeſtens mit einem proviſoriſchen Geländer verſehen ſind ,
nur bei Tageslicht oder genügend hellem künſtlichen Licht aus⸗

zuführen .
Beſonders ſind dann die Leitergänge , Laufbahnen u. ſ. w.

hell zu erleuchten .
Das Betreten von nicht hell erleuchteten Rohbauten

während der Dunkelheit iſt den Arbeitern zu unterſagen .
b. Für Bauklempner , Dachdecker , Bauglaſer und Ver⸗

fertiger von Blitzableitern .

§ 15 . Bei ſteilen — eingeſchaalten oder ſchon einge⸗
deckten — Dächern müſſen die darauf arbeitenden Geſellen
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oder Arbeiter u. ſ. w. , ſofern ſie ohne Rüſtung , z. B. Bock⸗

rüſtung oder auf Leitern arbeiten , ſo durch ein Tau u. ſ. w.

befeſtigt werden , daß ſie ſich bei einem Fehltritte oder ein⸗
tretendem Schwindel daran halten können .

Dasſelbe muß auch geſchehen bei Dächern , deren Steig⸗
ung bis zu 1 : 3 heruntergeht , wenn bei Verlegung oder

Reparatur der Dachrinne ein Herantreten bis dicht an der

Traufkante erforderlich wird , und ebenſo bei ganz flachen
Dächern , wenn das abzudeckende Hauptgeſims bei der ſo⸗
genannten Attika tiefer liegt als die Oberkante der Front⸗
wand .

§ 16 . Neueindeckungen von Glasdächern dürfen , falls
die Deckung nicht von oben geſchieht , nur ausgeführt werden ,
wenn ſich unter denſelben ein entſprechendes Gerüſt befindet .

Reparaturen an Glasdächern dürfen nur von ſicher
befeſtigten Leitern aus oder auf Gerüſten vorgenommen werden .

c. Für Brunnenbau und Kanaliſation .

5 17 . Beſeitigung der ſchlechten Luft . Vor dem

Einfahren oder Einſteigen in die Brunnen , Dohlen , Gruben
u. ſ . w. muß ohne Rückſicht auf ihre geringere oder größere
Tiefe feſtgeſtellt werden , daß ſich in denſelben keine ſchlechte
Luft befindet . Dasſelbe geſchieht am einfachſten durch lang⸗
ſames Hinablaſſen einer gewöhnlichen Laterne mit brennendem
Lichte ; letzteres geht in ſchlechter Luft aus .

Wenn keine Luftpumpen oder Ventilatoren mit den

nöthigen Schläuchen oder Röhren zur Stelle ſind , um eine
Luftſtrömung zur Verdrängung der ſchlechten Luft zu er⸗

zeugen , ſo kann dieſes durch Eingießen von ( am beſten heißem )
Waſſer oder durch Ausbrennen mit Hobelſpänen , Stroh , Pa⸗
pier u. ſ. w. geſchehen , oder auch dadurch , daß man einen
Eimer mit ungelöſchtem Kalk , der vorher mit Waſſer be⸗
goſſen wird , hinabläßt .

.
Das Hinabſteigen darf dann erſt nach nochmaliger Prü⸗

fung mit der Laterne erfolgen .
8 18 . Ausſchachtung von Brunnen , Dohlen ,

Gruben u. ſ . w. Senkrechte Schächte mit quadratiſchem
Querſchnitt müſſen je nach Tiefe und Beſtand des Bodens
entſprechend abgeſteift werden .
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Runde Schächte dürfen in Sandboden oder Gerölle nicht
tiefer als 1,5 m ohne Schaalung abgeteuft werden .

§ 19 . Zurückbau der Brunnen⸗ und Dohlenſchaa —
lung . Beim horizontalen Ausſchachten darf nach dem Auf⸗
mauern oder Verlegen der Röhren u. ſ. w. jedesmal nur
eine Lage des Schurzholzes , und zwar erſt dann fortgenommen
werden , wenn das Mauerwerk oder die Röhre bis an die
Unterkante feſt hinterfüllt iſt . Wenn bei ſehr loſem Boden
Gerölle u. ſ w. die Wegnahme des Schurzholzes gefährlich
werden kann , ſo darf die Schaalung auf die Höhe dieſer
Bodenſchicht nicht entfernt , ſondern muß verſchüttet werden .

Beim Getriebsſchacht muß die Hinterfüllung eines Feldes
bis an den nächſten horizontal liegenden Rahmen hergeſtellt
werden , ehe die vertikal ſtehende Schaalung beſeitigt wird .

In jedem Falle muß der hinterfüllte Boden feſtgeſtampft
werden .

§ 20 . Windevorrichtungen und Werkzeuge . Die
zur Boden⸗ ꝛc. Förderung dienenden Leitſeile müſſen mit Doppel⸗
haken und die Winden mit Sperrvorrichtung verſehen ſein .

d. Für Steinbrüche , Ziegeleien , Kalkbrennereien ,
Stra ßenbahnbetriebe u. ſ. w.

§ 21 . Für alle Betriebe , welche der Berufsgenoſſen⸗
ſchaft nur als Nebenbetriebe angehören , gelten die in den

betreffenden Berufsgenoſſenſchaften erlaſſenen Unfallver⸗
hütungsvorſchriften .

III . Straf beſtimmungen .
§ 22 . Die Genoſſenſchaftsmitglieder werden bei Zu⸗

widerhandeln gegen vorſtehende Unfallverhütungsvorſchriften
gemäß § 78 Abſatz 1 Ziffer 1 des Unfallverſicherungsgeſetzes
vom 6. Juli 1884 in eine höhere Gefahrenklaſſe eingeſchätzt
oder , ſofern ſich dieſelben bereits in der höchſten Gefahren⸗
klaſſe befinden , mit Zuſchlägen bis zum doppelten Betrage
ihrer Beiträge belegt . !“)

) Soweit eine Zuwiderhandlung zugleich einen Verſtoß gegen
baupolizeiliche Vorſchriften in ſich ſchließt , bleibt ſelbſtverſtändlich
neben dieſen Maßnahmen ſtrafendes Einſchreiten auf dem
Wege der polizeilichen Strafverfügung u. ſ. w. vorbehalten . Erlaß
des Miniſteriums des Innern vom 30. April 1888 Nr . 8157 .
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IV . Bekanntmachung der Unfallverhütungs⸗
Vorſchriften .

§ 23 . Die Unfallverhütungsvorſchriften ſind in ge⸗
druckten Exemplaren den Mitgliedern zu überſenden . Letztere
haben dafür Sorge zu tragen , daß dieſe Vorſchriften und
eventuell auch die Vorſchriften der gemäß § 22 in Betracht
kommenden Berufsgenoſſenſchaften auf jedem Neubau be⸗

ziehungsweiſe Umbau , in jeder Werkſtatt und auf jedem
Werkplatz an einem leicht zugänglichen Orte in Plakatform
ſichtbar ausgehängt und die Arbeiter u. ſ. w. auf die ſtrenge
Befolgung dieſer Vorſchriften aufmerkſam gemacht werden .

B. für Arbeiter
§ 1. Beim Aufbau und Abbruch der Gerüſte , Ent⸗

fernen von Abſteifungen u. ſ. w. iſt ein unnützes Aufhalten
von Arbeitern unter denſelben zu vermeiden .

Gegenſtände dürfen nur nach vorangegangenem lauten

Warnungsrufe von den Gerüſten herabgeworfen werden .

Ungleichmäßige und übermäßige Belaſtungen der Ge⸗
rüſte ſind unter allen Umſtänden zu vermeiden .

8 2 . Werkzeuge und Maſchinentheile , Steifhölzer u. ſ. w.
müſſen gut und zweckentſprechend hergerichtet ſein und alle
nicht befeſtigten Gegenſtände , wo erforderlich , gegen ein
Herabfallen geſchützt werden .

§ 3. Vor Beginn ſämmtlicher Arbeiten hat der damit
beauftragte Polier oder Arbeiter ſein Augenmerk darauf zu
richten, daß die zur Verwendung kommenden Gerüſt⸗ und

Steifhölzer , Bretter , Leitern , Bindezeug , Tauwerk nebſt den
Rollen , Winden u. ſ. w. , ſowie ſämmtliche Handwerkszeuge
ſich in zweckentſprechendem Zuſtande befinden .

8 4 . Beim Aufwinden oder Auffahren von Rüſtungs⸗
und Baumaterial haben ſich die Arbeiter ſo aufzuſtellen , daß
ſie bei etwaigem Bruch des Richt⸗ oder Aufzugtaues nicht zu

Schaden kommen können ; beſonders iſt darauf zu ſehen , daß
ſich Niemand unter dem Aufzug befindet .

8 5 . Bei Glatteis beziehungsweiſe Froſtwetter müſſen
die Gerüſtbretter , Leitern , Laufbahnen u. ſ. w. mit Sand

beſtreut werden ; dasſelbe muß mit den oberen Mauerflächen
beim Aufbringen von Balkenlagen u. ſ. w. geſchehen .
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§ 6. Das Betreten von nicht erleuchteten Rohbauten
bei eingetretener Dunkelheit iſt verboten .

§ 7. Den Arbeitern wird beſonders zur Pflicht ge⸗
macht , die ihnen von ihren Arbeitgebern und ſonſtigen Vor⸗
geſetzten aufgetragenen Vorſichtsmaßregeln zu beachten und
die von letzteren mitgegebenen Geräthe , als Taue , Leitern
u. ſ. w. zur Sicherung gegen Unfälle in geeigneter Weiſe
zu benutzen.

Außerdem iſt es jedem Arbeiter verboten , durch unvor⸗
ſichtige oder muthwillige Handlungen oder Verwendung nicht
zweckentſprechender Geräthe ſich ſelbſt oder andere Perſonen
in Gefahr zu bringen .

§ 8. Aufſeher und Arbeiter , welche den vorſtehenden
Vorſchriften zuwiderhandeln , werden gemäß § 78 Abſatz 1
Ziffer 2 in Verbindung mit § 80 des Unfallverſicherungs⸗
geſetzes mit Geldſtrafen bis zu 6 Mark belegt, ) welche durch
den Vorſtand der Krankenkaſſe beziehungsweiſe durch die
Ortspolizeibehörde feſtgeſtellt werden und in die betheiligte
Krankenkaſſe fließen .

Y) Siehe die Anm . zu § 22 ( S. 76) .



Ill . Bauvorſchriften für beſondere
FJälle .

A. Mlit Rückſicht auf die Lage des Gebüudes .

a. Bauten an öffentlichen Wegen .

1 . Straßengeſetz vom 14 . Juni 1884 .

( Geſetz - und Verordnungsblatt S. 285. )
0 § 31 . Bau anlagen in der Nähe öffentlicher Wege .

Auf dem längs der öffentlichen Wege befindlichen
Privateigenthum dürfen , vorbehaltlich der für die Ortsſtraßen
geltenden beſonderen Beſtimmungen , bauliche Anlagen aller
Art , bei Landſtraßen nur in einer Entfernung von 3,6 m,
bei Kreisſtraßen und Gemeindewegen nur in einer ſolchen
von 2 m angebracht werden .

Die Entfernung iſt vom äußeren Rande des Grabens
an und , wo ein Wegegraben fehlt , vom äußeren Rande des
Wegekörpers an zu bemeſſen .

Für Kreisſtraßen oder einzelne Strecken derſelben kann
auf Antrag des Kreisausſchuſſes die zuläſſige Entfernung
baulicher Anlagen durch bezirks - oder ortspolizeiliche Vor⸗
ſchrift bis auf 3,6 m. erhöht werden .

Wenn nach den Umſtänden eine Benachtheiligung der
öffentlichen Intereſſen nicht zu erwarten iſt , kann durch die
Verwaltungsbehörder ) nach Anhörung der Straßenbaubehörde
und bei Kreisſtraßen und Gemeindewegen außerdem nach
Anhörung des Kreisausſchuſſes , bezw. der Gemeindebehörde ,
von der Einhaltung dieſer Entfernung Nachſicht ertheilt werden .

Soweit es im öffentlichen Intereſſe einer geordneten
Wegeunterhaltung erforderlich erſcheint , kann von der Straßen⸗
baubehörde , beziehungsweiſe bei Kreisſtraßen und Gemeinde⸗
wegen von dem Kreisausſchuſſe und der Gemeindebehörde die
Beſeitigung von Anlagen verlangt werden , welche vor In⸗

) Den Bezirksrath : § 50 der L. B. ⸗V. ( S. 42) .

1beet
Ar Lrts
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krafttreten des Geſetzes in größerer Nähe , als nach Obigemzuläſſig iſt , angebracht wurden . In dieſem Falle iſt Ent⸗
ſchädigung zu leiſten , ſofern nicht ſchon nach den früher gel⸗tenden Beſtimmungen die Anlage vorſchriftswidrig erfolgt iſt .Ueber die Nothwendigkeit der Beſeitigung entſcheidetdie Verwaltungsbehörde , über Vorausſetzungen und Höheder Entſchädigung das Gericht .

2. Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Anlagender Ortsſtraßen und die Feſtſetzung der Bau⸗
fluchten betreffend .

Art . 15 . Soweit Landſtraßen zugleich als Ortsſtraßendienen , iſt für die einzuhaltende Fluchtlinie und Straßen⸗höhe der feſtgeſtellte Bauplan maßgebend , in Ermangelungeines ſolchen aber nach Artikel 11 zu verfahren . ! )
b. Bauten in der Näühe von Waldungen .

Forſtgeſetz uom 15. November 1833 .
( Regierungsblatt Seite 5. )

3. Kapitel .
Vom Bauen in der Nähe von Waldungen .

§ 57 . In Waldungen oder in einer Nähe derſelbenvon weniger als vierhundert Fuß ( 120 Meter ) dürfen keine
Wohn⸗ oder andere Gebäude angelegt werden .

Das Wiederherſtellen und Erweitern von erlaubter Weiſebereits beſtandenen Gebäuden iſt unter dieſem Verbote nichtbegriffen

Beſchränkungen der Bauerlaubniß aus anderen als
forſtpolizeilichen Gründen bleiben vorbehalten .

§ 58 . ( Nach der durch das Geſetz vom 27 . April 1854
abgeänderten Faſſung . ) Die Vorſchrift des vorhergehenden
Paragraphen gilt nicht für die im Zuſammenhang mit einem
Orte errichteten Gebäude und Werke , die mit der Gemeinde
oder dem Weiler , wozu ſie gehören , einen geſchloſſenen Ort
bilden .

§ 59 . Eine Ausnahme von dem Verbote des 85kann die Staatsforſtbehörde nur nach Vernehmung des Forſt⸗
) Die übrigen Beſtimmungen des Geſetzes Seite 3 und 83.

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 6
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amts ! ) und derjenigen bewilligen, welche innerhalb einer

Entfernung von vierhundert Fuß , von der Bauſtelle an ge⸗

rechnet , Waldungen beſitzen .

Wird ein ſolches Bauweſen ausnahmsweiſe erlaubt , ſ

darf darin gleichwohl , ſofern ſich die Bewilligung nicht aus⸗

drücklich hierauf erſtreckt, keine Werkſtätte zur Bearbeitung

von Holz und keine Niederlage zum Holzhandel errichtet werden .

e. Bauten an und in Gewäſſern .

Waſſergeſetz vom 25 . Auguſt 1876 .

Art . 86 . Wer in einem öffentlichen Gewäſſer “ ) oder

an dem Ufer eines ſolchen Gewäſſers , ſoweit das Ufer unter

dem Hochwaſſer liegt , ſei es zum Schutz gegen Uferangrif
oder ſei es zur Ue berbrückung oder zu

anderen Zwecken , Bautens ) vornehmen oder beſtehende Bauten

erheblich ändern will , hat die vorgängige Genehmigung der
4) einzuholen .

Durch 880
oder ortspolizeiliche zorſchrift kann das

Gleiche für ſolche Bauten annicht ſchiff⸗ oder floßbaren Ge⸗

wäſſern oder an einzelnen Strecken ſolcher Gewäſſer vorge⸗

ſchrieben werden .

Waſſer⸗ und Uferſchutzbauten , welche von techniſchen
Staatsbehörden geleitet werden , unt erliegen vorſtehenden Be⸗

ſtimmungen nicht .

Jetzt dzie Domänendirektion nach Vernehmung der Bezirks·
Strecken eines

e i r Wẽ᷑̃zaſſergeſetzes
zur Schifffahr Werer F nit gebi 1 8 ern Dienten, oder

welche in 5
etzten 25 Jahren vorher durch die zuſtändige Behörde

für ſchiff⸗ ode
floßtbar rtlärt ſind . nd das der

Rhein , der

Neckar , der Main , Gutach , die Kinzig Nebenbächen ,

die Murg. die Enz, 5 9 15 ind
dieT rmündung .

) Unter Bauten im Sinr des Artike ind nicht blos Hoch⸗

auten zu verſtehen , ſondern jede 68
85 f

llu z. B. dieEr⸗

ün
emauern , Dä 0 Brücken, Wegenu.

„de
1. 8 rford erli ichen Genehmigung

8 78 und 1¹

( Seite 130) .



Bauten an Eiſenbahnen . 83

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Beſtimmung , ſowie
gegen die von der Verwaltungsbehörde erlaſſenen Ge⸗
nehmigungsbedingungen werden an Geld bis zu 150 Mark
oder mit Haft geſtraft .

d. Bauten an Eiſenbahnen .

Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Aulage der
Ortsſtraßen und die Feſtſetzung der Baufluchten

betreffend . ! )

Art . 16 . Bauwerke aller Art dürfen nicht in geringerer
Entfernung von der Eiſenbahn ? ) als 25 Fuß ( 7,50 Meter )
von der Kante des Bahnkörpers oder von der Grenze eines
Bahnhofes errichtet werden .

Bei Gebäuden , welche Wandbekleidungen oder Be⸗

dachungen von brennbaren Stoffen erhalten , oder in welchen
leicht entzündliche Stoffe zubereitet oder aufbewahrt werden

) Die übrigen Beſtimmungen des Geſetzes ſiehe S. 3 und 8l .
) Unter dem Begriff „ Eiſenbahn “ im ine des Art . 16 des

tzes vom 20. Februar 1868 ſind alle Bahnen zu verſtehen ,

imm

auf welche das Bahnpolizeireglement für die Eiſenbahnen Deutſch⸗
lands vom 30. N ber

5
( Reichsgeſetzblatt S. 289 ) und die

Bahnordnung für deutſche ibahnen untergeordneter Bedeutung
vom 12. Juni 1878 ( Geſ . u. V. ⸗Bl . S. 95 ) Anwendung finden .
Es find jene beſonderen geſetzlichen Beſtimmungen über das Bauen
längs der Eiſenbahnen jedoch nur inſoweit maßgebend , als ein ſelbſt⸗
ſtändiger Bahnkörper vorhanden iſt . Soweit Eiſenbahnen auf öffent⸗
lichen Wegen angelegt ſind , kommen auch hier nur die Vorſchriften
des § 31 des Straßengeſetzes ( Seite und der Artikel 7, 11 und5

ßengeſetzes ( Seite 5, 8, und 81) hinfichtlich der bei Er⸗
nungen in Betracht .

Handelt es ſich um die Geſtattung von Ausnahmen von den Vor⸗
ſchriften des Artikel 16 des Ortsſtraßengeſetzes auf Grund des letzten
Abſatzes dieſer Beſtimmung und ſtehen Eiſenbahnen in Frage , die
nicht unter der Verwaltung der Generaldirek der Gr . Staats⸗
eiſenbahnen betrieben werden , ſo hat das in § 50 der Landes⸗Bau⸗
Verordnung vom 5. Mai 1869 ( Seite 42) vorgeſchriebene Benehmen
Seitens der Bahnpolizeibehörde nicht mit der Großh . Generaldirekt

E2

tion ,
ſondern mit der betreffenden Betriebsleitung ſtattzufinden , welcher
ein Rekursrecht nach dem allgemeinen Grundſatze des § 28 der landes⸗
herrlichen Verordnung vom 31. Auguſt 1884 , betreffend das Ver⸗
fahren zin Verwaltungsſachen , zuſteht . Erlaß des Miniſteriums des
Innern vom 28. Dezember 1891 Nr . 31078 .

6*³*
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ſollen , muß die Entfernung mindeſtens 50 Fuß ( 15 Meter )
betragen .

In beſonderen Fällen , welche keine Gefahr für die

Eiſenbahn und deren Betrieb beſorgen laſſen , können Aus⸗

nahmen von dieſen Vorſchriften geſtattet werden . ! )

e. Bauten in der Nähe von Friedhöfen .

Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 20 . Juli 1882 , die Begräbnißplätze und die

Beerdigungen betr .

(Geſetz⸗ und Verordnu latt Seite 202 . )

§ 2. Die Begräbnißplätze ſind in einer Entfernung
von mindeſtens 100 Metern von den äußerſten Wohngebäu⸗
den der Ortſchaften anzulegen . Bei Bemeſſung der Entfernung
iſt auf die vorausſichtliche Ausdehnung der Ortſchaften Rück⸗
ſicht zu nehmen .

Bei der Wahl des Begräbnißplatzes iſt einem Boden
aus Sand oder Kies der Vorzug zu geben ; er ſoll keiner

Ueberſchwemmung ausgeſetzt und ſo trocken ſein , daß er zu
jeder Jahreszeit bis zu einer Tiefe von 2 Metern ausge⸗
graben werden kann , ohne daß man auf Waſſer ſtößt .

Nöthigenfalls iſt der Boden aufzufüllen oder zu ent⸗
wäſſern . Das von oder unter dem Begräbnißplatze abfließende
Waſſer ſoll ſeine Richtung nicht gegen Ortſchaften oder
Brunnen nehmen .

§ 3. Neue Wohngebäude dürfen in der nächſten Nähe
des Begräbnißplatzes nicht errichtet werden . Nähere Beſtim⸗
mungen hierüber , ſowie über die Errichtung von Brunnen
in der Nähe von Friedhöfen bleiben ortspolizeilichen Vor⸗
ſchriften überlaſſen .

5 50 der Landesbauverordnung
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Velondere Norſchriſten mit Nückſichl auf die Be⸗
ſtimmungen des Gebäudes .

a. Gewerbliche Anlagen im Allgemeinen .

Reichsgewerbeordnung .

( Faſſung der Novelle vom 1. Juni 1891 . )

§ 120 a. Die Gewerbeunternehmer ſind verflichtet , die
Arbeitsräume , Betriebsvorrichtungen , Maſchinen und Geräth⸗
ſchaften ſo einzurichten und zu unterhalten und den Betrieb
ſo zu regeln , daß die Arbeiter gegen Gefahren für Leben
und Geſundheit ſoweit geſchützt ſind , wie es die Natur des
Betriebes geſtattet . ! )

Insbeſondere iſt für genügendes Licht , ausreichenden
Luftraum und Luftwechſel , Beſeitigung des bei dem Betriebe
entſtehenden Staubes , der dabei entwickelten Dünſte und
Gaſe , ſowie der dabei entſtehenden Abfälle Sorge zu tragen .

Ebenſo ſind diejenigen Vorrichtungen herzuſtellen , welche
zum Schutze der Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit
Maſchinen oder Maſchinentheilen oder gegen andere in der
Natur der Betriebsſtätte oder des Betriebes liegende Ge⸗
fahren , namentlich auch gegen die Gefahren , welche aus
Fabrikbränden 2) erwachſen können , erforderlich ſind .

Endlich ſind diejenigen Vorſchriften über die Ordnungdes Betriebes und das Verhalten der Arbeiter zu erlaſſen ,
welche zur Sicherung eines gefahrloſen Betriebes erforder⸗
lich ſind .

8 120 b. Die Gewerbeunternehmer ſind verpflichtet ,
diejenigen Einrichtungen zu treffen und zu unterhalten und
diejenigen Vorſchriften über das Verhalten der Arbeiter im

9 Strafbeſtimmungen Sie
) Es iſt namentlich darauf hinzuwirken , daß den Arbeitern

mehrere Ausgänge aus den Arbeitsräumen ins Freie zu Gebote ſtehen ,daß die Fenſter die erforderliche Größe beſitzen , um im Falle einer
Feuersbrunſt als Ausweg benutzt werden zu können , ſowie daß Thürenund Fenſter nach außen hin aufſchlagen . Erlaß des Miniſteriumsdes Innern vom 29. Januar 1889 Nr . 1435 . Vergl . auch die §88 4und 18 der Landesbauverordnung ( S. 14 und 219
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Betriebe zu erlaſſen , welche erforderlich ſind , um die Auf⸗

rechterhaltung der guten Sitten und des Anſtandes zu ſichern .

Insbefondere muß , ſoweit es die Natur des Betriebes
zuläßt , bei der Arbeit die Trennung der Geſchlechter durch⸗

geführt werden , ſofern nicht die Aufrechterhaltung der guten

Sitten und des Anſtandes durch die Einrichtung des Betrie⸗

bes ohnehin geſichert iſt .

In Anlagen , deren Betrieb es mit ſich bringt , daß

die Arbeiter ſich umkleiden und nach der Arbeit ſich reinigen ,
müſſen ausreichende , nach Geſchlechtern getrennte Ankleide⸗

und Waſchräume vorhanden ſein .
Die Bedürfnißanſtalten müſſen ſo eingerichtet ſein , daß

ſie für die Zahl der Arbeiter ausreichen , daß den An⸗

forderungender Geſundheitspflege entſprochen wird und daß

ihre Benutzung ohne Verletzung von Sitte und Anſtand er⸗

folgen kann .

§ 120c . Gewerbeunternehmer , welche Arbeiter unter

achtzehn Jahren beſchäftigen , ſind verpflichtet , bei der Ein⸗

richtung der Betriebsſtätte und bei der Regelung des Be⸗
triebes diejenigen beſonderen Rückſichten auf Geſundheit und

Sittlichkeit zu nehmen , welche durch das Alter dieſer Arbeiter

geboten ſind .

gS8 120 d . Die zuſtändigen Polizeibehörden ſind befugt,
im Wege der Verfügung für einzelne Anlagen die Ausführung

derjenigen Maßnahmen anzuordnen , welche zur Durchführung
der in §8 120 a bis 120c enthaltenen Grundſätze erforder⸗
lich und nach der Beſchaffenheit der Anlagen ausführbar er⸗

ſcheinen . Sie können anordnen , daß den Arbeitern zur Ein⸗

nahme von Mahlzeiten außerhalb der Arbeitsräume ange⸗

meſſene , in der kalten Jahreszeit geheizte Räume unentgelt⸗
lich zur Verfügung geſtellt werden .

Soweit die angeordneten Maßregeln nicht die Beſeiti⸗
gung einer dringenden , das Leben oder die Geſundheit be⸗

drohenden Gefahr bezwecken , muß für die Ausführung eine

angemeſſene Friſt gelaſſen werden .
Den bei Erlaß dieſes Geſetzes bereits beſtehenden An⸗

lagen gegenüber können , ſolange nicht eine Erweiterung oder
ein Umbau eintritt , nur Anforderungen geſtellt werden , welche
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zur Beſeitigung erheblicher , das Leben , die Geſundheit oder

die Sittlichkeit der Arbeiter gefährdender Mißſtände erfor⸗

derlich oder ohne unverhältnißmäßige Aufwendungen ausführ⸗
bar erſcheinen .

Gegen die Verfügung der Polizeibehörde ſteht dem Ge⸗

werbeunternehmer binnen zwei Wochen die Beſchwerde an

die höhere Verwaltungsbehörde zu. Gegen die Entſcheidung
der höheren Verwaltungsbehörde iſt binnen vier Wochen die

Beſchwerde an die Zentralbehörde zuläſſig ; dieſe entſcheidet

endgültig . Widerſpricht die Verfügung den von der zuſtän⸗

digen Berufsgenoſſenſchaft erlaſſenen Vorſchriften zur Ver⸗
hütung von Unfällen , ſo iſt zur Einlegung der vorſtehend

bezeichneten Rechtsmittel binnen der dem Gewerbeunternehmer

zuſtehenden Friſt auch der Vorſtand der Berufsgenoſſenſchaft
befugt .

§ 120 e. Durch Beſchluß des Bundesraths können

Vorſchriften darüber erlaſſen werden , welchen Anforderungen
in beſtimmten Arten von Anlagen zur Durchführung der in

den § § 120 4 —120c enthaltenen Grundſätze zu genügen iſt .

Soweit ſolche Vorſchriften durch Beſchluß des Bundes⸗

raths nicht erlaſſen ſind , können dieſelben durch Anordnung

der Landescentralbehörden oder durch Polizeiverordnungen der

zum Erlaß ſolcher berechtigten Behörden erlaſſen werden . Vor

dem Erlaß ſolcher Anordnungen und Polizeiverordnungen iſt

den Vorſtänden der betheiligten Berufsgenoſſenſchaften oder

Berufsgenoſſenſchafts - Sectionen Gelegenheit zu einer gutacht⸗

lichen Aeußerung zu geben .

2. Badiſche Vollzugsverordnung hiezu vom 24 .

März 1892 .

( Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 39. )

§ 139 . Polizeiliche Verfügungen zum Schutz
von Leben , Geſundheit und Sittlichkeit der

Arbeiter . ) Die Aufſicht über die Erfüllung der nach §S 120 a

bis 120d der Gewerbeordnung den Gewerbeunternehmern

obliegenden Verpflichtungen wird durch die Bezirksämter , die
Fabrikinſpektion und , ſoweit der Schutz der Geſundheit in

Frage ſteht , auch durch die Bezirksärzte ausgeübt .
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Die Bezirksämter ſind insbeſondere zuſtändig , als

Polizeibehörden die in §S 120 d der Gewerbeordnung be⸗

zeichneten Verfügungen zu erlaſſen .
Solche Verfügungen ſollen vom Bezirksamt nur auf

Antrag oder nach Anhörung der Fabrikinſpektion erlaſſen
werden . Vor Erlaſſung der Verfügung iſt in allen wich⸗
tigeren Fällen , insbeſondere dann , wenn es ſich um einen

erheblichen Koſtenaufwand handelt , oder wenn die durchzu⸗
führenden Maßnahmen nicht ſchon allgemein vorgeſchrieben
ſind oder der bei ähnlichen Anlagen beobachteten Uebung
entſprechen , der Gewerbeunternehmer , ferner ſoweit der Schutz
der Geſundheit in Frage ſteht , auch der Bezirksarzt und
hinſichtlich der baulichen Einrichtungen der für den Ort oder
den Bezirk beſtellte Bauſachverſtändige zu hören . Auch iſt
in den geeigneten Fällen den in dem betreffenden Betriebe
beſchäftigten Arbeitern oder dem Arbeiterausſchuſſe Gelegen⸗
heit zur Aeußerung zu geben . Zur Aufklärung der über die

Art und den Umfang der zu treffenden Einrichtungen be⸗
ſtehenden Meinungsverſchiedenheiten kann vom Bezirksamt
auch das Gutachten anderer Sachverſtändiger eingeholt wer⸗
den ; vor deren Beſtellung iſt der Gewerbsunternehmer zu hören .

Zur Entſcheidung der gegen die Verfügung der Poli⸗
zeibehörde erhobenen Beſchwerde ( § 120 d Abſatz 4 der Ge⸗
werbeordnung ) iſt der Bezirksrath als höhere Verwaltungs⸗
behörde zuſtändig ; die Beſchwerde iſt nach den für die Ein⸗

legung des Rekurſes geltenden landesrechtlichen Vorſchriften
binnen zwei Wochen ſeit Zuſtellung der Verfügung beim

Bezirksamt anzuzeigen und auszuführen .
Die Beſchwerdeentſcheidung der Zentralbehörde G 120 d

Abſatz 4 der Gewerbeordnung ) erfolgt durch das Miniſterium
des Innern .

Die in § 147 Abſ . 4 der Gewerbeordnung ) vorge⸗
ſehenen Anordnungen der Polizeibehörde erfolgen durch das
Bezirksamt nach Anhörung der Fabrikinſpektion .

§ 140 . ( Allgemeine Vorſchriften über die

zum Schutze von Leben , Geſundheit und Sitt⸗
lichkeit zuſtellenden Anforderungen . ) Die im § 120e

) Seite 141 .
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Abſatz 2 der Gewerbeordnung bezeichneten Vorſchriften über
die für beſtimmte Arten von Anlagen zum Schutze von
Leben , Geſundheit und Sittlichkeit der Arbeiter zu ſtellenden
Anforderungen können durch das Miniſterium des Innern
und , ſoweit es ſich um die Verhütung von Unfällen handelt ,
nach § 108 Ziffer 5 des Polizeiſtrafgeſetzbuches 1) auch durch
bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen werden .

Ehe der Entwurf einer hiernach zu erlaſſenden bezirks⸗
oder ortspolizeilichen Vorſchrift nach § 120 e Abſatz 2 Ge⸗
werbeordnung dem Vorſtande der Berufsgenoſſenſchaft oder
der Sektion mitgetheilt wird , iſt darüber eine Aeußerung
der Fabrikinſpektion einzuholen und der Entwurf dem Mini⸗
ſterium des Innern zur Kenntnißnahme vorzulegen .

§ 141 . ( Baupläne für Fabriken und Werkſtät⸗
ten . ) Iſt beabſichtigt , eine Fabrik zu erbauen oder weſent⸗
liche bauliche Aenderungen an einer Fabrik vorzunehmen , ſo
hat das Bezirksamt ein Exemplar der zum Zwecke der Bau⸗
genehmigung oder Bauanzeige eingereichten Pläne vor Er⸗
theilung der Genehmigung bezw. vor Beginn des Baues der
Fabrikinſpektion zur Aeußerung darüber mitzutheilen, ?) ob die
beabſichtigten Einrichtungen den nach §§ 120 a bis 120d
der Gewerbeordnung an die Gewerbeunternehmer zum Schutz
von Leben , Geſundheit und Sittlichkeit der Arbeiter zu
ſtellenden Anforderungen entſprechen , und welche Auflagen in
dieſer Hinſicht etwa nöthig ſind .

Die Pläne und Beſchreibungen derartiger Fabriken
ſind in einer Weiſe zu fertigen , welche ein Urtheil über die
zum Schutze von Leben , Geſundheit und Sittlichkeit der
Arbeiter beabſichtigten Einrichtungen , insbeſondere der Auf⸗
ſtellung der Maſchinen und Kraftuͤbertragungen , der Vorrich⸗
tungen für Lufterneuerung und Staubbeſeitigung, thunlich macht .

Dieſe Vorſchriften ſind auch dann maßgebend , wenn
die Neuerrichtung oder weſentliche Aenderung einer Werkſtätte
in Frage ſteht , in der durch elementare Kraft bewegte Trieb⸗
werke nicht blos vorübergehend zur Verwendung kommen
G 154 Abſatz 3 der Gewerbeordnung ) .

1) Seite 137 .
2) Vgl . auch Anm . 2) Seite 42.
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90 Cigarrenfabriken .

b. Insbeſondere Anſlalten zur Berſtellung von Cignurren .

Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 9. Mai

1888 , betr die Einrichtung und den Betrieb der zur

Aufertigung von Cigarren beſtimmten Anlagen . “ )

( Reichsgeſetzblatt Seite 172. )

ν 1. Die nachſtehenden Vorſchriften finden Anwendung

auf alle Anlagen , in welchen zur Herſtellung von Cigarren

erforderliche Verrichtungen vorgenommen werden , ſofern in

den Anlagen Perſonen beſchäftigt werden , welche nicht zu

den Familiengliedern des Unternehmers gehören . )
§ 2. Das Abrippen des Tabaks , die Anfertigung und

das Sortiren der Cigarren darf in Räumen , deren Fuß⸗
boden 0,5 Meter unter dem Straßenniveau liegt , überhaupt

nicht und in Räumen , welche unter dem Dache liegen , nur

dann vorgenommen werden , wenn das Dach mit Verſchalung

verſehen iſt .
Die Arbeitsräume , in welchen die bezeichneten Verrich⸗

tungen vorgenommen werden , dürfen weder als Wohn: ,

Schlaf⸗, Koch⸗ oder Vorrathsräume , noch als Trockenräume

benützt werden . Die Zugänge zu benachbarten Räumen dieſer

Art müſſen mit verſchließbaren Thüren verſehen ſein , welche

während der Arbeitszeit geſchloſſen ſein müſſen .

§ 3. Die Arbeitsräume ( § 2) müſſen mindeſtens drei

Meter hoch und mit Fenſtern verſehen ſein , welche nach Zahl
und Größe ausreichen , um für alle Arbeitsſtellen hinreichen⸗

des Licht zu gewähren . Die Fenſter müſſen ſo eingerichtet
ſein , daß ſie wenigſtens für die Hälfte ihres Flächenraums
geöffnet werden können .

N

8 4 . Die Arbeitsräume müſſen mit einem feſten und dichten
Fußboden verſehen ſein .

§ 5. Die Zahl der in jedem Arbeitsraum beſchäftigten

treffen 8 B. de denenenee Bekanntmachung be⸗

Anf alten zun Herſtellung von Cigarren .
) DieVorſchrif gelten alſo nicht allein für eigentliche Ci

garrenfabriken, ſondern auch für die Hausinduſtrie , wenn dabei an⸗
dere Perſonen als die Familienglieder des Unternehmers beſchäftigt find.
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Perſonen muß ſo bemeſſen ſein , daß auf jede derſelben
mindeſtens 7 Kubikmeter Luftraum entfallen . “)

§ 6. In den Arbeitsräumen dürfen Vorräthe von Ta⸗

bak und Halbfabrikaten nur in der für die Tagesarbeit er⸗

forderlichen Menge und nur die im Laufe des Tages an⸗

gefertigten Cigarren vorhanden ſein . Alles weitere Lagern
von Tabak und Halbfabrikaten , ſowie das Trocknen von

Tabak , Abfällen und Wickeln in den Arbeitsräumen auch
außerhalb der Arbeitszeit iſt unterſagt .

§ 10 . Auf Antrag des Unternehmers können Abweich⸗

ungen von den Vorſchriften der § S 3, 5 und 7 durch die

höhere Verwaltungsbehörde 2) zugelaſſen werden , wenn die

Arbeitsräume mit einer ausreichenden Ventilationseinrichtung
verſehen ſind . ?)

Desgleichen kann auf Antrag des Unternehmers durch die

höhere Verwaltungsbehörde eine geringere als die im § 8 vor⸗

geſchriebene Höhe für ſolche Arbeitsräume zugelaſſen werden ,
in welchen den Arbeitern ein größerer als der im § 5 vor⸗

geſchriebene Luftraum gewährt wird .

§ 11 . Die Beſchäftigung von Arbeiterinnen und jugend⸗

lichen Arbeitern iſt nur geſtattet , wenn die nachſtehenden Vor⸗

ſchriften beobachtet werden :

2. Für männliche und weibliche Arbeiter müſſen getrennte
Aborte mit beſonderen Eingängen und , ſofern vor Be⸗

ginn und nach Beendigung der Arbeit ein Wechſeln der

Kleider ſtattfindet , getrennte Aus⸗ und Ankleideräume

vorhanden ſein .

§ 13 . Die vorſtehenden Beſtimmungen treten für neu

errichtete Anlagen ſofort in Kraft .

) Bei der Berechnung ſind für Tiſche , Stühle u. dgl . keine Ab⸗
züge , für Fenſter⸗ und Thürniſchen keine Zuſchläge zu machen . Erl .
des Min . d. J . vom 18. Mai 1888 Nr . 8993 . 5

2) In Baden vom Bezirksamt nach Anhörung der Fabrik⸗

iuſpetion . Verordnung des Innern vom 18. Mai 1888 ( Geſ . ⸗Bl.
S. 254) .

) Bezüglich des erforderlichen Luftraumes ( § 5) kann in der

Regel auf nicht weniger als 5 Kubikmeter für jede beſchäftigte Per⸗
ſon herabgegangen werden . M. d. J . vom 18. Mai 1888 Nr . 8993 .
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Für Anlagen , welche zur Zeit des Erlaſſes dieſer Be⸗
ſtimmungen bereits im Betriebe ſtehen , treten die Vorſchriften
der §8§ 2 —6 und 11 mit Ablauf eines Jahres ) , alle übrigen
Vorſchriften mit Ablauf dreier Monate 2) nach dem Erlaſſe
desſelben in Kraft .

Für die erſten fünf Jahre nach dem Erlaſſe dieſer Be⸗
ſtimmungen können Abweichungen von den Vorſchriften der
§§ 2 —6 für Anlagen , welche zur Zeit des Erlaſſes bereits
im Betriebe waren , von den Landeszentralbehördens ) geſtattet
werden .

e. Schädliche , gefährliche , beläſtigende Anlagen .
1. Reichsgewerbeordnung .

§ 16 . Zur Errichtung von Anlagen , welche durch die
örtliche Lage oder die Beſchaffenheit der Betriebsſtätte für
die Beſitzer oder Bewohner der benachbarten Grundſtücke
oder für das Publikum überhaupt erhebliche Nachtheile , Ge⸗
fahren oder Beläſtigungen herbeiführen können , iſt die Ge⸗
nehmigung der nach den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde
erforderlich .

Es gehören dahin :
Schießpulverfabriken , Anlagen zur Feuerwerkerei

und zur Bereitung von Zündſtoffen aller Art ) , Gas⸗
bereitungs⸗ und Gasbewahrungsanſtalten , Anſtalten
zur Deſtillation von Erdöl , Anlagen zur Bereitung
von Braunkohlentheer , Steinkohlentheer und Coaks ,
ſofern ſie außerhalb der Gewinnungsorte des Mate⸗
rials errichtet werden , Glas - und Rußhütten , Kalk⸗,
Ziegel « und Gypsöfen, ?) Anlagen zur Gewinnung
roher Metalle , Röſtöfen , Metallgießereien , ſofern ſie
nicht bloße Tiegelgießereien ſind , Hammerwerke , che⸗

J Alſo am 9. Mai 1889 .
2) Alſo am 9. Auguſt 1888 .
) In Baden vom Miniſterium des Innern auf die nach An⸗

hörung der Fabrikinſpektion vom Bezirksamt zu erſtattende Vorlage .Verordnung des Minifteriums des Inner 5. Mai5 Rinif 2 önnern vom 18. Mai 1888 (Geſ.Bl . S. 250, . i

JVgl . hiezu auch Abſchnitt II . der zweiten Abtheil ieſesBuches ( O. 1589.
0 0 er zweiten Abtheilung dieſes

Darunter fallen auch Thonwaarenbrennöfen und Cementfabriken .



Schädliche ꝛc. Anlagen . 93

1
miſche Fabriken aller Art , Schnellbleichen , Firnißſiede⸗d Lede reien , Stärkefabriken , mit Ausnahme der Fabriken zur
Bereitung von Kartoffelſtärke , Stärkeſyrupsfabriken ,
Wachstuch⸗ , Darmſaiten - , Dachpappen⸗ und Dachfilz⸗
fabriken , Leim⸗, Thran⸗ und Seifenſiedereien , Kno⸗

chenbrennereien , Knochendarren , Knochenkochereien und

Vurſt Knochenbleichen , Zubereitungsanſtalten für Thierhaare , 1
àErliſe Talgſchmelzen , Schlächtereien ) , Gerbereien , Abdecke⸗ 1
chötde reien , Poudretten - und Düngpulverfabriken , Stauan⸗

lagen für Waſſertriebwerke (§S 23) , Hopfen⸗Schwefel⸗
de Aulagn dörren , Asphaltkochereien und Pechſiedereien , ſoweit ſie

außerhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet
werden , Strohpapierſtofffabriken , Darmzubereitungs⸗
anſtalten , Fabriken , in welchen Dampfkeſſel oder andere 1
Blechgefäße durch Vernieten hergeſtellt werden , Kali⸗

fabriken und Anſtalten zum Imprägnieren von erhitz⸗
ten Theerölen , Kunſtwollefabriken , Anlagen zur Her⸗

ſtellung von Celluloid und Degrasfabriken , ferner die
1

Fabriken , in welchen Röhren aus Blech durch Ver —

nieten hergeſtellt werden , Anlagen zur Erbauung
eiſerner Schiffe , zur Herſtellung eiſerner Brücken oder

10 ſonſtiger eiſerner Baukonſtruktionen , Anlagen zur De⸗

ſtillation oder zur Verarbeitung von Theer und von

Theerwaſſer , Anlagen , in welchen aus Holz oder ähn⸗
lichem Faſermaterial auf chemiſchem Wege Papierſtoff

335 hergeſtellt wird ( Celluloſefabriken ) , die Anlagen , in

1 55 welchen Albuminpapier hergeſtellt wird , Anſtalten zum
60

Trocknen und Einſalzen ungegerbter Thierfelle , ſowie
Verbleiungs⸗ , Verzinnungs⸗ und Verzinkungsanſtalten .

Das vorſtehende Verzeichniß kann , je nach Eintritt oder

Wegfall der im Eingang gedachten Vorausſetzung , durch Be⸗

ſchluß des Bundesraths , vorbehaltlich der Genehmigung des

nächſtfolgenden Reichstags , abgeändert werden .

§ 23 . Bei den Stauanlagen für Waſſertriebwerke ſind
außer den Beſtimmungen der §8 17 bis 22 die dafür be⸗

ſtehenden landesgeſetzlichen Vorſchriften ?2) anzuwenden .

) Siehe hierüber Seite 103 . 13
2) Siehe unten Seite 130 .
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Der Landesgeſetzgebung bleibt vorbehalten , für ſolche
Orte , in welchen öffentliche Schlachthäuſer in genügendem Um⸗

fange vorhanden ſind oder errichtet werden , die fernere Be⸗

nutzung beſtehender und die Anlage neuer Privatſchlächtereien
zu unterſagen . “)

Der Landesgeſetzgebung bleibt ferner vorbehalten , zu

verfügen , inwieweit durch Ortsſtatuten darüber Beſtimmung
getroffen werden kann , daß einzelne Ortstheile vorzugsweiſe
zu Anlagen der im § 16 erwähnten Art zu beſtimmen , in

anderen Ortstheilen aber dergleichen Anlagen entweder gar

nicht , oder nur unter beſonderen Beſchränkungen zuzulaſſen
ſind . )

§ 25 . Die Genehmigung zu einer der in den §8 16

110
245 ) bezeichneten Anlagen bleibt ſo lange in Kraft ,

s keine Aenderung in der Lage oder Beſchaffenheit der Be⸗
te vorgenommen wird und bedarf unter dieſer Vor⸗

ausſetzung auch dann , wenn die Anlage an einen neuen
Erwerber übergeht , einer nicht . Sobald aber
eine Veränderung der Betriebsſtätte vorgenommen wird , iſt
dazu die der zuſtändigen Behörde nach Maß⸗
gabe der 88 17 bis 23 h einſchließlich , bezw. des § 24250 ndig . Eine gleiche Genehmigung iſt erforderlichbei

weſentlichen Veranderungen in dem Betriebe einer der im

§ 16 genannten Anlagen . Die zuſtändige Behörde kann

auf Antrag des Unternehmers von der Bekanntmachung
G 17) Abſtand nehmen , wenn ſie die Ueberzeugung gewinnt ,

daß
die beabſichtole Veränderung für die Beſitzer oder

Bewohner benachbarter Grundſtücke oder das Publikum über⸗
haupt neue oder größere Nachtheile , Gefahren oder Beläſti⸗

gungen , als mit der vorhandenen Anlage verbunden ſind ,
nicht herbeiführen werde .

) Geſchi eht in Baden auf dem Wege ortspolizeilicher Vorſchrift
zlizeiſtrafgeſetzbuc

iſt in Wden geſchehen, ſiehe unter 2 Seite 95.
betrifft die Dampfkeſſ ſel, ſiehe Seite 106 .

bierher Gehörige aus dieſen Paragraphen iſt in der
e 95 abgedruckten Vollzugsverordnung wiedergegeben .unter 3 Se0
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Dieſe Beſtimmungen finden auch auf gewerbliche An⸗

lagen ( §8 16 und 24 ) Anwendung , welche bereits vor

Erlaß dieſes Geſetzes beſtanden haben .
§ 26 . Soweit die beſtehenden Rechte zur Abwehr be⸗

nachtheiligender Einwirkungen , welche von einem Grundſtück

aus auf ein benachbartes Grundſtück geübt werden , dem

Eigenthümer oder Beſitzer des letzteren eine Privatklage ge⸗

währen , kann dieſe Klage einer mit obrigkeitlicher Genehmi⸗

gung errichteten gewerblichen Anlage gegenüber niemals auf

Einſtellung des Gewerbebetriebes , ſondern nur auf Herſtellung
von Einrichtungen , welche die benachtheiligende Einwirkung
ausſchließen , oder , wo ſolche Einrichtungen unthunlich oder

mit einem gehörigen Betriebe des Gewerbes unvereinbar ſind ,

auf Schadloshaltung gerichtet werden .

2 Landesgeſetz vom 21 . Dezember 1871 , die Ein⸗

führung der deutſchen Gewerbeordnung im Groß⸗
herzogthum Baden betr .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 423) .

Art . 3. Durch Ortsſtatuten ( Deutſche Gewerbeordnung

§§ 23 und 142 ) kann Beſtimmung darüber getroffen wer⸗

den , daß und in wie weit einzelne Ortstheile vorzugsweiſe

zu Anlagen der im § 16 der Deutſchen Gewerbeordnung

erwähnten Art zu beſtimmen , in anderen Ortstheilen aber

dergleichen Anlagen entweder gar nicht oder nur unter be⸗

ſonderen Beſchränkungen zuzulaſſen ſind .

3 . Badiſche Vollzugsverordnung zur Reichs⸗

gewerbeordnung vom 23 . Dezember 1883 .

( Seſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 357. )

II . A. 1. Die Errichtung und Aenderung ſchädlicher , ge⸗

fährlicher und beläſtigender Gewerbsanlagen .

§ 10 . ( Stellung des Antrages . ) Wer eine in

§ 16 der Gewerbeordnung oder in den Ergänzungsbeſtim⸗
mungen zu dieſem Paragraphen bezeichnete Anlage errichten
oder eine weſentliche Veränderung einer ſolchen Anlage im

1) Seite 106.
99
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Sinne des § 25 der Gewerbeordnung vornehmen will , hat
den Antrag auf Genehmigung bei dem Bezirksamte , in deſſen
Bezirk das Unternehmen ganz oder zum größeren Theile
ausgeführt werden ſoll , anzubringen .

Aus dem Antrage muß der vollſtändige Name , der
Stand und Wohnſitz des Unternehmers erſichtlich ſein .

Dem Antrag ſind eine Beſchreibung , eine Situations⸗
zeichnung und der Bauplan der Anlage in doppelter , voll⸗
ſtändig übereinſtimmender Ausfertigung beizufügen .

§ 11 . ( Beizufügende Nachweiſungen ) Die dem
Antrage beigefügten Nachweiſungen ſollen , ſoweit es zur Er⸗
läuterung des beabſichtigten Unternehmens erforderlich iſt ,
folgende Punkte klarlegen :

1. die Größe des Grundſtücks , auf welchem die Anlage
errichtet werden ſoll , die Bezeichnung , wel che dasſelbe
im Grundbuch , beziehungsweiſe eventuell im Lagerbuch
führt und den etwaigen beſonderen Namen des Grund⸗
ſtücks , beziehungsweiſe des Gewanns ;

2. in gleicher Weiſe die Bezeichnung der Grundſtücke , Ge⸗
bäude und Anlagen , welche an das für den Betrieb in
Ausſicht genommene Grundſtück angrenzen , zutreffenden
Falls auch die Bezeichnung der entfernter gelegenen
Grundſtücke , Gebäude und Anlagen , auf welche der
Betrieb vorausſichtlich Einwirkungen ausüben kann ,
und die Namen der Eigenthümer ;

3. die Entfernung , in welcher die zum Betriebe beſtimmten
Gebäude und Einrichtungen von der Grenze der be⸗
nachbarten Grundſtücke und von den darauf befindlichen
Gebäuden und Anlagen , ſowie eventuell von den etwa
in der Nähe befindlichen öffentlichen Wegen , Eiſenbahn⸗
linien , fließenden Gewäſſern und Waldungen zu liegen
kommen ſollen ;

4. die Höhe, Bau⸗ und Benützungsart der benachbarten
Gebäude , ſofern zu der Betriebsſtätte Feuerungsanlagen
gehören ;

5. die Lage, Ausdehnung und Bauart der Betriebsſtätte ,
die Beſtimmung der einzelnen Räume und deren Ein⸗
richtung , ſoweit ſie nicht beweglich iſt ;
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6. den Gegenſtand der Fabrikation , ſoweit dieſe inner⸗
halb der Betriebsſtätte erfolgt , die ungefähre Ausdeh⸗
nung , ſowie die Art und den Gang des Betriebs unter
Angabe der hauptſächlich zu verwendenden Maſchinen
und unter Berückſichtigung der zum Schutze der Arbeiter
gegen Gefahr für Leben und Geſundheit beabſichtigten
Vorkehrungen ;

7. die bei der Fabrikation entſtehenden Abgänge , wobei
möglichſt genau die darin enthaltenen Stoffe , die täglich
ſich ergebende Menge und die beabſichtigte Art der
Verwerthung , Ablagerung , Ableitung oder ſonſtigen
Beſeitigung zu bezeichnen iſt .

§ 12 . ( Form der Nachweiſungen . ) Die Pläne ,
Zeichnungen und Vervielfältigungen derſelben ſind durch ge⸗
hörig dazu befähigte Perſonen auf dauerhaftem Material
zu fertigen . Aus denſelben ſoll der ſeitherige Zuſtand und
die beabſichtigte Herſtellung unterſcheidbar zu entnehmen ſein ;
ſie ſind in einem zur Beurtheilung der obwaltenden Ver⸗
hältniſſe geeigneten Maßſtabe zu fertigen , welcher auf dem
Plan , beziehungsweiſe der Zeichnung anzugeben iſt .

Dabei ſind die hinſichtlich der Darſtellungsweiſe in
Bauſachen von den örtlichen Bauordnungen geſtellten An⸗
forderungen , beziehungsweiſe eventuell die in dieſer Hinſicht
im Baugewerbe beſtehenden Uebungen zu beachten .

Ausnahmsweiſe kann in minder wichtigen Fällen hin⸗
ſichtlich der Duplikate die Vorlage auf Pauspapier geſtattet
werden .

Pläne und Zeichnungen ſollen ſowohl vom Unternehmer ,
als vom Fertiger unterzeichnet und mit Datum verſehen ſein .
Wenigſtens ein Exemplar derſelben iſt in einem zur Ver⸗
einigung mit den Akten geeigneten Formate ( in Blättern oder
in Heften von 33 om Höhe und 21 cm Breite ) vorzulegen .

§ 13 . ( Baupolizeiliche Vorlage . ) Sollen bei
Errichtung oder Aenderung einer ſolchen Gewerbsanlage Bau⸗
herſtellungen vorgenommen werden , welche nach den bezüg⸗
lichen Beſtimmungen ( §§ 50 ff. der Baupolizeiverordnung

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 7



98 Schädliche ꝛc. Anlagen .

vom 5. Mai 1869 ) 1) behufs der Genehmigung oder Prüfung

zur Kenntniß der Baupolizeibehörde gebracht werden müſſen ,

ſo iſt in der Regel mit dem Antrage auf gewerbepolizeiliche
Genehmigung auch die in baupolizeilicher Hinſicht erforder⸗

liche Vorlage zu verbinden , wobei auf die gemäß § 11 dieſer

Verordnung vorgelegten Pläne und Zeichnungen Bezug ge⸗

nommen werden kann , ſoweit dieſelben auch in baupolizei⸗

licher Hinſicht genügenden Aufſchluß geben .

Ueber die in baupolizeilicher Hinſicht gemachte Vorlage

iſt gemäß 8§8§ 502) ff. der Baupolizeiverordnung durch Ver⸗

mittelung der Ortspolizeibehörde die Baukommiſſion und in

wichtigeren Fällen die Bezirksbauinſpektion zu hören .

§ 14 . ( Waſſerpolizeiliche Vorlage . ) Wenn
mit dem beabſichtigten Unternehmen die Herſtellung oder

Anderung einer Stauanlage oder eines Triebwerkss ( 88 16

und 28 der Gewerbeordnung und Artikel 23 , Ziffer 2 des

Geſetzes vom 25 . Auguſt 1876 über die Benützung und In⸗

ſtandhaltung der Gewäſſer ) s ) oder die Benützung des Waſſers

zur Einleitung fremder Stoffe , durch welche die Eigenſchaften
des Waſſers geändert oder die Fiſche beſchädigt werden können

Artikel 23 , Ziffer 1 des Geſetzes vom 25 . Auguſt 1876 und

Artikel 4 des Geſetzes vom 3. März 1870 über die Aus⸗

übung und den Schutz der Fiſcherei ! ! ) , verbunden werden

ſoll , ſo iſt gleichzeitig der Antrag auf waſſerpolizeiliche Ge⸗

nehmigung unter Anſchluß der zur Beurtheilung der bezüg⸗
lichen Verhältniſſe dienenden Nachweiſungen ( §8 2 ff. der

Vollzugsverordnung vom 24 . Dezember 1876 zum Waſſer⸗

geſetze ) zu ſtellen . Das Bezirksamt hat dafür zu ſorgen ,
daß das vorbereitende Verfahren hinſichtlich dieſer Anträge ,

namentlich was die Bekanntmachung und die Aufforderung
der Betheiligten angeht , ſoweit thunlich mit dem bezüglich
der gewerbepolizeilichen Genehmigung zu pflegenden Ver⸗
fahren verbunden werde .

Y) jetzt § 51 : Seite 43.

) jetzt § 51 Seite 43.
3) Siehe Seite 130.
5) Seite 133 .
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§ 15 . ( Vorläufige Prüfung des Antrags . )Das Bezirksamt hat nach Einkunft des Antrags auf ge⸗werbepolizeiliche Genehmigung ſofort zu prüfen , ob gegendie Vollſtändigkeit der Vorlage etwas zu erinnern iſt . Wo
nach der Art der beabſichtigten Anlage dieſe Prüfung tech⸗
niſche Kenntniſſe erfordert , ſind die Vorlagen der techniſchen
Behörde — dem Fabrikinſpektor regelmäßig in den Fällendes § 8 der Dienſtweiſung dieſes Beamten vom 2. Januar1880 und des § 137 ) dieſer Vollzugsverordnung — zur
thunlichſt baldigen Aeußerung mitzutheilen .

Finden ſich bei dieſer Prüfung Mängel , ſo iſt der
Unternehmer auf kürzeſtem Wege zur Ergänzung der Vorlage
zu veranlaſſen .

§16 . ( Bekanntmachung des Genehmigungsge⸗
ſuchs . ) Wenn gegen die Vollſtändigkeit der Vorlage nichts zu
erinnern iſt , ſo iſt das beabſichtigte Unternehmen durch eine
einmalige Bekanntmachung im amtlichen Verkündigungsblatt
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen .

Die Bekanntmachung des Bezirksamts hat zu enthalten :
1. Namen , Stand und Wohnſitz des Unternehmers , den

Gegenſtand des Unternehmens , die Bezeichnung der Ge⸗
markung und des Grundſtücks bezw. des Gewanns , auf
welchem das Unternehmen ausgeführt werden ſoll ;

2. die Aufforderung , etwaige Einwendungen bei dem
Bezirksamte oder dem Gemeinderathe des Orts der
Unternehmung binnen vierzehn Tagen vom Ablaufe
des Tages an anzubringen , an welchem die bezüg⸗
liche Nummer des amtlichen Verkündigungsblattes
ausgegeben wurde , widrigenfalls alle nicht auf
privatrechtlichen Titeln beruhenden Einwendungen
als verſäumt gelten ;

3. die Bezeichnung von Ort und Stelle , wo die Beſchrei⸗
bung , Pläne und Zeichnungen zur Einſicht offen liegen .

Von dem die Bekanntmachung enthaltenden Blatte iſtein Exemplar zu den Akten zu nehmen .

Jjetzt § 139 und folgende — Seite 87.
1
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Handelt es ſich nur um Veränderung einer beſtehenden

Anlage , ſo kann auf Antrag des Unternehmers die Bekannt⸗
machung unter den in § 25 der Gewerbeordnung ) bezeich⸗
neten Vorausſetzungen unterlaſſen werden .

§ 17 . ( Aeußerung des Gemeinderaths . ) Das

eine Exemplar der Vorlage bleibt zur Einſichtsnahme durch
die Betheiligten beim Bezirksamte , das andere Exemplar iſt ,

mit amtlicher Beglaubigung der Uebereinſtimmung verſehen ,
an den Gemeinderath der Gemarkung , in welcher das Unter⸗

nehmen ausgeführt werden ſoll , zur Offenlegung während
der Einſpruchsfriſt zu überſenden .

Zugleich iſt der Gemeinderath zu beauftragen , das be⸗

abſichtigte Unternehmen in der Gemeinde in ortsüblicher Weiſe

öffentlich bekannt zu machen und den ihm bekannten Be⸗

theiligten , insbeſondere den unmittelbaren Anſtößern , ge⸗

mäß 8 16 Ziffer 2 dieſer Verordnung beziehungsweiſe § 539
der Baupolizeiverordnuung von 1869 , die Geltendmachung
ihrer etwaigen Einwendungen anheimzugeben . Der gleiche
Auftrag iſt an die Gemeindebehörden anderer Gemarkungen
zu richten , auf welche das Unternehmen vorausſichtlich eine

Einwirkung ausüben kann .

Soll die Anlage in der Nähe einer Landſtraße , eines

fließenden Gewäſſers , einer Eiſenbahn oder einer Waldung

errichtet werden , ſo iſt auch der Waſſer - und Straßenbau⸗
inſpektion ( eventuell der Rheinbau⸗ oder der Kulturinſpektion ) ,
dem Bahnbauinſpektor und der Bezirksforſtei rechtzeitig Kennt⸗

niß zu geben .
Nach Ablauf der Friſt hat der Gemeinderath den An⸗

trag nebſt den Beilagen und den etwa eingekommenen Ein⸗

ſprachen dem Bezirksamte vorzulegen unter Beurkundung der

vorſchriftsmäßig erfolgten Offenlegung und Bekanntmachung .

Gleichzeitig hat der Gemeinderath ſeine Aeußerung über die

Zuläſſigkeit des Unternehmens , beziehungsweiſe über die

vorgebrachten Einwendungen , beizufügen .
§ 18 . ( Vorbereitende Erörterung und Be⸗

gutachtung . ) Die Entſchließung des Bezirksraths über das

) jetzt § 55e ( Seite 51)
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Genehmigungsgeſuch iſt durch das Bezirksamt vorzubereiten ,
indem dasſelbe die angebrachten Einwendungen und die ſonſtigen
für die Verſagung der Genehmigung oder die Auflage von
Bedingungen in Betracht kommenden Punkte , unter Zuzug
des Unternehmers , der Einſprechenden , der techniſchen Be⸗
hörden und der etwaigen anderen Sachverſtändigen , ſoweit
thunlich mündlich , erörtert und die zur Aufklärung der that⸗
ſächlichen und techniſchen Verhältniſſe etwa erforderlichen
ſchriftlichen Gutachten erhebt .

Zur Begutachtung ſind in der Regel gemäß §§ 1 und 8
der Dienſtanweiſung vom 2. Januar 1880 und 8§137 dieſer
Vollzugsverordnung ! ) der Fabrikinſpektor , ferner in den durch
§ 16 Abſatz 3 der Geſundheitspolizeiverordnung vom 27. Juni
18747 bezeichneten Fällen der Bezirksarzt , außerdem je nach
Lage der Sache die ſonſt zuſtändigen techniſchen Behörden
oder andere geeignete Sachverſtändige heranzuziehen . Han⸗
delt es ſich um Errichtung und Aenderung von chemiſchen
Fabriken oder um die Frage der Unſchädlichmachung von

Fabrikabgängen , ſo iſt in der Regel die chemiſch⸗techniſche
Prüfungs⸗ und Verſuchsanſtalt in Karlsruhe mit der Be⸗

gutachtung zu betrauen ; ſteht die Gefährdung von öffent⸗
lichen Straßen oder von Waſſerläufen in Frage , ſo iſt die

Waſſer⸗ und Straßenbauinſpektion ( beziehungsweiſe die

Rheinbau⸗ oder Kulturinſpektion ) , über bau⸗ und feuerpoli⸗
zeiliche Punkte die Bezirksbauinſpektion zu hören ; bei der

Vezeichnung anderer Sachverſtändiger hat der Fabrikinſpektor
geeignetenfalls behilflich zu ſein .

§ 19 . ( Gehör der Parteien . Beſchleunig ung
des Verfahrens . ) Soweit die Gutachten nicht in Gegen⸗
wart der Parteien ( § 21 Ziff . 4 der Gewerbeordnung ) er⸗
ſtattet werden , iſt letzteren noch rechtzeitig vor der Tagfahrt
des Bezirksraths Gelegenheit zu geben , von den erſtatteten
Gutachten Kenntniß zu nehmen .

Sowohl das Bezirksamt als die techniſchen Behörden
haben bei den vorbereitenden Verhandlungen darauf Bedacht
zu nehmen , daß , unbeſchadet der Gründlichkeit , jede Ver⸗

J ) jezt 5 139 und folgende : Seite 87.
2) Seite 55.
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zögerung des Verfahrens und insbeſondere auch längerer
Schriftwechſel vermieden werden .

§ 20 . (Entſchei dung des Bezirksraths . ) NachAbſchluß der vorbereiteten Verhandlungen wird vom Bezirks⸗
rath als Verhandlungsbehörde in öffentlicher Sitzung auf
Grund mündlicher Verhandlung die Entſcheidung darüber
gegeben , ob die gewerbepolizeiliche und eventuell auchdie bau⸗
polizeiliche Genehmiguug zu ertheilen und an welche Be⸗
dingungen ſie etwa zu knüpfen ſei .

Ferner iſt in den in § 14 dieſer Verordnung bezeich⸗neten Fällen darauf Bedacht zu nehmen , daß , wenn thunlich ,
in der gleichen Sitzung auch über die in waſſerpolizeilicher ,
beziehungsweiſe fiſchereipolizeilicher Hinſicht geſtellten Geneh⸗
migungsanträge beſchloſſen werden kann .

Zu der Sitzung des Bezirksraths ſind die Parteien ,d. h. der Unternehmer und die Einſprechenden , und in wich⸗tigeren Fällen auch die betheiligten techniſchen Behörden oder
die ſonſt zugezogenen Sachverſtändigen zu laden . Bei derLadung der Parteien iſt beizufügen , daß eventuell auch im
Fall ihres Ausbleibens die Verhandlung vorgenommen und
nach deren Ergebniß die Entſcheidung erlaſſen werden wird .

Die für die Entſcheidung maßgebenden Punkte ſind
durch den Vortrag der Parteien , welche erforderlichen Falls
hierwegen im Einzelnen zu befragen ſind , und durch die an⸗
weſenden techniſchen Beamten und Sachverſtändigen mündlich
zu erörtern ; ſoweit nöthig , gibt der Vorſitzende des Bezirks⸗raths , beziehungsweiſe das Bezirksrathsmitglied oder derBeamte , welcher mit der Vortragerſtattung betraut iſt , aufGrund der vorbereitenden Verhandlungen die etwaigenweiteren Aufklärungen .

Im Beſcheide des Bezirksraths ſind in gedrängterFaſſung die Geſetzes⸗ und Verordnungsbeſtimmungen , auf
denen die Entſcheidung beruht , und ſofern die Genehmigung
verſagt oder nur unter Bedingungen ertheilt , oder ſofern
erhobene Einwendungen verworfen wurden , auch die Gründe
anzugeben . Einwendungen , welche auf beſonderen privatrecht⸗lichen Titeln beruhen , ſind zur Entſcheidung vor den bürger⸗
lichen Richter zu verweiſen

undmung
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Gleichzeitig iſt über die Tragung der Koſten gemäß
§ 22 der G. O. zu erkennen .

§ 21 . ( Eröffnung der Entſcheidung . Rekurs .

Bekanntmachung . ) Hinſichtlich der Eröffnung des Be⸗

ſcheides , des Rekurſes und der Zuſtellung und Aufbewahrung
der Genehmigungsurkunde iſt der § 2 Ziffer 2 —5 dieſer
Vollzugsverordnung zu beobachten .

Auch den techniſchen Behörden , welche bei der Errich⸗
tung der Anlage betheiligt ſind oder bei deren Beaufſichtigung
mitzuwirken haben , iſt von der Entſcheidung durch Ueber⸗

ſendung der Akten oder in anderer Weiſe Kenntniß zu geben ,
wobei hinſichtlich des Fabrikinſpektors die Vorſchrift des 8 8

Abſatz 4 der Dienſtanweiſung vom 2. Januar 1880 in An⸗

wendung kommt .

Das Bezirksamt kann , wenn es ihm angemeſſen er⸗

ſcheint , den Genehmigungsbeſcheid wörtlich oder im Auszuge
auf Koſten des Unternehmers im amtlichen Verkündigungs⸗
blatt veröffentlichen .

d. Insbeſondere Schlächtereien .

Verordnung des Miniſteriums des Innern vom

16 . Juni 1876 , die Einrichtung der Schlächtereien “ )
betreffend .

( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 195. )

Auf Grund des 8 87a des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird

verordnet :

§ 1. In allen Schlachtſtätten müſſen die Fußböden ,
die Wände bis zu einer Höhe von 2 Metern , die Höfe ,

welche die Schlachtſtätten umgeben , und die für den Abfluß

) Vergl . § 16 R. G. O. ( S. 92) . Unter Schlächtereien im Sinne

vorſtehender Verordnung ſind alle Schlachtſtätten verſtanden , in denen

gewerbsmäßig geſchlachtet wird , alſo auch ſolche , in denen Metzger
bei Ausübung ihres Gewerbes regelmäßig Schlachtungen nur von Klein⸗
vieh vornehmen . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 16. Sept .

1876 Nr . 13374 , auch die von den Gemeinden errichteten öffentlichen
Schlachthäuſer . Die Verordnung iſt ferner auch gegenüber ſolchen
Perſonen in Anwendung zu bringen , welche die Metzgerei nicht ge⸗
werbsmäßig betreiben , aber ſo häufig Schlachtungen vornehmen , daß
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aus den Schlachtſtätten beſtimmten Rinnen waſſerdicht her⸗
geſtellt werden .

§ 2. In der Nähe der Schlachtſtätte muß zur Auf⸗
nahme des Abwaſſers und der Abfälle eine mit der Schlacht⸗
ſtätte durch eine offene Rinne verbundene waſſerdichte , ge⸗
deckte Senkgrube ) vorhanden ſein , welche im Winter wöchent⸗
lich einmal , im Sommer täglich zu entleeren iſt .

Von Errichtung einer Senkgrube kann nur abgeſehen
werden , wenn das Abwaſſer aus der Schlachtſtätte in ein

fließendes Gewäſſer oder zur Bewäſſerung und Düngung auf
unmittelbar anſtoßende Grundſtücke geleitet wird , oder wenn

nach Ermeſſen des Bezirksamts die Raumverhältniſſe die An⸗

loge einer Senkgrube nicht geſtatten . Werden die Abflüſſe
in letzterem Falle nach der Pfuhlgrube geleitet , ſo muß dieſe
waſſerdicht hergeſtellt und mindeſtens einmal wöchentlich im
Sommer und einmal monatlich im Winter entleert werden .

§ 3. In den Schlachträumen , den Höfen , den Wirth⸗
ſchafts⸗ und Wohnungsräumen der Schlächter dürfen inner⸗
halb der Ortſchaften rohe Häute , Klauen , Hörner , Knochen,
roher Talg , Blut , Gedärme und andere Abfälle nicht länger
als 48 Stunden im Winter , 24 Stunden im Sommer auf⸗
bewahrt werden .

Die Schlacht - und Hofräume ſind ſtets rein zu halten
und namentlich nach jeder Schlachtung pünktlich zu reinigen .

8 4. Bei der Genehmigung neu anzulegender Schläch —
tereien , Artikel 16 der Gewerbeordnung , iſt neben obigen
Vorſchriften zu beachten, ?2) daß die Schlachtſtätten und die

eine ſanitätspolizeiliche Vorkehr hinſichtlich der Schlachtſtätten geboten
erſcheint . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 24. September

1880 Nr. 14750 . Auch wenn ein Land⸗ oder Schankwirth in ſeinen
Räumlichkeiten , ohne Anbringung beſonderer Vorrichtungen gewerbs⸗
mäßig , d. h. zum Zwecke des Verkaufs , Vieh ſchlachtet , liegt eine ge⸗

Schlachtſtätte vor . Schenkel Gew. ⸗O. Note
zu

.. ) Die Senkgrube darf keinen durchlaſſenden Boden haben , muß
vielmehr auch in der unteren Fläche vollſtändig waſſerdicht hergeſtellt
ſein . Miniſterium des Innern vom 6. Juni 1878 Nr . 7998 .

„ 9 In Landorten kann für neue Schlächtereien , in denen nur
ſelten geſchlachtet wird , geſtattet werden , daß die Schlachtſtätte nur

undung
Imi 1
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Höfe genügenden Raum bieten , erſtere auch auf mindeſtens
drei Seiten dem Luftzuge offen ſtehen , und von der öffent⸗
lichen Straße , ſowie von Wohnräumen mindeſtens 3 Meter

entfernt ſind . Auf dem Grundſtück muß ein Brunnen ſich
befinden , wenn nicht für den Zufluß einer Waſſerleitung ge⸗
ſorgt iſt ; die Umgebung des Schlachthauſes muß in einer

Entfernung von mindeſtens 3 Meter gepflaſtert ( die Fugen
des Pflaſters cementirt ) oder mit Steinplatten , Cement⸗ oder

Asphaltguß bedeckt ſein . Das Schlachthaus ſoll eine Höhe
von mindeſtens 4, bei größeren Anſtalten von 5 Metern im
innern Schlachtraum erhalten . Der Fußboden im Schlacht —
hauſe ſoll vollkommen waſſerdicht ( cementirt , asphaltirt , ge⸗
pflaſtert oder geplattet mit Cementfugung ) werden .

§ 5. Dieſe Beſtimmungen finden auch Anwendung
auf die mit Wirthſchaften verbundenen Schlachtſtätten . “)

e. Tager von übelriechenden Stoffen .

Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
27 . Juni 1874 , die Sicherung der öffentlichen

Geſundheit und Reinlichkeit betr . 2)

§ 4. Siehe Seite 58 .

von 2 Seiten dem Luftzuge offen ſteht , vorausgeſetzt , daß beide Seiten
einander gegenüber liegen , und durch Oeffnungen in beiden Seiten⸗
wänden für eine genügende Durchlüftung geſorgt werdenkann ( Er⸗
laß des Miniſteriums des Innern vom 6, Juni 1878 Nr. 7998) , und
zugelaſſen werden , daß die Entfernung der Schlachtſtätte von den
eigenen Wohnräumen des Unternehmers weniger als 3 Meter aber
mindeſtens 2 Meter und die Höhe der Schlachtſtätte weniger als
4 Meter , aber mindeſtens 3 Meter betrage ( Erlaß des Miniſteriums
des Innern vom 21. Januar 1890 Nr . 28110 ) . In anderen
Punktenaber darf der Bezirksrath von den Vorſchrif⸗
ten der Verordnung keine Nachſicht ertheilen , dazu iſt
allein das Miniſterium des Innern zuſtändig . Erlaß
des Miniſteriums des Innern vom 21. Januar 1890 Nr. 28110.

) Das Genehmigungsverfahren iſt das Gleiche wie bei allen

übrigen ſchädlichen und beläſtigenden Anlagen . (Seite 95. )
2) Wegen der Dampfdesinfektionsanlagen vgl . Anm . 9 zu § 51

der Landesbauverordnung Seite 43.
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f. Dampfkeſſelanlagen .

1 . Reichsgewerbeordnung .
§ 24 . Zur Anlegung von Dampfkeſſeln , dieſelben

mögen zum Maſchinenbetriebe beſtimmt ſein oder nicht, iſt

die Genehmigung der nach den Landesgeſetzen zuſtändigen
Behörde erforderlich . Dem Geſuche ſind die zur Erläuterung
erforderlichen Zeichnungen und Beſchreibungen beizufügen .

Die Behörde hat die Zuläſſigkeit der Anlage nach den

beſtehenden bau - , feuer - und geſundheitspolizeilichen Vor⸗

ſchriften , ſowie nach denjenigen allgemeinen polizeilichen Be⸗

ſtimmungen zu prüfen , welche von dem Bundesrath über die

Anlegung von Dampfkeſſeln erlaſſen werden . Sie hat nach
dem Befunde die Genehmigung entweder zu verſagen , oder

unbedingt zu ertheilen oder endlich bei Ertheilung derſelben
die erforderlichen Vorkehrungen und Einrichtungen vorzu⸗
ſchreiben .

Bevor der Keſſel in Betrieb genommen wird , iſt zu
unterſuchen , ob die Ausführung den Beſtimmungen der er⸗
theilten Genehmigung entſpricht . Wer vor dem Empfange
der hierüber auszufertigenden Beſcheinigung den Betrieb be—
ginnt , hat die im § 147 ) angedrohte Strafe verwirkt .

Die vorſtehenden Beſtimmungen gelten auch für beweg—
liche Dampfkeſſel .

2 . Bekauntmachung des Reichskanzlers betreffend
allgemeine polizeiliche Beſtimmungen über die
Anlegung von Dampfkeſſeln vom 5. Auguſt 1890 .

( Reichs⸗Geſetz⸗Blatt Seite 168 . )
Auf Grund der Beſtimmung im § 24 der Gewerbe⸗

ordnung hat der Bundesrath nachſtehende allgemeine polizei⸗
liche Beſtimmungen über die Anlegung von Dampfkeſſelns )
erlaſſen. 8

haidenr Dampfkeſſel .
8 1 . Die vom Feuer berührten Wandungen der Dampf⸗

keſſel , der Feuerröhren und der Siederöhren dürfen nicht

0
Ceite

141.
) Ergänzungen enthalten §S 12 und 13 der Verordnung vom 24.

Oktober 1891 ( S. 119. )
8 der Ve 9
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aus Gußeiſen hergeſtellt werden , ſofern deren lichte Weite
bei cylindriſcher Geſtalt fünfundzwanzig Centimeter , bei
Kugelgeſtalt dreißig Centimeter überſteigt .

Die Verwendung von Meſſingblech iſt nur für Feuer⸗
röhren , deren lichte Weite zehn Centimeter nicht überſteigt ,
geſtattet .

§ 2. Die um oder durch einen Dampfkeſſel gehenden
Feuerzüge müſſen an ihrer höchſten Stelle in einem Abſtand
von mindeſtens zehn Centimeter unter dem feſtgeſetzten nie⸗
drigſten Waſſerſpiegel des Keſſels liegen .

Dieſe Beſtimmungen finden keine Anwendung auf
Dampfkeſſel , welche aus Siederöhren von weniger als zehn
Centimeter Weite beſtehen , ſowie auf ſolche Feuerzüge , in
welchen ein Erglühen des mit dem Dampfraum in Berührung
ſtehenden Theiles der Wandungen nicht zu befürchten iſt .
Die Gefahr des Erglühens iſt in der Regel als ausge —
ſchloſſen zu betrachten , wenn die vom Waſſer beſpülte Keſſel⸗
fläche, welche von dem Feuer vor Erreichung der vom Dampf
beſpülten Keſſelfläche beſtrichen wird , bei natürlichem Luftzug
mindeſtens zwanzigmal , bei künſtlichem Luftzug mindeſtens
vierzigmal ſo groß iſt , als die Fläche des Feuerroſtes .

II . Ausrüſtung der Dampfkeſſel .

§ 3. An jedem Dampfkeſſel muß ein Speiſeventil an⸗
gebracht ſein , welches bei Abſtellung der Speiſevorrichtung
durch den Druck des Keſſelwaſſers geſchloſſen wird .

§ 4. Jeder Dampfkeſſel muß mit zwei zuverläſſigen
Vorrichtungen zur Speiſung verſehen ſein , welche nicht von
derſelben Betriebsvorrichtung abhängig ſind , und von denen
jede für ſich im Stande iſt , dem Keſſel die zur Speiſung
erforderliche Waſſermenge zuzuführen . Mehrere zu einem
Betriebe vereinigte Dampfkeſſel werden hierbei als ein Keſſel
angeſehen .

§ 5. Jeder Dampfkeſſel muß mit einem Waſſerſtands⸗
glaſe und mit einer zweiten geeigneten Vorrichtung zur Er⸗

kennung ſeines Waſſerſtandes verſehen ſein . Jede dieſer

Vorrichtungen muß eine geſonderte Verbindung mit dem
Innern des Keſſels haben , es ſei denn , daß die gemeinſchaft⸗
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liche Verbindung durch ein Rohr von mindeſtens ſechzig
Quadratcentimeter lichtem Querſchnitt hergeſtellt iſt .

§ 6. Werden Probirhähne zur Anwendung gebracht,
ſo iſt der unterſte derſelben in der Ebene des feſtgeſetzten
niedrigſten Waſſerſtandes anzubringen . Alle Probirhähne
müſſen ſo eingerichtet ſein , daß man behufs Entfernung von

Keſſelſtein in gerader Richtung hindurchſtoßen kann .

§ 7. Der für den Dampfkeſſel feſtgeſetzte niedrigſte
Waſſerſtand iſt an dem Waſſerſtandsglaſe , ſowie an der
Keſſelwandung oder dem Keſſelmauerwerk durch eine in die

Augen fallende Marke zu bezeichnen .
§ 8. Jeder Dampfkeſſel muß mit wenigſtens einem zu⸗

verläſſigen Sicherheitsventil verſehen ſein .
Wenn mehrere Keſſel einen gemeinſamen Dampfſammler

haben , von welchem ſie nicht einzeln abgeſperrt werden können ,

ſo genügen für dieſelben zwei Sicherheitsventile .
Die Sicherheitsventile müſſen jederzeit gelüftet werden

können . Sie ſind höchſtens ſo zu belaſten , daß ſie bei Ein⸗

tritt der für den Keſſel feſtgeſetzten Dampfſpannung den

Dampf entweichen laſſen .
§ 9. An jedem Dampfkeſſel muß ein zuverläſſiges

Manometer angebracht ſein , an welchem die feſtgeſetzte
höchſte Dampfſpannung durch eine in die Augen fallende
Marke zu bezeichnen iſt .

§ 10 . An jedem Dampfkeſſel muß die feſtgeſetzte höchſte
Dampfſpannung , der Name des Fabrikanten , die laufende
Fabriknummer und das Jahr der Anfertigung auf eine leicht
erkennbare und dauerhafte Weiſe angegeben ſein .

Dieſe Angaben ſind auf einem metallenen Schilde
(Fabrikſchild ) anzubringen , welches mit Kupfernieten ſo am

Keſſel befeſtigt iſt , daß es auch nach der Ummantelung oder

Einmauerung des letzteren ſichtbar bleibt .

III . Prüfung der Dampfkeſſel .

§ 11 . Jeder neu aufzuſtellende Dampfkeſſel muß nach
ſeiner letzten Zuſammenſetzung vor der Einmauerung oder

Ummantelung unter Verſchluß ſämmtlicher Oeffnungen mit

Waſſerdruck geprüft werden .
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Die Prüfung erfolgt bei Dampfkeſſeln , welche für eine

Dampfſpannung von nicht mehr als fünf Atmoſphären
Ueberdruck beſtimmt ſind , mit dem zweifachen Betrage des

beabſichtigten Ueberdrucks , bei allen übrigen Dampfkeſſeln
mit einem Druck , welcher den beabſichtigten Ueberdruck um

fünf Atmoſphären überſteigt . Unter Atmoſphärendruck wird

ein Druck von einem Kilogramm auf das Quadratcentimeter

verſtanden .
Die Keſſelwandungen müſſen dem Probedruck wider⸗

ſtehen , ohne eine bleibende Veränderung ihrer Form zu

zeigen und ohne undicht zu werden . Sie ſind für undicht

zu erachten , wenn das Waſſer bei dem höchſten Druck in

anderer Form als der von Nebel oder feinen Perlen durch
die Fugen dringt .

Nachdem die Prüfung mit befriedigendem Erfolge ſtatt⸗

gefunden hat , ſind von dem Beamten oder ſtaatlich ermäch —

tigten Sachverſtändigen , welcher dieſelbe vorgenommen hat ,

die Nieten , mit welchen das Fabrikſchild am Keſſel befeſtigt
iſt (H 10) , mit einem Stempel zu verſehen . Dieſer iſt

in der über die Prüfung aufzunehmenden Verhandlung

( Prüfungszeugniß ) zum Abdruck zu bringen .
§ 12 . Wenn Dampfkeſſel eine Ausbeſſerung in der

Keſſelfabrik erfahren haben , oder wenn ſie behufs der Aus⸗

beſſerung an der Betriebsſtätte ganz bloß gelegt worden ſind ,

ſo müſſen ſie in gleicher Weiſe , wie neu aufzuſtellende Keſſel ,
der Prüfung mittelſt Waſſerdrucks unterworfen werden .

Wenn bei Keſſeln mit innerem Feuerrohr ein ſolches

Rohr und bei den nach Art der Lokomotivkeſſeln gebauten Keſſeln
die Feuerbüchſe behufs Ausbeſſerung oder Erneuerung heraus⸗

genommen oder wenn bei cylindriſchen und Siedekeſſeln eine

oder mehrere Platten neu eingezogen werden , ſo iſt nach der
Ausbeſſerung oder Erneuerung ebenfalls die Prüfung mittelſt
Waſſerdrucks vorzunehmen . Der völligen Bloßlegung des

Keſſels bedarf es hier nicht .
§ 13 . Der bei der Prüfung ausgeübte Druck darf

nur durch ein genügend hohes offenes Queckſilbermanometer

oder durch das von dem prüfenden Beamten geführte amt⸗

liche Manometer feſtgeſtellt werden .
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An jedem Dampfkeſſel muß ſich eine Einrichtung be⸗
finden , welche dem prüfenden Beamten die Anbringung des
amtlichen Manometers geſtattet .

IV . Aufſtellung der Dampfkeſſel .
§ 14 . Dampfkeſſel , welche für mehr als ſechs Atmo⸗

ſphären Ueberdruck beſtimmt ſind , und ſolche , bei welchen das
Produkt aus der feuerberührten Fläche in Quadratmetern
und der Dampfſpannung in Atmoſphären Ueberdruck mehrals dreißig beträgt , dürfen unter Räumen , in welchen Men⸗
ſchen ſich aufzuhalten pflegen , nicht aufgeſtellt werden . Inner⸗
halb ſolcher Räume iſt ihre Aufſtellung unzuläſſig , wenn die⸗
ſelben überwölbt oder mit feſter Balkendecke verſehen ſind .

An jedem Dampfkeſſel , welcher unter Räumen , in wel⸗
chen Menſchen ſich aufzuhalten pflegen , aufgeſtellt wird , mußdie Feuerung ſo eingerichtet ſein , daß die Einwirkung des
Feuers auf den Keſſel ſofort gehemmt werden kann .

Dampfkeſſel , welche aus Siederöhren von weniger als
zehn Centimeter Weite beſtehen , und ſolche , welche in Berg⸗werken unterirdiſch oder in Schiffen aufgeſtellt werden , unter⸗
liegen dieſen Beſtimmungen nicht .

§ 15 . Zwiſchen dem Mauerwerk , welches den Feuer⸗raum und die Feuerzüge feſtſtehender Dampfkeſſel einſchließtund den dasſelbe umgebenden Wänden muß ein Zwiſchen⸗raum von mindeſtens acht Centimeter verbleiben , welcheroben abgedeckt und an den Enden verſchloſſen werden darf .

VII . Allgemeine Beſtimmungen .
8 20 . Wenn Dampfkeſſelanlagen, die ſich zur Zeit be⸗

reits im Betriebe befinden , den vorſtehenden Beſtimmungenaber nicht entſprechen , eine Veränderung der Betriebsſtätteerfahren ſollen , ſo kann bei deren Genehmigung eine Ab⸗
änderung in dem Bau der Keſſel nach Maßgabe der 88 1
und 2 nicht gefordert werden . Im Uebrigen finden die vor⸗
ſtehenden Beſtimmungen auch für ſolche Fälle Anwendung .§ 21 . Die Centralbehörden der einzelnen Bundesſtaatenſind befugt , in einzelnen Fällen von der Beachtung der vor⸗
ſtehenden Beſtimmungen zu entbinden.
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§ 22 . Die vorſtehenden Beſtimmungen finden keine An⸗

wendung :
1. auf Kochgefäße , in welchen mittelſt Dampfes , der

einem anderweitigen Dampfentwickler entnommen

iſt , gekocht wird ;
2. auf Dampfüberhitzer oder Behälter , in welchen Dampf ,

der einem anderweitigen Dampfentwickler entnom⸗

men iſt , durch Einwirkung von Feuer beſonders
erhitzt wird ;

3. auf Kochkeſſel , in welchen Dampf aus Waſſer durch
Einwirkung von Feuer erzeugt wird , wofern die⸗

ſelben mit der Atmoſphäre durch ein unverſchließ⸗
bares , in den Waſſerraum hinabreichendes Stand⸗

rohr von nicht über fünf Meter Höhe und minde⸗

ſtens acht Centimeter Weite oder durch eine andere

von der Zentralbehörde des Bundesſtaates geneh⸗
migte Sicherheitsvorrichtung verbunden ſind .

3. Badiſches Geſetz , die Anlage und den Betrieb

der Dampfkeſſel betr . vom 27 . Januar 1875 .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 123. )

Art . 1. Die Beſitzer von Dampfkeſſel⸗Anlagen oder ihre
zur Leitung des Betriebs beſtellten Vertreter , ſowie die mit

der Bewartung von Dampfkeſſeln beauftragten Arbeiter ſind

verpflichtet , dafür Sorge zu tragen , daß während des Be⸗

triebs die allgemein oder bei Genehmigung der Anlage be⸗

ſonders vorgeſchriebenen Sicherheitsvorrichtungen beſtimmungs⸗
mäßig benützt , und Keſſel , die ſich nicht in gefahrloſem Zu —
ſtande befinden , nicht im Betriebe erhalten werden .

Art . 2. Wer den ihm nach Artikel 1 obliegenden Ver⸗

pflichtungen zuwider handelt , verfällt in eine Geldſtrafe bis

zu 600 Mark oder eine Gefängnißſtrafe bis zu 3 Monaten .

Art . 3. Die Beſitzer von Dampfkeſſelanlagen ſind ver⸗

pflichtet , eine amtliche Reviſion des Betriebs durch Sach —

verſtändige zu geſtatten , die zur Unterſuchung der Keſſel

benöthigten Arbeitskräfte und Vorrichtungen bereit zu ſtellen
und die Koſten der Reviſion zu tragen .

Die näheren Beſtimmungen über die Ausführung dieſer
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Vorſchrift haben die Großh . Miniſterien des Handels und

des Innern zu erlaſſen .

4 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 24 . Oktober 1891 , die Dampfkeſſelaufſicht betr .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 181. )

J. Die Genehmigung der Dampfkeſſel .

1 . Vorausſetzungen der Genehmigungs⸗
pflicht .

§ (1. Fälle der Genehmigungspflicht . ) Einer

behördlichen Genehmigung bedarf , wer im Großherzogthum
einen feſtſtehenden Dampfkeſſel oder einen Dampfſchiffs⸗

keſſel zum Zwecke des Betriebs anlegen ;
einen beweglichen Dampfkeſſel , d. h. einen Dampfkeſſel ,

welcher zum Betriebe an wechſelnden Betriebsſtätten benützt
werden ſoll ( Lokomobile , vergl . § 16 der allgemeinen poli⸗
zeilichen Beſtimmungen vom 5. Auguſt 1890 ) , in Betrieb

nehmen ;
einen feſtſtehenden oder beweglichen Dampfkeſſel , deſſen

Anlegung bezw. Inbetriebnahme bereits früher genehmigt
worden iſt , nach erfolgter Veränderung in der Lage der

Betriebsſtätte oder nach weſentlicher Veränderung in der

Bauart oder , nachdem die Genehmigung wegen unterlaſſenen
Betriebs nach § 49 der Gewerbeordnung erloſchen iſt , wieder

in Betrieb nehmen will .
Die Genehmigung iſt auch dann erforderlich , wenn der

Dampfkeſſel nicht zum Maſchinenbetriebe und nicht gewerbs⸗
mäßig verwendet werden ſoll .

Auch die Dampfſammler und Dampfüberhitzer unterliegen
der Genehmigungspflicht , wenn zwiſchen denſelben und dem

Dampfkeſſel ein Abſperrventil ſich nicht befindet , ſie ſomit dem

Dampfkeſſel als dazu gehörige Beſtandtheile eingefügt ſind .

§ 2. ( Ausnahmen von der Genehmigungspflicht .
—Anzeigepflicht ) Eine behördliche Genehmigung iſt

nicht erforderlich :
1. für die im § 22 der allgemeinen polizeilichen Be⸗

ſtimmungen über die Anlegung von Dampfkeſſeln
bezeichneten Keſſel ;
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2. für die Dampfkeſſel der Lokomotiven , welche auf
den dem Bahnpolizei⸗Reglement vom 30 . November
1885 und der Bahnordnung für deutſche Eiſen⸗
bahnen untergeordneter Bedeutung vom 12 . Juni
1878 unterliegenden Eiſenbahnen verwendet werden .

Jedoch hat derjenige , welcher einen der unter Ziffer 1 be⸗
zeichneten Keſſel zum Zwecke des Betriebs aufſtellt , die all⸗
gemeinen bau⸗, feuer - und geſundheitspolizeilichen Vorſchriften
hierbei zu beachten und jedenfalls dem Großherzoglichen Be⸗
zirksamt ſpäteſtens acht Tage nach der Aufſtellung Anzeige
zu erſtatten , damit geeignetenfalls eine techniſche Unterſuchung
über das Vorliegen der in § 22 der obigen Beſtimmungen
des Bundesraths bezeichneten Vorausſetzungen herbeigeführt
werden kann .

Die Keſſel der unter Ziffer 2 bezeichneten Eiſenbahn⸗
lokomotiven ſind vor der Inbetriebſetzung nach Maßgabe der
daſelbſt gedachten Vorſchriften einer techniſch - polizeilichen
Prüfung zu unterwerfen .

2. Zuſtändigkeit und Verfahren bei der Genehmigung .
a. Feſtſtehende Dampfkeſſel .

§ 3. ( Form und Inhalt des Genehmigungs —
antrags . ) Die Genehmigung zur Anlegung eines feſtſtehen⸗
den Dampfkeſſels iſt von dem Unternehmer , welcher den
Keſſel anzulegen bezw. zu betreiben beabſichtigt , bei demjeni⸗
gen Bezirksamt , in deſſen Bezirk der Keſſel zum Betrieb

aufgeſtellt werden ſoll , zu beantragen . Als feſtſtehende Dampf⸗
keſſel ſind im Sinne dieſer Vorſchrift auch diejenigen beweg⸗
lichen Dampfkeſſel zu behandeln , welche an einem Betriebs -
ort zur dauernden Benützung aufgeſtellt werden ſollen ( vergl .
§ 18 der allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen vom 5.
Auguſt 1890 ) .

In dem Antrage iſt der vollſtändige Name , der Stand
und Wohnſitz des Unternehmers , ſowie des Keſſelverfertigers
und das Kalenderjahr der Anfertigung anzugeben .

Hat der Keſſel am Herſtellungsorte bereits eine Waſſer⸗
druckprobe beſtanden , ſo iſt hierüber unter Vorlage des Zeug⸗
niſſes Mittheilung zu machen .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 8
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Handelt es ſich um die Anlegung eines bereits früher

in Betrieb geweſenen Dampfkeſſels , ſo iſt ferner anzugeben ,
ob und welchen Hauptreparaturen er bereits unterzogen wor⸗

den iſt und an welchen Orten und Betriebsſtätten er ſchon
in Benützung war , auch ſind , wenn thunlich , die auf einen

ſolchen Dampfkeſſel bezüglichen amtlichen Urkunden , insbe⸗
ſondere der frühere Genehmigungsbeſcheid und das Reviſions⸗

buch, beizubringen .
Dem Antrage ſind folgende Nachweiſungen beizufügen :

1. eine Beſchreibung , aus welcher die Angaben des

Fabrikſchilds ( § 10 der allgemeinen polizeilichen Be⸗

ſtimmungen vom 5. Auguſt 1890 ) , die Abmeſſungen
des Keſſels , die Stärke und die Gattung des Ma⸗

terials , die Art der Zuſammenſetzung , die Abmeſſun⸗

gen der Sicherheitsventile und die Art ihrer Be⸗

laſtung , die Einrichtung der Speiſevorrichtungen ,
der Feuerung ( zutreffenden Falls unter Darſtellung

der zur Bewirkung einer rauchfreien Feuerung be⸗

abſichtigten Maßnahmen und Einrichtungen ) , der

Waſſerſtandszeiger , des Manometers , die beabſich⸗

tigte höchſte Dampfſpannung in kg auf qem , das

Material , mit welchem der Keſſel geheizt werden

ſoll , die Art des Gewerbebetriebs oder die ſonſtige

Beſtimmung , welche dem Dampfkeſſel gegeben wer⸗

den ſoll , endlich , wenn der Keſſel zum Betrieb von

Dampfmaſchinen dient , die Kraft und Art der

Maſchinen zu entnehmen ſind ;
2. eine Zeichnung , aus welcher die Größe der vom

Feuer berührten Fläche zu berechnen und die Höhe
des niedrigſten zuläſſigen Waſſerſtandes über den

Feuerzügen und die etwa vorhandenen Verankerun⸗

gen und Verſteifungen zu erſehen ſind , die ſich aber

auf die Einrichtung der Dampfmaſchine nicht zu

erſtrecken braucht ;
3. ein Lageplan , aus welchem das für die Anlegung

des Keſſels in Ausſicht genommene Grundſtück und

die darauf befindlichen Gewerbsanlagen und Ge⸗

bäude , ferner die dieſem Grundſtücke benachbarten
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Liegenſchaften , Gewerbsanlagen, Gebäude , Wegeund dergleichen , auf welche der Keſſelbetrieb vor⸗
ausſichtlich eine Einwirkung ausüben kann . zu er⸗
ſehen und in welchem die Beſitzgrenzen , bei Grund⸗
ſtücken auch deren Nummer oder die Namen der
Eigenthümer , bei Gebäuden und Gewerbsanlagen
insbeſondere auch die Bauart und Höhe angegeben
ſind ;

4. eine Bauzeichnung des Keſſelhauſes mit Grundriß
und Querdurchſchnitt , woraus insbeſondere auch der
Standort und die Höhe des Schornſteins , die Lagedes Keſſelhausdaches oder der Decke des Keſſelraumes
gegen die obere Fläche des Keſſelgemäuers zu ent⸗
nehmen iſt .

Die Pläne , Zeichnungen und Vervielfältigungen der⸗
ſelben ſind von dazu gehörig befähigten Perſonen in einem
zur Beurtheilung der Verhältniſſe geeigneten Maßſtabe , wel⸗
cher auf dem Plane bezw. der Zeichnung anzugeben iſt , zu
fertigen . Sie ſollen auf dauerhaftem Material und in einem
zur Vereinigung mit den Akten geeigneten Format ( in Blät⸗
tern von 33 om Höhe und 21 orn Breite ) eingereicht werden
und mit der Unterſchrift ſowohl des Unternehmers , als des
Fertigers ſowie mit Datum verſehen ſein .

Die in Ziffer 1 bis 4 bezeichneten Beilagen ſind in
drei Exemplaren einzureichen .

Soll mit der Anlegung des Keſſels die Ausführung
von Bauten , welche der baupolizeilichen Genehmigung be —
dürfen , z. B. die Herſtellung oder Aenderung des Keſſel⸗
hauſes , verbunden werden , ſo iſt auch ein Baugeſuch mit
den hierzu erforderlichen Plänen und Zeichnungen unterBeachtung der Beſtimmungen der Baupolizeiordnung einzu⸗
reichen .

Für den Antrag auf Genehmigung einer beabſichtigten
weſentlichen Aenderung einer bereits genehmigten Dampf⸗
keſſelanlage gelten obige Vorſchriften mit der Maßgabe , daß
nur diejenigen Beilagen anzufügen ſind , aus welchen die beab⸗
ſichtigte Aenderung vollkommen deutlich erkannt werden kann .

8³⁰
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§4. ( Prüfung und Begutachtung des Geneh⸗

migungsantrags . ) Wenndas BezirksamtBedenken hin⸗
ſichtlich der formellen Vollſtändigkeit des Antrags und ſeiner

Beilagen hat , ſo iſt , geeignetenfalls nach Anhörung des zu⸗

ſtändigen Dampfkeſſelreviſors , der Unternehmer auf kürzeſtem

Wege zur Ergänzung zu veranlaſſen .

Iſt gegen die Vollſtändigkeit des Geſuchs und ſeiner

Beilagen nichts zu erinnern , ſo iſt dasſelbe ſofort dem zu⸗

ſtändigen Dampfkeſſelreviſor zur gutächtlichen Aeußerung

darüber mitzutheilen , ob und unter welchen Bedingungen

die Anlegung des Dampfkeſſels nach den hierfür maßgeben⸗
den Beſtimmungen als zuläſſig zu erachten ſei . Gelangt
das Gutachten des Dampfkeſſelreviſors zur Befürwortung
des Geſuchs , ſo iſt demſelben ein Entwurf des Geneh⸗
migungsbeſcheids ſammt den für erforderlich erachteten Be⸗

dingungen anzuſchließen .
Wenn ſich in geſundheitlicher Beziehung Bedenken gegen

die Anlegung des Keſſels ergeben , iſt ein Gutachten des
Bezirksarztes zu erheben .

Soll der Dampfkeſſel in einer Entfernung von acht
Meter oder weniger von der Grenze benachbarter Grund⸗

ſtücke angelegt werden, ſo iſt dem betreffenden Nachbarn
durchs Bezirksamt von der beabſichtigten Anlegung Nachricht

zu geben . Außerdem ſind , im Falle bei Anlegung des
Keſſels die Ausführung von Bauten , welche einer baupoli⸗
zeilichen Genehmigung bedürfen , beabſichtigt iſt , gleichzeitig
die ſür die Behandlung von Baugeſuchen maßgebenden Be⸗
ſtimmungen zu beachten .

85 . ( Entſchließung über die Genehmigung ) Nach
Erſtattung der Gutachten und Abſchluß der ſonſtigen Ver⸗

handlungen beſchließt das Bezirksamt , ob und unter welchen
Bedingungen die Genehmigung zu ertheilen ſei .

Weienn von Betheiligten gegen die Anlegung des Dampf⸗
keſſels Einwendungen vorgebracht ſind , ſo iſt das Geneh⸗

migungsgeſuch dem Bezirksrath zur Entſcheidung vorzulegen ,
ebenſo dann , wenn der Geſuchſteller innerhalb 14 Tagen

nach Empfang des die Genehmigung verſagenden oder nur
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unter Bedingungen ertheilenden Beſcheids des Bezirksamts
auf mündliche Verhandlung vor dem Bezirksrath anträgt .

Der Entſcheidung des Bezirksamts oder Bezirksraths
ſind Gründe nur dann beizugeben , wenn die Genehmigung
verſagt , von Dritten erhobene Einwendungen zurückgewieſen
oder Bedingungen entgegen den Anträgen des Geſuchſtellers
aufgenommen worden ſind .

Ueber die erfolgte Genehmigung und die darin feſtge⸗
ſetzten Bedingungen iſt dem Geſuchſteller eine mit dem Siegel
des Bezirksamts verſehene Urkunde nach angeſchloſſenem
Formular A auszuſtellen , welcher die dem Verfahren zu
Grunde gelegten Beſchreibungen , Zeichnungen und Pläne ,
unter Einzeichnung der etwa beſchloſſenen Aenderungen und

Ergänzungen , mit der amtlichen Hinweiſung auf den Geneh⸗
migungsbeſcheid verſehen und feſt verbunden , beizuheften ſind .

Eine Abſchrift des Genehmigungsbeſcheids iſt dem zu⸗
ſtändigen Dampfkeſſelreviſor zu übermitteln .

3. Ertheilung der Betriebserlaubniß nach er —

folgter Genehmigung .

§ 10 . a. Bei feſtſtehenden und beweglichen
Keſſeln . Bevor ein neu angelegter oder weſentlich ver⸗
änderter Dampfkeſſel nach erfolgter Genehmigung in Betrieb

genommen wird , iſt eine Druckprobe nach §8§ 11 und 13 der

allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen vom 5. Auguſt 1890

vorzunehmen und zu unterſuchen , ob die Ausführung der

Anlage den Beſtimmungen der ertheilten Genehmigung ent⸗
ſpricht .

Nach der letzten Zuſammenſetzung , aber vor der Ein⸗

mauerung oder Ummantelung iſt dem zuſtändigen Keſſel⸗
reviſor zum Zwecke der Vornahme der Druckprobe Anzeige
zu erſtatten ; auf den vom Keſſelreviſor hierfür feſtgeſetzten
Tag iſt der Keſſel in allen ſeinen Theilen zugänglich und

vollſtändig mit Waſſer gefüllt bereit zu halten , auch hat der

Keſſelbeſitzer die zur Ausführung der Druckprobe erforder⸗
lichen Geräthſchaften ( insbeſondere Druckpumpe ) und Arbeits⸗

hilfe zur Verfügung zu ſtellen .
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Dampfkeſſel , welche in einem andern deutſchen Bun⸗
desſtaat von einem hiermit betrauten Beamten oder ſtaatlich
ermächtigten Sachverſtändigen nach den 8§ 11 und 13 der

allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen vom 5. Auguſt 1890
oder nach Vornahme einer Ausbeſſerung in Gemäßheit des

§ 12 der gedachten Beſtimmungen geprüft und den Vor⸗
ſchriften des § 11 Abſatz 4 der letztern entſprechend abge⸗
ſtempelt worden ſind , unterliegen , ſobald ſie im Ganzen nach
ihrem Aufſtellungsort transportirt worden ſind , einer weite⸗
ren Waſſerdruckprobe vor ihrer Einmauerung oder vor ihrer
Wiederinbetriebſetzung nur dann , wenn ſie durch den Trans⸗
port oder aus anderer Veranlaſſung Beſchädigungen erlitten
haben , welche die Wiederholung der Probe geboten erſcheinen
laſſen . Es bleibt übrigens dem Keſſelreviſor vorbehalten ,
bei Dampfkeſſeln von beſonderer Konſtruktion auch in ande⸗
ren Fällen aus triftigen Gründen eine Wiederholung der
Druckprobe am Aufſtellungsorte eintreten zu laſſen .

Dampfkeſſel aus dem Auslande ſind , auch wenn daſelbſt
ſchon eine Druckprobe ſtattgefunden hat , der Druckprobe nach
§ 11 der allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen zu unter⸗
werfen .

Zum Nachweiſe , daß eine Druckprobe mit befriedigendem
Erfolge ſtattgefunden hat , ſind vom Keſſelreviſor die Nieten ,
mit welchen der Fabrikſchild am Keſſel befeſtigt iſt , mit einem
Stempel zu verſehen . Die Form des Stempels wird vom
Miniſterium des Innern feſtgeſetzt . Ueber die erfolgte Druck⸗
probe iſt ein Prüfungszeugniß nach anliegendem Muſter B.
auszuſtellen , in welchem der Stempel zum Abdruck zu brin⸗
gen iſt .

Ferner hat der Keſſelreviſor , nachdem ihm vom Unter⸗
nehmer die Vollendung der genehmigten Dampfkeſſelanlage
angezeigt worden iſt , zu unterſuchen , ob dieſelbe den Be⸗
ſtimmungen der §8§8 14 und 15 der allgemeinen polizeilichen
Beſtimmungen vom 5. Auguſt 1890 , des § 13 dieſer Ver⸗
ordnung und den Bedingungen des Genehmigungsbeſcheids
entſpricht . Ergeben ſich bei dieſer Unterſuchung Anſtände ,
ſo ſind dieſelben dem Unternehmer zum Zwecke der etwa
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erforderlichen Abänderungen und Ergänzungen der Anlage
mitzutheilen .

Wenn aus der erſten oder der im Falle erfolgter Be⸗

anſtandung vorgenommenen weiteren Unterſuchung ſich er —

gibt , daß die Anlage den maßgebenden Beſtimmungen ent⸗

ſpricht , ſo iſt dem Unternehmer vom Keſſelreviſor ſchriftlich
( in der Regel durch Eintrag in das Reviſionsbuch , vergleiche
§ 23 dieſer Verordnung ) die gemäß § 24 Abſatz 3 der

Gewerbeordnung erforderliche Betriebserlaubniß zu ertheilen
und eine Beſcheingiung über die mit befriedigendem Erfolg
ſtattgehabte Abnahmeunterſuchung nach anliegendem Muſter

C. auszuſtellen .
Das Prüfungszeugniß über die ſtattgehabte Waſſerdruck⸗

probe und die Beſcheinigung über die Abnahmeunterſuchung
ſind durch das Bezirksamt oder den Keſſelreviſor der Geneh⸗
migungsurkunde feſt verbunden beizuheften . Bei unbeweg⸗
lichen Dampfkeſſeln iſt es übrigens zuläſſig , daß das Zeug⸗
niß und die Beſcheinigung ſtatt der Genehmigungsurkunde
dem Reviſionsbuche ( § 23 dieſer Verordnung ) feſt verbunden

beigeheftet werde .

Ehe die Betriebserlaubniß ertheilt und die über die

Abnahme ausgeſtellte Beſcheinigung mit der Genehmigungs⸗
urkunde verbunden iſt , darf der Keſſel nicht in Betrieb ge⸗

nommen werden .

Nach den Beſtimmungen dieſes Paragraphen iſt auch
dann zu verfahren , wenn eine Erneuerung der Einmauerung

eines feſtſtehenden Dampfkeſſels , zu welcher eine beſondere

Genehmigung nach §§ 24 und 25 der Gewerbeordnung nicht

erforderlich iſt , ſtattgefunden hat .

II . Die Beſchaffenheit , Ausrüſtung und Auf⸗

ſtellung der Dampfkeſſel .

§ 12 . 1. Die Beſchaffenheit und Ausrüſtung
der Dampfkeſſel . Hinſichtlich der Beſchaffenheit und der

Ausrüſtung der Dampfkeſſel find neben den allgemeinen poli⸗

zeilichen Beſtimmungen des Bundesraths vom 5. Auguſt

1890 , §S 1 bis 10 , noch folgende Vorſchriften maß gebend
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( zZu § 1 der allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen . )
Zur Anfertigung der Dampfkeſſel darf nur gutes

Material verwendet werden .

Den Wandungen des Keſſels , der Sied⸗ und

Flammrohre , der Feuerbüchſe , der Rauchkammer
und dergleichen iſt diejenige Materialſtärke zu geben,
welche unter Berückſichtigung der etwa vorhandenen
Verankerungen und Verſteifungen der beabſichtigten
Dampfſpannung entſpricht .
( zZu § 2 der allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen . )

Feuerzüge , welche ſo geführt werden , daß ihre
Heizgaſe Keſſeltheile beſtreichen , die im Innern von

Dampf beſpült ſind ( Oberzugkeſſel ) , ſind derart an⸗

zulegen , daß ein Erglühen dieſer Keſſeltheile nicht
zu befürchten iſt und daß die Feuerzüge eine zur

Befahrung hinreichende Weite erhalten .
Die Feuerungen und die Schornſteine der Dampf⸗

keſſel ſollen ſo eingerichtet ſein , daß die Verbrennung

möglichſt rauchfrei ſtattfindet , und daß Beſchädigun⸗
gen und erhebliche Beläſtigungen der Beſitzer und

Bewohner von benachbarten Grundſtücken durch Ruß ,

Rauch, Funkenwerfen und dergleichen thunlichſt ver⸗
mieden werden . Zu dieſem Zweck iſt in allen Fäl⸗
len , wo es mit Rückſicht auf die Lage des Auf⸗
ſtellungsortes und die Verhältniſſe der Nachbarſchaft
als angezeigt und nach der Art des Keſſels und

ſeiner Zweckbeſtimmung als durchführbar erſcheint ,
eine beſondere Einrichtung zur rauchfreien Feuerung
anzubringen , ſofern nicht die zu befürchtenden Miß⸗
ſtände dadurch verhütet werden können , daß der

Keſſelbeſitzer die Verpflichtung übernimmt , die Hei⸗

zung mit einem ohne merkliche Rauchentwicklung
verbrennenden Stoff zu bewirken .

Bewegliche Keſſel ſollen ſtets mit einer Einrich⸗
tung verſehen ſein , durch welche das Ausſtrömen
von Funken aus dem Schornſtein verhütet wird .

3. Zu §8 der allgemeinen polizeilichen Vorſchriften . )
Den Abmeſſungen für die Oeffnungen der Sicher⸗
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heitsventile iſt eine derartige Weite zu geben , daß
die zuverläſſige Wirkung des Ventils geſichert iſt .

Erfolgt die Belaſtung des Sicherheitsventils durch
Gewicht , ſo hat dasſelbe aus einem untheilbaren
Stücke zu beſtehen , welches , am äußerſten Ende des
Hebels angebracht , der höchſten feſtgeſetzten Dampf⸗
ſpannung entſpricht .

Erfolgt die Belaſtung mit einer Federwaage , ſo
muß die Einrichtung ſo getroffen ſein , daß die Be⸗

laſtung nicht über die höchſte feſtgeſetzte Dampf⸗
ſpannung geſteigert werden kann .

4. ( Zu § 13 der allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen . )
Zur Anbringung der amtlichen Manometer ſowie

zur Prüfung der Keſſelmanometer muß ein Rohr —
ſtück, welches in eine Flanſche von der in der An —

lage D. bezeichneten Form endigt , mit dem Keſſel
verbunden ſein ; von dieſer Vorſchrift ſind nur die —

jenigen Keſſel ausgenommen , an denen einfache
Gefäß⸗ oder Hebermanometer mit nicht verjüngter
Skala ſich befinden .

2. Die Aufſtellung der Dampfkeſſel .

§ 13 . Die Aufſtellung feſtſtehender Keſſel .
Hinſichtlich der Aufſtellung feſtſtehender Keſſel , wozu auch die
an einer Betriebsſtätte zu dauernder Benützung aufgeſtellten
beweglichen Keſſel gehören , ſind neben den allgemeinen poli⸗
zeilichen Beſtimmungen des Bundesraths vom 5. Auguſt 1890 ,
§8 14 und 15 , noch folgende Vorſchriften maßgebend :

1. Dampfkeſſel , welche für mehr als ſechs Atmoſphären
Ueberdruck beſtimmt ſind , und ſolche , bei welchen
das Produkt aus der feuerberührten Fläche in

Quadratmetern und der Dampfſpannung in Atmo⸗

ſphären Ueberdruck mehr als dreißig beträgt ( vergl .
§ 14 der allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen
vom 5. Auguſt 1890 ) , ſollen in der Regel in be⸗

ſonderen Keſſelhäuſern aufgeſtellt werden .

Die Keſſelhäuſer ſind ſtets hell und reinlich zu
halten . Das Dach des Keſſelhauſes iſt thunlichſt
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leicht herzuſtellen und mit feuerſicherem Material

zu decken .

Wo ausnahmsweiſe die Aufſtellung der Keſſel unter

Räumen , in welchen Menſchen ſich aufzuhalten

pflegen , zuläſſig iſt ( vergl . §S 14 der Bekanntmachung
vom 5. Auguſt 1890 ) , darf eine derartige Auffſtel⸗ 8 5
lung mehrerer Keſſel in demſelben Raume zum 1 Sddiſe

Zwecke gleichzeitigen Betriebes nur erfolgen , wenn , ord

alle ſo aufgeſtellten Dampfkeſſel zuſammengerechnet , 898 6

die Summe der Produkte aus der Heißzfläche und

der Dampfſpannung nicht mehr als 30 beträgt .
An das Keſſelmauerwerk anſchließend dürfen keine

brennbaren Gegenſtände gelagert werden .

„ Zwiſchen dem Keſſel und der Decke des Aufſtellungs⸗

raums iſt ein Raum von ſolcher Höhe freizulaſſen ,
daß die Begehung des Keſſels dem Aufſichtsperſonale
ermöglicht und eine Feuergefährdung für das an

der Decke befindliche Holzwerk ausgeſchloſſen wird .

Im Uebrigen ſind hinſichtlich der Herſtellung der

Keſſelräumlichkeiten , der Feuerungen und der Schorn⸗
ſteine , ſowie hinſichtlich der den Dampfkeſſeln von

Nachbargrundſtücken zu gebenden Entfernung die

Beſtimmungen der Baupolizei - Verordnung und der

ortspolizeilichen Vorſchriften zu beachten .

g. Geräuſchvolle Anlagen .

1 . Reichsgewerbeordnung .

§ 27 . Die Errichtung oder Verlegung ſolcher Anlagen,
deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräuſch verbunden iſt ,

muß, ſofern ſie nicht ſchon nach den Vorſchriften der §8 16

bis 25 ) der Genehmigung bedarf , der Ortspolizeibehörde
angezeigt werden . Letztere hat , wenn in der Nähe der ge⸗

wählten Betriebsſtätte Kirchen , Schulen oder andere öffent⸗

liche Gebäude , Krankenhäuſer oder Heilanſtalten vorhanden
ſind , deren beſtimmungsmäßige Benutzung durch den Ge⸗

1) Siehe Seite 92 und 106 .
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werbebetrieb auf dieſer Stelle eine erhebliche Störung erlei⸗
den würde , die Entſcheidung der höheren Verwaltungsbehörde
darüber einzuholen , ob die Ausübung des Gewerbes an der
gewählten Betriebsſtätte zu unterſagen oder nur unter Be⸗
dingungen zu geſtatten ſei .

2 . Badiſche Vollzugsverordnung zur Gewerbe⸗

ordnung vom 23 . Dezember 1883 .

§ 28 . ( Voraus ſetzungen und Form der Anzeige . )
Wer eine Anlage errichten oder verlegen will , deren Betrieb
mit ungewöhnlichem Geräuſch verbunden iſt , oder wer in
einer beſtehenden Anlage einen mit ſolchem Geräuſch ver⸗
bundenen Betrieb eröffnen will , muß gemäß § 27 der Ge—⸗

werbeordnung ſein Vorhaben der Ortspolizeibehörde ( Bürger⸗
meiſter , bezw. Bezirksamt ) der Gemeinde , in deren Gemarkung
die Anlage zu liegen kommen ſoll , anzeigen .

Derartigen Anlagen ſind insbeſondere auch die Vorrich⸗
tungen beizurechnen , durch welche größere Mengen von Holz ,
Steinen , Metallen oder anderen harten Stoffen zerſägt , zer⸗
ſchnitten , zerſchlagen , zerſtampft oder gehämmert werden ſollen .

Der Anzeige ſind in doppelter Ausfertigung die Nach⸗
weiſungen beizufügen , welche zur Beurtheilung der Art und
des Gangs des Betriebs und der durch das Geräuſch ver —
urſachten Einwirkungen auf die Umgebung erforderlich ſind ,
alſo insbeſondere eine Beſchreibung ſammt Bauplan und

Situationszeichnung , aus welchen
1. die Größe des für den Betrieb gewählten Grundſtücks

und der anſtoßenden oder ſonſt im Bereiche des Ge —

räuſchs gelegenen Grundſtücke , Gebäude und Anlagen
unter Angabe der Entfernungen ;

2. die Lage , Ausdehnung und Bauart der Betriebsſtätte ,
der Ort der Aufſtellung der das Geräuſch verurſachen⸗
den Werkzeuge und Maſchinen , die Betriebszeiten, die
Konſtruktion und die Betriebsweiſe zu entnehmen ſind .

§ 29 . ( Erſatz für die Anzeige . ) Die in § 28 vor⸗

geſchriebene Anzeige eines geräuſchvollen Betriebs wird durch
die Anzeige vom Anfange eines ſelbſtändigen Gewerbebetriebs

( 14 der Gewerbeordnung ) und durch die in baupolizeilicher



124 Geräuſchvolle Anlagen .

Hinſicht zu erſtattende Vorlage nicht erſetzt , vielmehr iſt auch
in den Fällen , wo eine baupolizeiliche Genehmigung oder

Anzeige erforderlich iſt (§88 50 ) ff. der Baupolizeiverord⸗
nung vom 5. Mai 1869 ) , wegen des mit ungewöhnlichem
Geräuſche verbundenen Betriebs eine geſonderte Anzeige an
die Ortspolizeibehörde zu erſtatten .

Bedarf die Anlage , deren Betrieb mit ungewöhnlichem
Geräuſch verbunden iſt , ſchon nach den Vorſchriften der §8
16 —25 der Gewerbeordnung der gewerbepolizeilichen Ge⸗

nehmigung , ſo fällt die beſondere Anzeige nach § 28 dieſer

Verordnung weg , es ſind aber dem nach §§ 16 ff . der Ge⸗

werbeordnung und § 10 dieſer Verordnung ? ) anzubringenden
Geſuche in ſinngemäßer Anwendung des § 28 auch die Nach —
weiſungen anzufügen , welche zur Beurtheilung des ungewöhn —
lichen Geräuſchs erforderlich ſind .

§ 30 . ( Vorläufige Prüfung . ) Der Bürgermeiſter
hat die nach § 28 dieſer Verordnung erſtattete Anzeige ſammt
den Nachweiſungen dem Bezirksamte ungeſäumt vorzulegen
und dabei anzugeben , ob in der Nähe der gewählten Betriebs⸗
ſtätte Kirchen , Schulen oder andere öffentliche Gebäude ,
Krankenhäuſer oder Heilanſtalten vorhanden ſind . Letzteren

Falls iſt eine berichtliche Aeußerung des Gemeinderaths über
die Frage beizufügen , ob Grund zu der Annahme vorliege ,
daß die beſtimmungsgemäße Benützung dieſer Gebäude und

Anſtalten durch den Gewerbebetrieb auf dieſer Stelle eine

erhebliche Störung erleiden würde .
Wo das Bezirksamt die Ortspolizei verwaltet , iſt die

Aeußerung des Gemeinderaths unmittelbar durch das Be —

zirksamt zu erheben .
§ 31 . Entſchließung über die Geſtattung der

Anlage . ) Liegt nach dem Ergebniß der Vorlage die Be⸗

fürchtung einer ſolchen Störung vor , ſo hat das Bezirksamt,
unter Anhörung des Unternehmers und der Beſitzer der be⸗

theiligten Anſtalten , ſowie unter Vernehmung der zuſtändigen
techniſchen Behörde oder ſonſt geeigneter Sachverſtändiger ,

) jetzt § 51, Seite 43.
) Seite 92 und 106 .
) Seite 95.
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vorbereitende Erhebungen über die obwaltenden thatſächlichen
Verhältniſſe zu machen , und ſofern nicht nach dem Ergebniß
der letzteren von vornherein die befürchteten Störungen als

ausgeſchloſſen erſcheinen , oder der Unternehmer auf die Er⸗

richtung der Anlage verzichtet , eine Entſcheidung des Bezirks⸗
raths als Verwaltungsbehörde darüber herbeizuführen , ob

gemäß § 27 der Gewerbeordnung die Ausübung des Ge⸗
werbes an der gewählten Betriebsſtätte zu unterſagen oder
nur unter Bedingungen zu geſtatten ſei .

Hinſichtlich des Verfahrens bei der Vorbereitung und

Erlaſſung der Entſchließung und beim Rekurſe ſind die Be⸗

ſtimmungen der 88 18 —21 dieſer Verordnung ! ) ſinngemäß
anzuwenden .

In dringenden Fällen kann das Bezirksamt ſchon vor

Erlaſſung der bezirksräthlichen Entſcheidung den Betrieb einer

geräuſchvollen Anlage nach § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuches ?)
ganz oder theilweiſe vorläufig einſtellen .

h. Privatkranken⸗ , Irren⸗ , Entbindungsanſtalten ,

Wirthſchaften und Singſpielhallen .

1 . Reichsgewerbeordnung .

§ 30 . Unternehmer von Privat - Kranken⸗ , Privat⸗Ent⸗
bindungs⸗ und Privat - Irrenanſtalten bedürfen einer Kon⸗

zeſſion der höheren Verwaltungsbehörde . Die Konzeſſion iſt
nur dann zu verſagen :

a) wenn Thatſachen vorliegen , welche die Unzuverläſſigkeit
des Unternehmers in Beziehung auf die Leitung und

Verwaltung der Anſtalt darthun ;
b) wenn nach den von dem Unternehmer einzu⸗

reichenden Beſchreibungen und Plänen die
baulichen und die ſonſtigen techniſchen Ein⸗

richtungen der Anſtalt den geſundheitspo⸗
lizeilichen Anforderungen nicht entſprechen . “)

1) Seite 95.
2) Seite 136 .
„) Die Konzeſſion ertheilt der Bezirksrath ; der Genehmigungs⸗

antrag iſt beim Bezirksamt zu ſtellen ; beizufügen ſind u. A. Pläne⸗
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§ 33 . Wer Gaſtwirthſchaft , Schankwirthſchaft oder
Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus betreiben will ,
bedarf dazu der Erlaubniß .

Dieſe Erlaubniß iſt nur dann zu verſagen :
1. wenn gegen den Nachſuchenden Thatſachen vorliegen ,

welche die Annahme rechtfertigen , daß er das Gewerbe

zur Förderung der Völlerei , des verbotenen Spiels ,
der Hehlerei oder der Unſittlichkeit mißbrauchen werde ;

2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes beſtimmte
Lokal wegenſeiner Beſchaffenheit oder Lageden
polizeilichen Anforderungen nicht genügt. “)

Die Landesregierungen ſind befugt , außerdem zu be⸗
ſtimmen , daß

a) die Erlaubniß zum Ausſchänken von Branntwein oder
zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus all —
gemein ;

b) die Erlaubniß zum Betriebe der Gaſtwirthſchaft oder

und Zeichnungen , aus denen Lage , Größe und Einrichtung der für
die Anſtalt in Ausſicht genommenen Baulichkeiten und den Zube⸗
hörden , ſowie deren näheren Umgebung , die Zahl , Größe und Be⸗
ſtimmung der den Anſtaltszwecken dienenden Zimmer und ſonſtigenRäume zu entnehmen iſt , wobei die Vorſchriften des § 12 der Voll⸗
zugsverordnung zur Gewerbeordnung ( Seite 95) zu beachten ſind.
( § 34 u. f. der Vollzugsverordnung zur Gewerbeordnung Geſetz⸗ u.
Verordnungsblatt 1883 S. 357. ) Allgemeine Vorſchriften über die an
ſolche Anſtalten zu ſtellenden baulichen Anforderungen beſtehen nicht.

. Die Konzeſſion erteilt der Bezirksrath ; das Geſuch iſt beim
Gemeinde⸗( Stadt⸗ ) rath der Gemeinde , wo das Geſchäft betrieben werden

ſoll , einzureichen . Pläne ſind nur beizulegen , wenn das Lokal bisher
nichtfür Wirthſchaftszwecke benutzt wurde , oder weſentliche Beränderungen
erleiden ſoll ( § 42 u. f. der Vollzugs dnung zur Gewerbeordnung
Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1883 Allgemeine Vorſchriften
über die Einrichtungen beſtehen nicht ; doch ſind für eine Reihe von
Amtsbezirken , namentlich unter Beachtung der geſundheitlichen In⸗
tereſſen , vom Bezirksrath in Form von allgemeinen Normativen die
Mindeſtanforderungen feſtgeſtellt worden , welche hinſichtlich der Größe ,
Höhe, Ventilation der Wirthſchaftszimmer , der Lichtfläche der Fenſter ,

der Einrichtung der Aborte , der Treppen , des Hofraumes zu ſtellen
ſind . Neuerlich hat das Miniſterium hierwegen auf das unter 2 ab⸗
gedruckte Zirkular des Preußiſchen Miniſters des Innern vom 26.
Auguſt 1886 hingewieſen . Vgl . auch § 18 der Landesbauverordnung
( Seite 21) und Anmerkung hierzu . WImeii
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zum Ausſchänken von Wein , Bier oder anderen nicht
unter a fallenden , geiſtigen Getränken in Ortſchaften
mit weniger als 15 000 Einwohnern , ſowie in ſolchen
Ortſchaften mit einer größeren Einwohnerzahl , für

welche dies durch Ortsſtatut ( § 142 ) feſtgeſetzt wird ,
von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfniſſes abhängig
ſein ſolle .

Vor Ertheilung der Erlaubniß iſt die Ortspolizei⸗ und

die Gemeindebehörde gutachtlich zu hören .

§ 33a . Wer gewerbsmäßig Singſpiele , Geſangs - und

deklamatoriſche Vorträge , Schauſtellungen von Perſonen oder

theatraliſche Vorſtellungen , ohne daß ein höheres Intereſſe
der Kunſt oder Wiſſenſchaft dabei obwaltet , in ſeinen Wirth⸗
ſchafts - oder ſonſtigen Räumen öffentlich veranſtalten oder

zu deren öffentlicher Veranſtaltung ſeine Räume benutzen
laſſen will , bedarf zum Betriebe dieſes Gewerbes der Er —

laubniß ohne Rückſicht auf die etwa bereits erwirkte Erlaub⸗

niß zum Betriebe des Gewerbes als Schauſpielunternehmer .

Die Erlaubniß iſt nur dann zu verſagen :
1. wenn gegen den Nachſuchenden Thatſachen vorliegen ,

welche die Annahme rechtfertigen , daß die beabſichtigten
Veranſtaltungen den Geſetzen oder guten Sitten zu⸗

widerlaufen werden ;
2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes be⸗

ſtimmte Lokal wegen ſeiner Beſchaffenheit
oder Lage den polizeilichen Anforderungen
nicht genügt ! ) ;

3. wenn der den Verhältniſſen des Gemeindebezirks ent⸗

ſprechenden Anzahl von Perſonen die Erlaubniß bereits

ertheilt iſt .
Aus den unter Ziffer 1 angeführten Gründen kann die

Erlaubniß zurückgenommen , und Perſonen , welche vor dem

1) Das Genehmigungsverfahren iſt wie Seite 126 bei !) geſagt ;
allgemeine Beſtimmungen über die im Intereſſe der Geſundheit ,
Sicherheit ꝛc. an ſolche Lokale zu ſtellenden Anforderungen beſtehen
nicht . Vergleiche jedoch § 18 der Landesbauverordnung ( Seite 21)
und Anmerkung hierzu .

70
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Inkrafttreten dieſes Geſetzes den Gewerbebetrieb begonnen
haben , derſelbe unterſagt werden .

2 . Zirkular des Preußiſchen Miniſteriums des

Innern vom 26 . Auguſt 1886 .

§ 1. Gaſt⸗ und Schankwirthſchaften dürfen ſowohl in
den Städten , wie auch auf dem platten Lande nur auf ſol⸗
chen Grundſtücken errichtet werden , welche an öffentlichen
Wegen belegen ſind und einen Zugang zu den letzteren haben .
In Städten iſt die Errichtung von Gaſt - und Schankwirth⸗
ſchaften an unbefeſtigten und unbeleuchteten Straßen oder

Straßentheilen nicht zu geſtatten . Die Errichtung von Gaſt⸗
und Schankwirthſchaften iſt ferner ausgeſchloſſen : in Häuſern ,
welche Schlupfwinkel gewerbsmäßiger Unzucht find , bezw .
in welchen der gewerbsmäßigen Unzucht ergebene Frauens⸗
perſonen wohnen oder verkehren , in Räumlichkeiten , welche
dem Beſitzer oder dritten Perſonen zu Wohn - oder Wirth⸗
ſchaftszwecken dienen , oder in welchen noch andere fremdartige
Gewerbe betrieben werden , in unmittelbarer Nähe von Kir⸗
chen, Pfarrhäuſern , Unterrichts - und Krankenanſtalten .

S82 . Die Gebäude , in welchen Gaſt - und Schankwirth⸗
ſchaften eingerichtet werden ſollen , müſſen feuerſichere Bedach⸗
ung haben . Der Zugang zu den für dieſelben beſtimmten
Räumen muß ein gefahrloſer und bequemer ſein , insbeſon⸗
dere iſt darauf zu achten , daß etwaige Treppen genügend

breit, nicht zu ſteil , mit einem feſten Geländer verſehen und

daß die Zugänge zu den Treppen von außen her nicht ſchmäler
ſind als die Treppengeläufe ſelbſt . Die Thüren zu den
Gaſt⸗ und Schanklokalen müſſen eine entſprechende Breite
haben und nach außen aufſchlagen .

§ 3. In Gaſt⸗- und Schankwirthſchaften müſſen die

Gaſtzimmer , in erſteren auch die Schlafräume durchaus

trocken, mit gedielten Fußböden , ſowie mit verſchließbaren
Thüren und mit gutſchließenden , zum Oeffnen eingerichteten
Fenſtern , welche einen hinreichenden Zutritt von Luft und
Licht unmittelbar von der Straße oder vom Hofe aus ge⸗
ſtatten und ſoweit nöthig , mit ſonſtigen zur Herſtellung eines

genügenden Luftwechſels erforderlichen Einrichtungen verſehen
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und überhaupt ihrer ganzen Anlage nach ſo beſchaffen ſein ,
daß ſie die menſchliche Geſundheit in keiner Weiſe gefährden .
An den in dieſen Zimmern vorhandenen Oefen dürfen Ver⸗
ſchlußvorrichtungen , welche den Abzug des Rauches nach dem
Schornſteine zu verhindern geeignet ſind , als Klappen , Schie⸗
ber oder dergleichen nicht vorhanden ſein . Sämmtliche
Räumlichkeiten ſind mit den erforderlichen Ausſtattungs⸗
gegenſtänden zu verſehen . Kellergeſchoſſe dürfen als Schlaf⸗
räume für Gäſte überhaupt nicht , als Schanklokale aber nur
unter den Bedingungen benutzt werden , daß die Fußböden
nicht tiefer als einen Meter unter der Oberkante der vor⸗
beiführenden Straßen belegen und daß die bezüglichen Räume
gegen das Eindringen und Aufſteigen der Erdfeuchtigkeit ge⸗
ſchützt ſind . Die Gaſt⸗ und Fremdenzimmer müſſen ferner
allen Anforderungen entſprechen , welche durch die an den
betreffenden Orten geltenden baupolizeilichen Vorſchriften an
ſolche Räume geſtellt werden .

§ 4. In jeder Gaſt⸗ und Schankwirthſchaft muß ſich
ein Zimmer von mindeſtens 25 qm Bodenfläche zum gemein⸗
ſchaftlichen Aufenthalte der Gäſte befinden und es müſſen
ferner in jeder Gaſtwirthſchaft mindeſtens 3 wohleingerichtete
Schlafzimmer für Fremde vorhanden ſein . Für ſämmtliche
Gaſt⸗ und Schlafzimmer wird eine lichte Höhe von minde —
ſten 2 . 80 m erfordert . Für die Schlafzimmer ſind minde⸗
ſtens 3 Quadratmeter Bodenfläche und 12 Kubikmeter Luft⸗
raum auf jeden einzelnen Gaſt zu rechnen . Gaſt - und
Schankwirthſchaften dürfen nur auf ſolchen Grundſtücken er⸗
richtet werden , welche entweder an eine öffentliche Waſſer⸗
leitung angeſchloſſen ſind , oder einen eigenen Brunnen mit
völlig ausreichender Waſſermenge haben .

§ 5. Bei jeder Gaſt - und Schankwirthſchaft muß die
nöthige Anzahl mit den erforderlichen Einrichtungen für Ab —
fluß und Luftreinigung verſehener Piſſoirs und Abtritte vor⸗
handen ſein , zu welchen der Zugang nicht durch Wohn - oder
Wirthſchaftsräume , noch über die Straße führen und nie⸗
mals behindert ſein darf . Dieſe Bedürfnißanſtalten dürfen
keinen unmittelbaren Zugang zu den Schlafräumen haben,
und ihre Einrichtung muß eine derartige ſein , daß eine Ver⸗

Schluſjer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 9
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unreinigung der Luft in den Gaſtzimmern ausgeſchloſſen iſt .
Im Uebrigen kommen hinſichtlich der Entleerung , Reinhal⸗

tung ꝛc. derſelben die in dieſer Beziehung an dem betr . Orte

beſtehenden polizeilichen Vorſchriften zur Anwendung .

i. Waſſerwerke . ! )

Verordnung des Handelsminiſteriums vom 24 .

Dezember 1876 , betreffend das Verfahren beim

Vollzug des Geſetzes vom 25 . Auguſt 1876 über

die Benutzung und Inſtandhaltung der Gewäſſer .

( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 350. )

§ 1. 1. Wer ein öffentliches Gewäſſere ?) oder ein ſon⸗
ſtiges fließendes Gewäſſer zu Zwecken benützen will , welche

die Eigenſchaften des Waſſers durch Einleitung fremder Stoffe
ändern ( Artikel 1 Abſatz 2 und Artikel 23 Ziffer 1 des

Geſetzes ) ;
2. wer ein öffentliches Gewäſſer mittelſt beſonderer

Anlagen benützen oder bezüglich dieſer Benützungsart und

der hierzu beſtehenden Anlagen weſentliche Aenderungen vor⸗

nehmen will ( Artikel 1 Abſatz 2 des Geſetzes ) ;
3. wer überhaupt in oder an einem fließenden Ge⸗

wäſſer
a. Stauanlagen für ein Waſſertriebwerk ( §§ 16 und 25

der deutſchen Gewerbeordnung ) s ) , Triebwerke und Zu⸗

gehörden derſelben , wie Zu - und Ableitungskanäle ,
Sammelweiher ( Artikel 23 Ziffer 2 des Geſetzes),
Bewäſſerungs⸗ oder Entwäſſerungsanlagen , wodurch der

Lauf des Waſſers mit Wirkung für dritte Grundeigen⸗
thümer oder Nutzungsberechtigte gehemmt , beſchleunigt
oder abgeleitet wird ( Artikel 23 Ziffer 3 des Geſetzes),

9 ) Die einſchlagenden Beſtimmungen des Waſſergeſetzes ſelbſt
ſind nicht abgedruckt , weil ihr Inhalt in den §§8 1—z der Vollzugs⸗
verordnung wiedergegeben iſt . Vergl . auch Artikel 86 des Waſſer⸗
geſetzes Seite 82.

) Ueber den Begriff der „öffentlichen Gewäſſer “ ſiehe Seite 8²⁴

Anmerkung 2)
3) Seite 92.
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errichten oder weſentlich ändern will , hat den Antrag auf
Genehmigung des Unternehmens bei dem Bezirksamte ein⸗
zureichen , in deſſen Bezirk ſich das Unternehmen ganz oder
zum größeren Theile befindet .

Als weſentliche Aenderungen beſtehender Anlagen der
fraglichen Art ſind überhaupt diejenigen zu betrachten , welche
auf das Gefäll , die Stauhöhe , den Verbrauch und die Be⸗
nützungsart des Waſſers Einfluß haben , ſo insbeſondere die
Zuleitung aus und die Ableitung nach einem anderen , als
dem ſeither benützten Gewäſſer ; die neue Aufdämmung oder
ſonſtige Aenderung des Zu - und Ableitungsgrabens ; Ver —

änderung der Einlaßſchleußen , des Stauwehrs , der Leerläufe ,
Ueberfallwehre in der Höhe oder in der Lichtweite ; Verän⸗

derungen am Fachbaum ; Aenderung der Konſtruktion des

Triebwerks ; Erweiterung des Sammelweihers oder Aenderung
der für denſelben feſtgeſetzten Benützungszeiten .

§ 2. Dem Antrag auf Genehmigung iſt , ſoweit es zur
Erläuterung des beabſichtigten Unternehmens erforderlich iſt ,
beizufügen :

a. eine Beſchreibung des beabſichtigten Unternehmens ;
b. ein Situationsplan , welcher das für Errichtung der

Anlage in Ausſicht genommene Grundſtück , bezw. die

Anlage , deren Abänderung beabſichtigt wird , den Lauf
des Gewäſſers und deſſen Seitenarme und Zuflüſſe ,
ſoweit ſie durch das Unternehmen berührt werden , die

benachbarten Grundſtücke und Anlagen , auf welche das

Unternehmen vorausſichtlich eine Einwirkung ausüben

kann , unter geeigneter Angabe der Beſitzer ( Namen
oder Grundſtücksnummer ) darſtellt und in welchen die

beabſichtigte Anlage unterſcheidbar ( in der Regel mit

einfachen rothen Linien ) einzuzeichnen iſt ;
c. bei Errichtung und Aenderung von Stauanlagen eine

Gefällvermeſſung ( Nivellement ) der durch die Stauung
berührten Strecke des Hauptgewäſſers , wie der Seiten⸗
arme und Zuflüſſe , und zwar , wenn ſich bereits ober⸗

halb und unterhalb in der Nähe der beabſichtigten
Anlage Stauwerke befinden , wenigſtens von dem zu⸗
nächſt oberhalb gelegenen bis zu dem zunächſt unten

9⸗
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liegenden Wehre , mit Einzeichnung der beabſichtigten
Anlage wie im Situationsplan ( b) ;

d. Querprofile des Waſſerlaufs an den für den Abfluß
des Waſſers maßgebenden Stellen im Bereich der

Wirkung der Anlage mit Einzeichnung des mittleren

( gewöhnlichen ) , des höchſten und niedrigſten Waſſer⸗
ſtandes ;

e. bei Errichtung und Aenderung von Stauanlagen eine

Bauzeichnung der Stauvorrichtung und der Einlaß⸗
ſchleußen , woraus deren Anordnung und Bauart im

Einzelnen klar zu erkennen iſt ;
f. bei Errichtung und Aenderung von Triebwerken die

Querprofile der Zu - und Ableitungskanäle , ſodann
eine Bauzeichnung des Triebwerkes mit allen für die

Verwendung des Waſſers wichtigen Beſtandtheilen , wie

Leerläufe , Grundabläſſe und dergleichen ;
wenn zugleich Bauten vorgenommen werden ſollen,

welche einer baupolizeilichen Genehmigung bedürfen ,

die erforderlichen Bau - und Situationspläne (§ 50

Abſatz 2 der Verordnung vom 5. Mai 1869 , die Hand⸗
habung der Baupolizei betreffend ) . “)

§ 3. Die Eingabe um Genehmigung nebſt ſämmtlichen
Beilagen iſt in zwei Exemplaren einzureichen ; der Antrag

auf Genehmigung muß vom Unternehmer , die Situations⸗

pläne , Zeichnungen u. ſ. w. müſſen vom Unternehmer und

vom Fertiger unterzeichnet und mit ' Datum verſehen ſein.
Die Pläne und ſonſtigen Zeichnungen ſind durch gehbrig
dazu befähigte Perſonen auf dauerhaftem Material und in

einem zur Beurtheilung der obwaltenden Verhältniſſe geeig⸗
neten Maßſtabe zu fertigen .
In der Regel iſt für den Situationsplan ( 5 2 b) und
für die Längen in der Gefällvermeſſung ( § 2 c) der Maß⸗

ſtab von 1 : 1000 , für die Höhen in der Gefällvermeſſung
6 20 ) und für die Querprofile S 2d ) der Maßſtab von

1 : 100 , für die Bauzeichnung der Stauanlage und des
Triebwerks (§S 2 c und t ) der Maßſtab von 15 : 100 oder

0

1) jetzt §S 51 Seite 43.

1 Alager
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50 der natürlichen Größe zu wählen . Der gewählte Maß⸗
ſtab iſt jeweils auf dem Plan u. ſ . f. anzugeben ; auch ſind
alle wichtigeren Abmeſſungen noch beſonders an der betreffen⸗
den Stelle einzuſchreiben ( u cotiren ) ,

Mindeſtens das eine Exemplar der Pläne und ſonſtigen
Zeichnungen iſt behufs Vereinigung mit den Akten in Akten⸗

format vorzulegen . “)
§ 78 . Das Verfahren bei Ertheilung der Genehmigung

zu Neubauten und erheblichen Aenderungen beſtehender Bau⸗

ten in einem öffentlichen (ſchiff - oder floßbaren ) Gewäſſer ,
oder in Gewäſſern , welche den öffentlichen in dieſer Hinſicht
durch eine orts - oder bezirkspolizeiliche Vorſchrift gleichgeſtellt
worden ſind , ſowie zu Bauten und baulichen Aenderungen an
dem Ufer ſolcher Gewäſſer , ſoweit das Ufer unter Hochwaſſer
liegt ( Artikel 86 Abſatz 1 und 2 des Geſetzes ) ) , richtet ſich
nach den Beſtimmungen der §§S 1 —12 dieſer Verordnung .

Die Funktion der techniſchen Staatsbehörde wird bei

dem nach Artikel 86 des Geſetzes ſtattfindenden Genehmig⸗
ungsverfahren ſtets durch die Waſſerbaubehörde beſorgt , ſo—
weit nicht bezüglich beſtimmter Waſſerläufe und der daran

befindlichen Schutz - und Korrektionsanlagen die Auffſichts⸗
führung der Kulturbehörde übertragen iſt .

k. Anlagen , die der Tiſchzucht ſchädlich werden können .

1. Badiſches Geſetz vom 3 . März 1870 , die Ans⸗

übung und den Schutz der Fiſcherei betreffend .

Art . 4. Es iſt verboten , in Fiſchwaſſer Stoffe von

ſolcher Beſchaffenheit und in ſolchen Mengen einzuwerfen ,
einzuleiten oder einfließen zu laſſen , daß dadurch die Fiſche
beſchädigt werden können .

Bei überwiegendem Intereſſe der Landwirthſchaft oder

der Induſtrie kann das Einwerfen oder Einleiten ſolcher

) Das Bezirksamt erhebt alsdann die erforderlichen Gutachten
bei den techniſchen Behörden , macht in geeigneten Fällen das Vor⸗

haben öffentlich bekannt ; der Genehmigungsbeſcheid wird vom Be⸗
zirksrath erlaſſen .

2) Seite 82.
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Stoffe in Fiſchwaſſer unter Anordnung der geeigneten Maß⸗
regeln , welche den möglichen Schaden für Fiſche auf das

thunlich kleinſte Maß beſchränken , von der Verwaltungs⸗
behörde geſtattet werden .

Wenn bereits beſtehende Ableitungen aus landwirth⸗
ſchaftlichen oder gewerblichen Anlagen ſich in erheblichem
Maße für die Fiſche ſchädlich zeigen , ſo kann dem Inhaber
der Anlage im Verwaltungswege die Auflage gemacht wer⸗
den , ſolche Vorkehrungen zu treffen , welche geeignet ſind , den

Schaden zu heben , oder doch thunlichſt zu verringern , und

zwar :
a. auf ſeine eigenen Koſten , wenn der Schaden lediglich

Folge ſeines Geſchäftsbetriebes iſt , und der nöthige
Aufwand nicht außer billigem Verhältniſſe zur Ein⸗

träglichkeit des landwirthſchaftlichen oder gewerblichen
Unternehmens ſteht ;

b. gegen vollen , von den Fiſchereiberechtigten zu leiſtenden
Erſatz , wenn der Schaden für die Fiſche in Folge ſpä⸗
teren Hinzutrittes neuer , von dem Betriebe der Anlage
unabhängiger äußerer Umſtände entſtanden iſt .

2. Landesfiſchereiordnung .

S 22 . ( Einleitung fremder Stoffe in Fiſch
waſſer . ) Wenn die Genehmigung bezw. Unterſagung der

Einleitung von fremden Stoffen in ein Fiſchwaſſer in

Frage ſteht ( Art . 23 des Waſſergeſetzes , Art . 4 des Geſetzes
vom 3. März 1870 ) , ſo ſind bei der Beurtheilung der Frage ,
ob und in welcher Miſchung die betreffenden Stoffe als für
den Fiſchbeſtand ſchädlich zu erachten und welche Maßregeln
zur thunlichen Verhütung des Schadens anzuwenden ſind , die

nachſtehenden Grundſätze zu beachten :
I. Die Einleitung von ſchädlichen Abgängen irgend

welcher Zuſammenſetzung darf erſt dann geſtattet werden ,
wenn nachgewieſen iſt , daß deren Beſeitigung auf anderem

Weg oder daß eine Aufarbeitung derſelben nicht ohne un⸗

verhältnißmäßigen Aufwand durchführbar ſich erweiſt . Im

Fall der Geſtattung der Einleitung iſt dieſelbe jedenfalls von

folgenden Vorausſetzungen abhängig zu machen :
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Die Abgänge müſſen die im gegebenen Fall mögliche
chemiſche oder mechaniſche Reinigung und eine Verdünn⸗

ung mit den etwa vorhandenen reineren Abwaſſern
erfahren ;
die Einleitung der Abgänge hat in allen Fällen , in

denen von einer nur periodiſch erfolgenden Einleitung
Gefahren für den Fiſchbeſtand zu befürchten ſind , in

allmählicher , auf den ganzen Tag gleichmäßig
vertheilter Weiſe zu erfolgen ;

die Ableitung ſoll , wo immer die Beſchaffenheit der

Waſſerläufe es geſtattet , in Röhren oder Kanälen er⸗

folgen , welche bis in den Strom des Waſſerlaufs rei⸗

chen und unter dem Niederwaſſer ausmünden , jeden⸗
falls aber derart zu legen ſind , daß eine Verunreinigung
der Ufer ausgeſchloſſen bleibt .

II . Stoffe der nachſtehend verzeichneten Beſchaffenheit
dürfen unter keinen Umſtänden in Fiſchwaſſer eingeleitet wer⸗

den :
.
*3

2

Flüſſigkeiten , in welchen mehr als 10 / ſuspendirte
und gelöſte Subſtanzen enthalten ſind ;

Flüſſigkeiten , in welchen die nachverzeichneten Subſtan⸗

zen in einem ſtärkeren Verhältniß als in demjenigen
von 1 : 1000 ( beim Rhein von 1 : 200 ) enthalten
ſind , nämlich : Säuren , Salze , ſchwere Metalle , alka⸗

liſche Subſtanzen , Arſen , Schwefelwaſſerſtoff , Schwefel⸗
metalle , ſchweflige Säure und Salze , welche ſchweflige
Säure bei ihrer Zerſetzung liefern ;
Abwaſſer aus Gewerben und Fabriken , welche feſte ,
fäulnißfähige Subſtanzen enthalten , wenn dieſelben nicht
durch Sand - oder Bodenfiltration gereinigt worden ſind ;

Chlor - und chlorkalkhaltige Waſſer und Abgänge der

Gasanſtalten und Theerdeſtillationen , ferner Rohpetro —
leum und Produkte der Petroleumdeſtillation ;
Dampf und Flüſſigkeiten , deren Temperatur 40 R

( 50 0 O) ſüberſteigt .
Zuſtändig zu Entſcheidungen nach Artikel 4 des Geſetzes

iſt der Bezirksrath .



V. Strafbeſtimmungen , ſoweit ſolche
nicht ſchon unter l . —Ill . enthalten ſind.

1. Polizeiſtrafgeſetzbuch .
§ 30 . Neben den Beſtimmungen des gegenwärtigen

Geſetzbuches bleibt den Polizeibehörden die Befugniß vorbe⸗
halten , auch unabhängig von der ſtrafgerichtlichen Verfolgung
rechts - und ordnungswidrige Zuſtände innerhalb ihrer Zu⸗
ſtändigkeit zu beſeitigen und deren Entſtehung oder Fort⸗
ſetzung zu hindern .

Anordnungen dieſer Art ſind nur inſoweit zu treffen ,
als ſie im öffentlichen Intereſſe geboten erſcheinen .

Perſönlicher Zwang kann nur angewendet werden , wenn
die zu treffenden Maßregeln ohne ſolchen undurchführbar
ſind ; ein Gewahrſam darf in ſolchem Falle die Dauer von
48 Stunden nicht überſteigen .

Ueber den Erſatz der durch ſolche Maßregeln entſtande⸗
nen Koſten hat in allen Fällen die Polizeibehörde zu er⸗
kennen und das Erkenntniß nach den Beſtimmungen über
die Beitreibung der auf dem öffentlichen Recht beruhenden
Forderungen der Amtskaſſen vollziehen zu laſſen .

§. 87a . Wer den zur Sicherung der öffentlichen Ge—
ſundheit erlaſſenen Verordnungen oder den auf Grund ſolcher
Verordnungen ergangenen bezirks⸗ oder ortspolizeilichen Vor⸗
ſchriften zuwiderhandelt , wird an Geld bis zu 60 Mark oder
mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft . ! )

§ 108. 2) An Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft
wird beſtraft :

) Vergleiche hierzu die Verordnung des Miniſteriums des In⸗
nern betr . die Sicherung der öffentlichen Geſundheit und Reinlichkeit
Seite 55, und die Verordnung über die Einrichtung der Schlächtereien
Seite 103.

PNeue Faſſung : Geſetz vom 7. Mai 1890 ( Geſ . u. V. Bl .
S. 217) .
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1 wer den Beſtimmungen zuwiderhandelt , welche zur
Verhütung von Unglücksfällen hinſichtlich der Anlage ,
der Eröffnung , des Betriebs und der Schließung von
Steinbrüchen und Gräbereien ( Gruben ) durch Verord —
nung , bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen
oder im einzelnen Falle durch die Polizeibehörde feſt⸗
geſetzt worden ſind ; ! )
wer ſonſtigen Beſtimmungen , welche durch Verordnung ,
bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften zur Verhütung
von Unglücksfällen erlaſſen ſind , oder den zum gleichen
Zweck von der Polizeibehörde getroffenen Anordnungen
zuwiderhandelt .

§ 116 . An Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft
wird beſtraft , wer als Bauherr , Baumeiſter oder Bauhand⸗
werker den Verordnungen über die Baulinie , die Feſtigkeit ,
die Feuerſicherheit und Geſundheit , den örtlichen Bauord —
nungen oder den nach Maßgabe dieſer Polizeivorſchriften in
den einzelnen Fällen von der Polizeibehörde getroffenen be⸗
ſonderen Anordnungen zuwiderhandelt 2 .

§ 119 . Hauseigenthümer oder deren Stellvertreter ,
welche ohne vorherige Anzeige bei der Polizeibehörde oder
mit Nichtbeachtung der ihnen hierbei ertheilten Anweiſungen
Blitzableiter anbringen laſſen , oder welche bei den periodi⸗
ſchen Viſitationen ſolcher Blitzableiter ihnen gemachten Auf—⸗
lagen nicht nachkommen , verwirken eine Geldſtrafe bis zu
20 Mark . s )

In den erſten beiden Fällen wird auch der ausführende
Werkmeiſter von der gleichen Strafe getroffen .

O

) Vgl . die Seite 143 abgedruckte Verordnung .
) Bgl . hierzu die Landesbauverordnung .
) Werden bei Errichtung oder Inſtandhaltung eines Blitzab⸗leiters nicht die nöthigen Vorfichtsmaßregeln beobachtet , ſo wird ſtatt

des beabſichtigten Schutzes eine ſchwere Gefährdung der betreffenden
Gebäude bewirkt . Es iſt deshalb eine vorgängige Anzeige von der
Errrichtung jedes Blitzableiters bei dem Bezirksamte (§ 4 4 der Ver⸗
ordnung vom 20. September 1864 ) verlangt und eine periodiſche
Unterſuchung der Blitzableiter durch Sachverſtändige angeordnet ,
endlich dem Bezirksamt das Recht ertheilt , die Abhilfe der bei dieſen
Anläſſen an den Tag tretenden Mängel zu verlangen .
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§ 132 . Wer das zum Genuſſe für Menſchen oder

Thiere beſtimmte Waſſer in Brunnen , Ciſternen , Leitungen

oder in zum öffentlichen Gebrauch dienenden Quellen oder

Bächen unbefugt verunreinigt oder verdirbt , wird an Geld

bis zu 100 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

2 . Reichsſtrafgeſetzbuch .
§ 330 . Wer bei der Leitung oder Ausführung eines

Baues wider die allgemein anerkannten Regeln der Bau⸗

Die Ausführung der Unterſuchungen erfolgt in der Weiſe , daß
die Bezirksämter periodiſch die Hauseigenthümer auffordern , für die
Viſitationen ihrer Blitzableiter Sorge zu tragen und das Zeugniß
über den Befund vorzulegen . Kommt der Hauseigenthümer dieſer

Aufforderung nicht nach , ſo kann die Viſitation auf ſeine Koſten von

Amtswegen veranlaßt werden . Verordnung des Miniſteriums des
Innern vom 22. Oktober 1874 , die Viſitation von Blitzableitern u.

betreffend ( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 518) .
Ein Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 7. Dezember

1882 Nr. 19630 ſchreibt ferner vor :

Die Viſitationen ſind alljährlich und zwar abwechſelnd in dem

einen Jahr mittels des Galvanoſkops , und in dem andern durch ſorg⸗

fältige äußere Beſichtigung der Leitung ihrer ganzen Länge na

vorzunehmen . Die alliährliche Wiederholung der Unterſuchung er⸗

ſcheint geboten , weil ſelbſt kleine Beſchädigungen einer Leitung ge⸗

fährlich werden können , und das alternirende Verfahren empfiehlt

ſich deshalb , weil nicht ſelten vorkommt , daß bei der Prüfung mittels
des Galvanofkops der elektriſche Strom die Leitung ungehindert durch⸗
läuft , während dieſelbe für die Aufnahme des Blitzes in Folge der

Schwäche oder Schadhaftigkeit einzelner Verbindungeſtellen ſich als

unbrauchbar erweiſt . Der letztere Umſtand läßt es auch als dringend

wünſchenswerth erſcheinen , daß der mit der Unterſuchung Beauftragte

nicht blos die Konſtruktion der Blitzableiter genau kennt , ſondern
zugleich im Stande iſt , kleinere Schäden der Leitung ſofort an Ort
und Stelle auszubeſſern . Es ſoll deshalb bei der Auswahl der Viſi⸗

tatoren auf ſolche Techniker oder Handwerker ( Schloſſer , Blechner ,

Schieferdecker ) geſehen werden, welche in beiderlei Richtung den An⸗
forderungen genügen . Eine Beſichtigung der Leitung von der Straße
aus mittels Fernrohr iſt als unvollſtändig zu verwerfen . 0

Eine Verſäumniß der Anzeige oder der Ungehorſam gegen die

Auflagen wird nach § 119 beſtraft und zwar ſowohl gegen den Haus⸗
eigenthümer , wie gegen den Werkmeiſter , welcher einen Blitzahleiter
errichtet , ohne ſein Vorhaben angezeigt zu haben , oder die in Folge
der Anzeige ihm eröffneten Weiſungen des Bezirksamts nicht befolgt;
dagegen kann den Werkmeiſter , wenn er nur die Reparaturen , welche
in Folge der Viſitation dem Eigenthümer auferlegt wurden , ausführt ,
wegen nicht gehöriger Beachtung dieſer amtlichen Vorſchriften keine

Strafe treffen .
W50hn
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kunſt dergeſtalt handelt , daß hieraus für Andere Gefahr
entſteht , wird mit Geldſtrafe bis neunhundert Mark oder
mit Gefängniß bis zu Einem Jahr beſtraft .

§. 366 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechzig Mark oder mit
Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft :

8. wer nach einer öffentlichen Straße oder Waſſerſtraße ,
oder nach Orten hinaus , wo Menſchen zu verkehren
pflegen , Sachen , durch deren Umſtürzen oder Herab —
fallen Jemand beſchädigt werden kann , ohne gehörige
Befeſtigung aufſtellt oder aufhängt , oder Sachen auf
eine Weiſe ausgießt oder auswirft , daß dadurch Je⸗
mand beſchädigt oder verunreinigt werden kann ;

9. wer auf öffentlichen Wegen , Straßen , Plätzen oder
Waſſerſtraßen Gegenſtände , durch welche der freie Ver —
kehr gehindert wird , aufſtellt , hinlegt oder liegen läßt ! ) ;

10 . wer die zur Erhaltung der Sicherheit , Bequemlichkeit ,
Reinlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Wegen ,
Straßen , Plätzen oder Waſſerſtraßen erlaſſenen Poli⸗
zeiverordnungen übertritt . ?)

§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Mark
oder mit Haft wird beſtraft :

12 . wer auf öffentlichen Straßen , Wegen oder Plätzen , auf
Höfen , in Häuſern und überhaupt an Orten , an welchen
Menſchen verkehren , Brunnen , Keller , Gruben , Oeffnun⸗
gen oder Abhänge dergeſtalt unverdeckt oder unverwahrt
läßt , daß daraus Gefahr für Andere entſtehen kann;

18 . wer trotz der polizeilichen Aufforderung es unterläßt ,
Gebäude , welche den Einſturz drohen , auszubeſſern oder

zhuiederzureißen . s)
A＋J)Wozu der fraglichen Handlung eine polizeiliche Erlaubniß

beſonders oder im Allgemeinen für einzelne derartige Fälle gegeben
iſt , findet die Strafbeſtimmung keine Anwendung . Solche Erlaubniß
ertheilt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Straßenbauinſpektion , bei
Gemeindewegen die Ortspolizeibehörde , §§ 4, 22 , 23 der Straßen⸗
polizeiordnung ( Seite 65) . Aufſtellen ꝛc. von Gegenſtänden unter
Zuwiderhandeln gegen die bei der Erlaubniß feſtgeſetzten Genehmigungs⸗
bedingungen ſteht dem unbefugten Aufſtellen gleich .

) Vergleiche hierzu die Straßenpolizeiordnung ( Seite 65) .
Die Aufforderung geht vom Bezirksamt aus . Ziffer 3 der

Verordnung vom 29. Dezember 1871 .
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14 . wer Bauten oder Ausbeſſerungen von Gebäuden , Brun⸗

nen , Brücken , Schleuſen oder anderen Bauwerken vor⸗

nimmt , ohne die von der Polizei angeordneten oder

ſonſt erforderlichen Sicherungsmaßregeln zu treffen!);
15 . wer als Bauherr , Baumeiſter oder Bauhandwerker

einen Bau oder eine Ausbeſſerung , wozu die polizeiliche
Genehmigung erforderlich iſt , ohne dieſe Genehmigung
oder mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch die

Behörde genehmigten Bauplane ausführt oder ausfüh⸗

ren läßt . )
§ 368 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechzig Mark oder mit

Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft :
3. wer ohne prlizeiliche Erlaubnißs ) eine neue Feuerſtätte

errichtet oder eine bereits vorhandene an einen andern

Ort verlegt .
§ 369 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundert Mark oder

mit Haft bis zu vier Wochen werden beſtraft :
3. Gewerbtreibende , welche in Feuer arbeiten , wenn ſie die

Vorſchriften nicht befolgſen , welche von der Polizei⸗
behörde wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuer⸗
ſtätten , ſowie wegen der Art und der Zeit , ſich des

Feuers zu bedienen , erlaſſen ſind .

3. Badiſches Geſetz vom 25 . Februar 1879 , das

Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahren betr .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 161. )

§ 24 . ( Unbefugtes Bauen in der Nähe von

Waldungen . ) Die Uebertretung der Vorſchriften der

30Die Sicherungsmaßregeln können gemäß Artikel 3 VI. d des
Badiſchen Einführungsgeſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch in ortspolizei⸗
lichen Vorſchriften oder im einzelnen Falle von der Ortspolizei⸗
behörde gemäß Ziffer 4 der Verordnung vom 29. Dezember 1871 an⸗

geordnet werden ; die Unterlaſſung der Sicherheitsmaßregeln iſt aber

auch bei dem Mangel ſolcher Vorſchriften ſtrafbar , wenn ſolche nach

allgemeiner Erfahrung erforderlich waren .
. ) Vergleiche §S 51 und folgende der Landesbauverordnung

( Seite 43) .
) Es iſt das die allgemeine Bauerlaubniß ; eine beſondere Er⸗

laubniß wegen der Feuerſtätten iſt nicht nöthig .
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S857 bis 59 des Forſtgeſetzest ) wird an Geld bis zu 150
Mark oder mit Haft beſtraft .

4 . Reichsgewerbeordnung .
§ 147 . Mit Geldſtrafe bis zu dreihundert Mark und

im Unvermögensfalle mit Haft wird beſtraft :
J) wer den ſelbſtändigen Betrieb eines ſtehenden Ge —

werbes , zu deſſen Beginn eine beſondere polizeiliche Geneh —
migung ( Conceſſion , Approbation , Beſtallung ) erforderlich iſt ,
ohne die vorſchriftsmäßige Genehmigung unternimmt oder

fortſetzt oder von den in der Genehmigung feſtgeſetzten Be⸗

dingungen abweicht ?) ;
2) wer eine gewerbliche Anlage , zu der mit Rückſicht

auf die Lage oder Beſchaffenheit der Betriebsſtätte oder des
Lokals eine beſondere Genehmigung erforderlich iſt ( 88 16
und 24) s ) ohne dieſe Genehmigung errichtet , oder die weſent⸗
lichen Bedingungen , unter welchen die Genehmigung ertheilt
worden , nicht innehält , oder ohne neue Genehmigung eine

weſentliche Veränderung der Betriebsſtätte oder eine Ver⸗

legung des Lokals oder eine weſentliche Veränderung in dem
Betriebe der Anlage vornimmt ;

4) wer den auf Grund des 8 120 40 endgiltig erlaſſenen
Verfügungen oder den auf Grund des § 120 69 erlaſſenen
Vorſchriften zuwiderhandelt .

Enthält die Handlung zugleich eine Zuwiderhandlung
gegen die Steuergeſetze , ſo ſoll nicht außerdem noch auf eine

Steuerſtrafe erkannt werden , es iſt aber darauf bei Zumeſſung
der Strafe Rückſicht zu nehmen . 5

In dem Falle zu 2 kann die Polizeibehörde die Weg⸗
ſchaffung der Anlage oder die Herſtellung des den Beding⸗
ungen entſprechenden Zuſtandes derſelben anordnen .

In dem Falle zu 4 kann die Polizeibehörde bis zur

Herſtellung des der Verfügung oder der Vorſchrift entſpre —

) Seite 81 abgedruckt.9 18 33a der Gewerbeordnung ( Seite 125) .
) Seite 92 und 106 .
) Seite 86.

Seite 87.

8
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chenden Zuſtandes die Einſtellung des Betriebes , ſoweit der⸗

ſelbe durch die Verfügung oder die Vorſchrift getroffen wird ,

anordnen , falls deſſen Fortſetzung erhebliche Nachtheile oder

Gefahren herbeizuführen geeignet ſein würde .

5 . Geſetz , betr . die Benützung und Inſtandhal⸗
tung der Gewäſſer vom 25 . Auguſt 1876 .

( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 233. )

Artikel 5. Wer öffentliche Gewäſſer ohne die vor⸗

geſchriebene Genehmigung benützt oder den Genehmigungs —
bedingungen zuwiderhandelt , wird an Geld bis zu 150 Mark
oder mit Haft beſtraft . “)

6 . Geſetz vom 3 . März 1870 , die Ausübung und

den Schutz der Fiſcherei betr .

Artikel 14 . Wer den in Artikel 3, 42) , 5, 6, 8, 10
und 12 dieſes Geſetzes ergangenen Verboten , ſowie den auf
Grund dieſer Verbote und zum Vollzug der Artikel 9 und
13 Abſatz 4 erlaſſenen Verordnungen , bezirkspolizeilichen
Vorſchriften und ſonſtigen Anordnungen der Verwaltungs⸗
behörde , ferner wer den zum Schutze des Fiſchereirechts und

zur Verhütung von Uebertretungen fiſchereipolizeilicher Vor⸗

ſchriften , endlich wer den hinſichtlich der Ausübung der

Fiſcherei im Intereſſe des öffentlichen Verkehrs und der

Schifffahrt erlaſſenen Verordnungen zuwiderhandelt , wird
an Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft beſtraft .

Dieſe Strafbeſtimmung trifft unbefugte Vornahme der in 81
Ziffer 2 der Vollzugsverordnung zum Waſſergefetz ( Seite 130 ) be⸗
zeichneten Handlungen ; die Errichtung von Anlagen der in § 1 Ziffer 1
und 3 benannten Art ohne Erlaubniß unterliegt der Strafbeſtimmung
des § 147 der Reichsgewerbeordnung ( Seite 141 ) Artikel 24 des

Waſſergeſetzes.
2) Siehe Seite 133.

Uaordn
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Anbang .

1. Steinbrüche , Grübereien .

Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
25 . Auguſt 1890 , die Anlage und den Betrieb

von Steinbrüchen und Gräbereien betr .

( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 527. )

Auf Grund des § 108 Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetz⸗
buches wird verordnet , was folgt :

§ 1. Wer Steinbrüche , Kies - , Sand⸗ , Erde⸗ , Kalk⸗ ,

Kreide⸗ , Mergelgruben , überhaupt ſolche Brüche und Gruben ,

auf welche ſich die Aufſicht der Bergbehörde nicht erſtreckt ,
neu anzulegen , wieder in Betrieb zu ſetzen , oder zu erweitern

beabſichtigt , iſt verpflichtet , mindeſtens 4 Wochen vor der

Ausführung der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erſtatten .
Die Anzeige muß die erforderlichen Angaben über die

Art des Unternehmens und des Betriebs und die Lage und

den Umfang der Betriebsſtätte enthalten und derſelben eine

Zeichnung ( Lageplan ) beigefügt werden , aus welcher die Maße
und die Entfernung der Betriebsſtätte von der Grenze der

Nachbargrundſtücke und der in der Umgebung befindlichen
Gebäude , Eiſenbahnen , Wege und Gewäſſer zu erſehen ſind .

Eine Anzeige iſt ebenfalls zu erſtatten , wenn der Be⸗

trieb von Brüchen und Gruben auf länger als ein Jahr ,
auf unbeſtimmte Zeit oder dauernd eingeſtellt wird .

Hinſichtlich der Brüche und Gruben , welche von techni⸗

ſchen Staatsbehörden angelegt und betrieben werden , machen

letztere unmittelbar dem Bezirksamte die entſprechenden Mit⸗

theilungen .
§ 2. Wo die Verwaltung der Ortspolizei nicht dem

Bezirksamte übertragen iſt , legt die Ortspolizeibehörde die

Anzeige nebſt Beilagen mit einer Aeußerung über die nach

ihrer Anſchauung und Kenntniß der örtlichen Verhältniſſe
gegen das Unternehmen zu erhebenden Bedenken und zur
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Verhütung von Unglücksfällen erforderlichen Maßnahmen dem

Bezirksamt vor .

Das Bezirksamt prüft im Benehmen mit der Waſſer⸗
und Straßenbauinſpektion , ob das Unternehmen nicht zu be⸗

anſtanden iſt , und erläßt die zum Schutze der Arbeiter und

ſonſtigen Perſonen gegen Gefahren für das Leben und die

Geſundheit oder wegen der Nähe öffentlicher Wege , Anlagen
oder Gebäude etwa erforderlichen beſonderen Anordnungen .

Sind erhebliche Gefährdungen zu beſorgen , die auch bei

Anwendung der möglichen Vorſichtsmaßregeln nicht verhütet
werden können , ſo iſt die Eröffnung , Wiederaufnahme oder

Ausdehnung des Betriebs zu unterſagen .
§ 3. Für die Einhaltung der getroffenen Anordnungen

und der allgemeinen Vorſchriften dieſer Verordnung ſind
nicht nur die Unternehmer ( Eigenthümer , Nutznießer , Pächter ,
Verwalter der Brüche und Gruben ) , ſondern auch die von

denſelben zur Beaufſichtigung des Betriebs beſtellten Per⸗
ſonen ( Werkmeiſter , Poliere ꝛc. ) verantwortlich .

Solche Aufſeher müſſen für alle Brüche und Gruben ,
worin mehrere Arbeiter beſchäftigt ſind , beſtellt und den

Arbeitern ausdrücklich bezeichnet werden , wenn der Unter⸗

nehmer zur Leitung und Beaufſichtigung des Betriebs ſelbſt
nicht in der Lage iſt .

Liegen mehrere Brüche und Gruben eines Unternehmers
nahe beiſammen , ſo kann die Unterſtellung der Betriebe unter

einen gemeinſchaftlichen Aufſeher erfolgen .
Die zur Verhütung von Unglücksfällen nöthigen Vor⸗

kehrungen haben die Unternehmer und Aufſeher und alle in

den Brüchen und Gruben beſchäftigten Perſonen auch ohne
vorherige Aufforderung der Behörden zu treffen , ſobald ge⸗

fahrdrohende Zuſtände von ihnen wahrgenommen werden .

§ 4. Bei der Anlage und dem Betriebe der Brüche
und Gruben ſind im allgemeinen folgende Vorſchriften zu

beobachten:
a. Mit der Gewinnung einer Steinſchicht bezw. eines

Felſens darf in der Regel nicht eher vorgegangen werden ,

als bis die Oberlage ( der Abraum , das loſe Geſtein ) bis

zum feſten anſtehenden Geſtein abgeräumt iſt .
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Bei einer Höhe des Abraumes ( Oberlage , Deckgebirge)
von 6 Meter und darüber muß derſelbe ſo abgeräumt wer⸗
den , daß er vom oberen Rande der entblößten Geſteins⸗ und
Grubenwände jederzeit mindeſtens 3 Meter zurückſteht ; bei
niedrigerer Höhe des Abraums ſoll dieſer Abſtand mindeſtens
gleich der halben Höhe des Abraums ſein .

b. Die Geſteins⸗ und Grubenwände , die Böſchungen,
die Höhe und Breite der Abraum - und Abbauſtraßen ( Ab⸗
treppungen ) ſind der Beſchaffenheit des Materials entſprechend
ſo einzurichten und zu erhalten , wie es der Schutz der Ar⸗
beiter bedingt . Die Böſchung der Wände ſoll bei loſem
Geſtein , Sand , Kies , Lehm und dergleichen 450 in der
Regel nicht überſteigen , ſofern das Hereinbrechen nicht durch
Mauerung oder ſonſtige Schutzmittel verhindert iſt .

C. Vor dem jedesmaligen Beginn der Arbeit ſind die
Geſteins⸗ oder Grubenwände , in deren Bereich gearbeitet
wird oder Arbeiter verkehren , auf das Vorhandenſein von
Einſturz drohenden Maſſen , im Winter und Frühjahr ins⸗
beſondere von Froſtſchalen , zu unterſuchen . Dieſe Unterſuch⸗
ungen ſind mit beſonderer Genauigkeit und im weiteſten
Umfange vorzunehmen bei Eintritt eines Witterungswechſels ,
nach Regengüſſen u. ſ. w. und bei Wiederaufnahme eines
längere Zeit nicht in Bearbeitung geweſenen Betriebes . Zeigen
ſich gefährliche Maſſen , ſo iſt für deren Beſeitigung mit
Vorſicht zu ſorgen , und der Betrieb an der betreffenden Stelle
ſo lange einzuſtellen , bis die den Einſturz drohende Maſſe
beſeitigt iſt .

d. Das Unterhöhlen der Wand einer Grube oder eines
Bruchs , ſowie das Ueberhängenlaſſen derſelben iſt verboten ;
wo es wegen der Beſchaffenheit des Materials jedoch nicht
vermieden werden kann , iſt für die Sicherheit der Arbeiter
durch ganz beſondere Vorſichtsmaßregeln , wie Stehenlaſſen
genügend ſtarker Pfeiler , Abſteifung mit genügend ſtarkem
Holze ꝛc. und ſpezielle Aufſicht bei dieſer Arbeit Sorge zu
tragen .

e. Auf den Feſtigkeitszuſtand von Fördergerüſten , über⸗
haupt Rüſtungen aller Art , auf und unter welchen Arbeiter
beſchäftigt ſind , iſt ſorgſam zu achten , beſonders auf ſolche

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 10
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Theile der Gerüſte , welche im Erdboden liegen und durch

Anfaulen leiden können .

Ueberall da , wo die Höhe oder Beſchaffenheit der Ar⸗

beitsſtelle dem Arbeiter einen ausreichend ſicheren Stand bei

ſeinen Verrichtungen nicht geſtatten , muß für eine ordnungs⸗
mäßige Verwendung von Nothſeilen Sorge getragen werden .

Laufbrücken zur Förderung ſind mit einem feſten Bohlen⸗

belage und bei einer Höhe von mehr als 3 Meter an beiden

Seiten mit einem feſten Geländer zu verſehen , ſofern auf
oder unter denſelben Menſchen verkehren .

Auf Schienenbahnen mit ſolcher Steigung , daß die

Fördergefäße auf denfelben ſich von ſelbſt fortbewegen , müſſen

letztere gebremſt werden .

f. Das Verladen und Abführen des Materials aus⸗

genommen , dürfen Arbeiten in Brüchen und Gruben nur bei

Tag , d. h. in der Zeit zwiſchen Sonnenauf⸗ und Untergang ,

vorgenommen werden .

g . Kinder unter 14 Jahren dürfen in ſolchen Betrieben
überhaupt nicht , junge Leute unter 18 Jahren nur unter

Aufſicht erfahrener Perſonen beſchäftigt werden .

§ 5. Bei der Vornahme von Sprengungen ſind die

Vorſchriften der Verordnung vom 19 . Dezember 1887 ) ein⸗

zuhalten .

8
6 . Die 5§8 3 —5 dieſer Verordnung finden auch auf

die vor der Verkündigung derſelben angelegten Brüche und

Gruben Anwendung .
Vion der Einhaltung einzelner Vorſchriften kann nach

Anhörung der techniſchen Behörde von dem Bezirksamte Nach⸗
ſicht ertheilt werden , wenn hierdurch der Betrieb ungebührlich
erſchwert oder wirthſchaftlich unmöglich gemacht würde .

87. Die Bezirksämter haben ſämmtliche in ihren Bezirken
befindlichen Brüche und Gruben unter Mitwirkung der Waſſer⸗
und Straßenbauinſpektionen und mit Hilfe der Ortspolizei⸗

behörden zu überwachen und zu dieſem Zwecke in angemeſſe⸗
nen Zeiträumen oder gelegentlich durch das Auffichtsperſonal
Nachſchauen vornehmen zu laſſen .

1) Seite 189.
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Zeigt ſich hierbei , daß die allgemeinen oder die erlaſſe⸗nen beſonderen Vorſchriften zur Verhütung von Unglücks⸗fällen nicht ausreichen , ſo ſind die erforderlichen weiterenAnordnungen zu treffen .
Nöthigenfalls kann die Einſtellung des Betriebs indringenden Fällen auch durch die Ortspolizeibehörde verfügtwerden , wenn die Beachtung der Vorſchriften durch Strafennicht zu erzwingen iſt oder ſchweren Gefährdungen auf andereWeiſe nicht vorgebeugt werden kann .
Wenn der Betrieb von dem Unternehmer eingeſtellt oderdie Einſtellung von dem Bezirksamt angeordnet wird , hatletzteres auch die nach Lage und Beſchaffenheit der Betriebs⸗ſtätte im Intereſſe der Sicherheit gebotenen Maßnahmen an⸗zuordnen .

Unternehmer , Aufſeher und Arbeiter , welche den Vor⸗
ſchriften dieſer Verordnung zuwiderhandeln , werden an Geld bis
zu 150 Mark oder mit Haft beſtraft .

2. Beſtimmungen der Großh . Baudirektion über
die Eigengewichte der Baumaterialien .

A. Holz . 2 ) Aus 0 190005 Käteng pro cbm 10 Kg Ziegeln Runfef Nußht 1700 —
2) Kiefernholz „ „ 700 , 5

„

9 FIblen 1 5 5 3) Klinkern
fut ! 2900) Fichtenholz „ „ 50 „ 25 „5) Färhenhotz ie , 4)

0 B. Metalle. 8 5) Sandſteinquader ,) Schweißeiſen pro cbm 7800Kkg weich und mittelhart9 Furczeiſen 5 50 1 Pib 2100 „8 ußeiſen „ „ 47500 „ ,
6) Sandſteinquader ,40 Blei 0 9000 „ hart , pro chm . . . 2500 „

00 Zink „ „
7200 , 7 ) Kalkſteinguader,8 8

weich und mittelhartC. Meauerwerk . Pro cbmmñ 2600 „1) Aus Hohlziegeln 8) Kalkſteinquader , hart
1200 kg Ard ebm;;;:; 2700und feucht 1400 „ [ 9 ) Granit pro cebm . . 2800

10*²

——
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6) Kalk⸗ oder Cement⸗
D. Verſchiedene Bauſtoffe .

1) Mauerſchutt
Dr cbm 1400 kg mörtel pro cbm . . 1700 „

2) Trockener , weicher 7 ) Reiner Asphalt pro
Sand pro cbm . . . 1240 „ cbuiun 1 kg

3) Trockener , röſcher 8 ) Gußasphalt mit Ri⸗
Sand pro cbhm . . . 1350 „ ſelſchotter pro cbm 1600 „

4) Trockener Lehm pro 9 ) Stampfasph .p. cbm 1800 „
ERNVVVVVVVEVEEAV 500 „ 10 ) Terazzo pro chm . 2000 „

5) Feuchter Lehm pro 11 ) Gyps pro cbm . . 1150 „
. . . . 1900 „ 12 ) Fenſterglas pr. cbm 2640 „

3. Tabelle der Großh . Vaudircktion für Düthe
und Dachbedeckungen ,

den Bezirksbauinſpektionen zugegangen , um eine einheitliche überein⸗

ſtimmende Behandlung bei dieſem Gegenſtande zu erzielen .

I. Ziegeldach . V. Bleidach .

Dachhähe beim Satteldach ½ Dachhühe beim Satteldach = 112
bis ½ der Tiefe . der Tiefe .

NRormalziegelmaſſe : Größe der Tafeln :

365K155JC12 mm Dicke. Länge derſelben bis zu 3 w,

360K160412 „ 56 Breite 0,84 m
Biberſchwünzr . auch : Stärke ( Dicke) 1½ —2 mm,

400K4150413 mm dick, wiegen Gewicht : 18½ —25kg p . Im .
1,4 —2,1 kg das Stück .

370 —420 lang , 225 breit , ver⸗ [ Dachhöühe beim Satteldach⸗ 1²

langen 30 ⅝ Gefäll . der Tiefe ; bei Gefims⸗ und
Balkondeckungen Neigung bis

I . Schieferdach. 4 cm auf Im .

Dachhöhe beim Satteldach ⸗ 7 Größe der Tafeln ( Nr. 1—4) :
bis ½ der Tiefe bei Unterlage Länge derſelben bis zu 330m ,

von Dachpappe und kleinen Breite „94 „
Flächen auch /8 . Gewichte ( Nr. 1 —49 .

68 )(2,5), (3,8), (5,1), (6,8),
IIl . Holzzementdach . 1225 1

8ee

Dachhöhe beim Satteldach = J18
bis / der Tiefe . Siatie

f Uachhöhe beim Satteldach = 2
IV. Dachpappedach . der Tiefe .

Dachhühe beim Satteldach = 1/10 Größe der Tafeln :

bis ½0 der Tiefe . Leiſten⸗ Länge derſelben = 1,90 m,

entfernung = 0,98 ; Rollen⸗ Breite 84 „
breite 100 . Stärte ( Dicke) in 26 Stärken .



Nr . 12, 13 und 14 am ge⸗
bräuchlichſten für Bauzwecke .
Rr 12 nunmnn
—3ο DU 0,837 mm,
Nr . 14 0,932 mm, für

Jachdeckung .
N 20 187 mon,
Nr . 26 3,003 pum.

Gefäll der Dachrinnen 1: 120.
Dachhaken alle 1,9 —2,5 m.
Kehlbleche = 0,60 breit .
Weite d. Abfallrohre 10 —20 cm,
Rohrquerſchnitt 1 —1,2 qem für

0 Om Horizontalprojektion
der Dachfläche .

Schelleiſenabſtände = 1,90 m.
Entfernung der Abfallrohre in

Rinlg m
Empfohlen werden auch für

hochgelegene , ſchwer zugäng⸗
liche Geſimſe die gußeiſernen

een Dachkanüle mit
ſchottiſchen Abfallrohren .

VIII . Glasdach .
Neigung der Glastafeln 1 : 5.

Das gewöhnliche Dachglas hat
eine Stärke von 5 —8 mm ;
die Tafeln 50 —100 cm Länge
und 30 —50cmBreite . Ueber⸗
deckung 6 —7 cm. Entfer⸗

nung der Sproſſeneiſen 40
bis 50 cm von m zu m.
Große Glastafeln unpraktiſch .

IX. Eiſenblechdächer .
a. Schwurzblechdücher , auf

D
chalung .

Dachhöhe beim Satteldach S 7½5

Dächer und Dachdeckungen . 149

bis ½2 der Tiefe . Entweder
mit ſtehenden Falzen wie das
Kupferdach oder mit liegenden
Falzen in horizontaler Linie .
Ueberdeckung der Länge = 8 em

Breite 4em
Gewöhnliche Blechtafel gleich
0,47K0,63 m.

b. Weißblechdächer , auf
Schalung .

Dachhöhe beim Satteldach =
der Tiefe . Horizontale Falhe
umgreifen f ſich auf 1,3 cm.
1 Um Dachfläche erfordert :

L3,5 Tafeln Kreuzblech ,
9 „ Pontonblech ,
6,3 „ langes Blech .

c. Wellblechdach .

Unterſtützung der Bleche durch
Joder L Eiſen , alle 2 m 25.

Nietenkopf 3 munſtark , Nietlöcher
2 2,6 cm von der Kante ab.
Entfernung in der horizontalen
30 mm, in den aufwärtsſteigen⸗
den Stößen 33 mm.

Engliſches Blech : 2 mlang , 0,71
breit , wiegt 22,5 kg, hat Wellen
von 45 mm Oeffnung .

Wellblech der Dillinger Hütten⸗
werke zu Dillingen a. d. Saar .
Vgl . deren Tabellen .

Trippſtadter Bleche ( bei Kaiſers⸗
lautern ) . Ueberdeckung 15 cm
in der Länge , 5 cm in der
Breite .
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